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eINE starke Verwaltung für ein wachsendes land

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die Attraktivität des Landes Bremen für die hier 
lebenden und arbeitenden Menschen und ansäs-
sigen Unternehmen hängt auch von einer leis-
tungsfähigen öffentlichen Verwaltung ab.  
Mit dem seit Anfang der 1990er Jahre anhalten-
den Konsolidierungskurs stehen für die Bremer 
Verwaltung steigende Anforderungen an die 
Qualität von Gewährleistung und Dienstleistung 
einem erheblich eingeschränkten Ressourcenrah-
men gegenüber. Die zunehmende Digitalisierung, 
der demographische Wandel, die Erwartungs-
haltung in der Öffentlichkeit sowie die knappen 
Ressourcen halten den Veränderungsdruck auf 
den öffentlichen Dienst in Bremen hoch. Die in-
telligente Gestaltung und effektive Organisation 
von Verfahren und Abläufen der täglichen Arbeit 
gewinnt an Bedeutung. Diese Prozesse gemein-
sam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und unter Wahrung guter Arbeitsbedingungen zu 
gestalten, ist eine große Aufgabe.

Verwaltungsentwicklung wurde daher zur zentra-
len Aufgabe des Senats erklärt, unter gemeinsa-
mer politischer Verantwortung des Präsidenten 
des Senats und der Finanzsenatorin. 

Mit dem Programm „Zukunftsorientierte Verwal-
tung“ (ZOV) setzen wir den begonnenen Weg zur 

Modernisierung der Verwaltung fort und entwi-
ckeln ihn weiter. Am 21.06.2016 hat der Senat 
der Freien Hansestadt Bremen das Programm 
„Zukunftsorientierte Verwaltung“ mit einem Mas-
terplan beschlossen. 

Nach einem Jahr sind wir stolz darauf, die erste 
Fortschreibung und Aktualisierung des Master-
plans  „Zukunftsorientierte Verwaltung“ in Bre-
men vorzulegen. Der Masterplan ist strategisch 
ausgerichtet, wird über das Dach des Gesamtpro-
gramms ZOV gesteuert und integriert knapp 40 
Einzelvorhaben in 7 Entwicklungsfeldern.

Verwaltungsentwicklung lebt von den Ideen, dem 
Engagement und der Ausdauer der beteiligten 
Beschäftigten. Unser herzlicher Dank gilt daher 
all denjenigen, die an der Umsetzung, Steuerung 
und Verbesserung des Programms tagtäglich be-
teiligt sind!

Der vorliegende Masterplan soll allen Beschäftig-
ten und Interessierten in der (Fach-)Öffentlichkeit 
als Orientierung dienen und die Diskussion um 
Verwaltungsentwicklung in Bremen weiter vor-
anbringen. In diesem Sinne wünschen wir eine 
informative Lektüre!

Senatorin für Finanzen, 
Bürgermeisterin  
Karoline Linnert 

Präsident des Senats, 
Bürgermeister  
Dr. Carsten Sieling

Karoline Linnert Dr. Carsten Sieling



8



9

Die Aufgabe  Für das Ungewisse gerüstet sein 

Innovative Verwaltungsentwicklung

Mehr denn je brauchen Kommunen, Länder und 
Bund einen öffentlichen Dienst, der Entwicklun-
gen antizipiert und heute gute Lösungen für mor-
gen erarbeitet. 

In Bremen und Bremerhaven hängt viel von ei-
nem leistungsfähigen öffentlichen Dienst ab: Die 
Lebensqualität für die im Land Bremen leben-
den und arbeitenden Menschen wird durch eine 
zukunftsorientierte Verwaltung verbessert. Aber 
auch Unternehmen, Start-Ups, Wissenschaft und 
Forschung können erfolgreicher agieren, wenn 
Verwaltung ihre Dienste verlässlich, sicher und 
ergebnisorientiert umsetzt.   

Die Verwaltungsprinzipien der Vergangenheit 
reichen allein nicht mehr aus. Das Aufgabenspek-
trum der öffentlichen Verwaltung zeichnet sich 
durch zunehmend komplexe Lagen aus. Sei es 
in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Bildung, 
Integration, Sicherheit, Wirtschaft oder Finan-
zen: Viele Probleme können nur durch ressor-
tübergreifende Zusammenarbeit gelöst werden. 
Deshalb sind neue Ideen gefragt, sind angepasste 
Abläufe und Strukturen notwendig. 

Die Freie Hansestadt Bremen treibt bereits seit 
Jahren die Modernisierung der Verwaltung mit 

verschiedenen Programmen voran. Angesichts 
der Herausforderungen, vor denen das Land Bre-
men inmitten eines tiefgreifenden Strukturwan-
dels steht, ist dies keine kurzfristige Strategie, 
sondern ein langfristiger Veränderungsprozess.

Schwerpunkte der Verwaltungsentwicklung

Die Freie Hansestadt Bremen hat in der aktuellen 
Koalitionsvereinbarung (2015-2019) die Moder-
nisierung der Verwaltung „zur zentralen Aufgabe 
des Senats unter der Federführung des Präsiden-
ten des Senats und der Finanzsenatorin“ erklärt. 

Damit setzt sie bisherige Modernisierungsstra-
tegien fort und entwickelt sie weiter. Um Kräfte 
und Vorhaben zu bündeln und Ziele und Strategi-
en sichtbarer zu machen, hat der Senat folgende 
Schwerpunkte gesetzt:

▪▪ Eine integrierte Gesamtsteuerung fasst die stra-
tegische Ziele der Freien Hansestadt Bremen 
zusammen und verbindert sie miteinander.  Es 
wird eine Gesamtstrategie entwickelt, aus der 
die verschiedenen Modernisierungsvorhaben 
abgeleitet werden. So entsteht eine Kohärenz, 
die die Wirksamkeit der Vorhaben stärkt.

▪▪ Eine moderne Verwaltung schafft gute Arbeits-
bedingungen für ihre Beschäftigten und zeich-

Für die Legislaturperiode 
2015-2019 hat die Regie-
rungskoalition die Moder-
nisierung der Verwaltung 
zur zentralen Aufgabe des 
Senats erklärt.

Unsere Gesellschaft verändert sich. Das ist nicht 
neu. Neu sind Tempo und Themen, die diese  
Veränderung prägen: Demographischer Wandel, 
Digitalisierung, sprachliche, soziale und religiöse 
Vielfalt in den Quartieren und veränderte  
Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger. 

Es gibt hohe Anforderungen des Staates und der 
Politik an öffentliche  Verwaltung und die kommu-
nalen Gesellschaften und Betriebe.

Gleichzeitig stellen Haushaltskonsolidierung und 
Schuldenbremse enorme Herausforderungen an 
Effizienz und Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltung dar.

Innovative Verwaltungsentwicklung bedeutet  
daher, unter den Bedingungen des raschen 
Wandels eine leistungsfähige Verwaltung auf-
recht zu erhalten, die für die Herausforderun-
gen der Zukunft gerüstet ist.       
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net sich als vorbildliche Arbeitgeberin aus. Viele 
Beschäftigte wollen Privatleben, Familie und 
Beruf flexibler in Einklang bringen. Zudem ver-
ändert die Digitalisierung die Arbeitswelt und 
bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Sie muss 
jedoch aktiv gestaltet werden, damit die Vortei-
le der Veränderungen überwiegen. 

▪▪ Die Digitalisierung vieler Lebensbereiche erfor-
dert eine Veränderung der Verwaltungsabläufe. 
Die öffentliche Verwaltung muss anschlussfä-
hig sein an die veränderten Bedarfe der Bür-
gerinnen und Bürger und der Unternehmen. 
Gleichzeitig erleichtern Digitalisierungsprozesse 
die Arbeit im öffentlichen Dienst – sie können 
Verwaltungsabläufe schneller, effizienter und 
flexibler machen.

▪▪ Die zunehmende Vielfalt an Sprachen, Lebens-
stilen, Werteorientierungen und sozialen Vor-
aussetzungen braucht eine ebensolche Vielfalt 
an Strategien des öffentlichen Dienstes, die 
Menschen zu erreichen und Dienste passgenau 
aufzubauen. Es geht um Transparenz und Bür-
gerservice  als grundsätzliche Haltung im öffent-
lichen Dienst.  

▪▪ Eine gute Verwaltung zeigt sich an dem, was sie 
in den konkreten Lebenswelten in den Stadt-
teilen und Sozialräumen leistet. Kooperative 
und ressortübergreifende Modelle spielen eine 
immer größere Rolle. Ziel ist es, die Qualität und 
Leistungsfähigkeit der staatlichen Einrichtungen 
und der öffentlich geförderten Nichtregierungs-
organisationen zu stärken.

▪▪ Gleichzeitig steht die Freie Hansestadt Bremen 
vor der Aufgabe, sich ab 2020 ohne neue Kre-
ditaufnahmen zu finanzieren (Schuldenbrem-
se). Der öffentliche Dienst leistet dazu einen 
wichtigen Beitrag. Ziel ist es, ressortübergrei-
fende Dienstleistungen wie Einkauf, juristische 
Kompetenzen, IT u.ä. zentral und kostengünstig 
zu organisieren. 

▪▪ Schließlich hat die Freie Hansestadt Bremen ein 
hohes Interesse, mit der Region, mit anderen 
Kommunen und anderen Bundesländern inten-
siv zu kooperieren.  

Weiterentwicklung der Organisation

Veränderungsprozesse im öffentlichen Dienst 
verlaufen nicht geradlinig und meist unter hohem 
Druck. Neue Aufgaben müssen bewältigt werden 
bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Regelbe-
triebs und bei immer knapperen Ressourcen. 

Ein Schlüssel zur Bewältigung dieser Aufgaben 
liegt in der Weiterentwicklung der Verwaltungs-
organisation. Dabei geht es nicht nur um die 
organisatorische Struktur, um Aufgaben und Zu-
ständigkeiten, sondern auch um die Qualität der 
Prozesse, der Kultur und der Haltungen in Dienst-
stellen und Ressorts. 

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst be-
darf es eines klaren Rahmens, um Orientierung 
im Veränderungsprozess zu geben. Ziel ist es, die 
Organisationsstrukturen so zu entwickeln, dass 
die Bewältigung von Veränderung keine Ausnah-
me, sondern alltägliche Aufgabe ist.

Mehr denn je geht es um 
ein professionelles Ma-
nagement von Komplexi-
tät: Das ist eine Aufgabe 
der innovativen Weiter-
entwicklung der Arbeits-
prozesse, Abläufe, Schnitt-
stellen, aber auch der 
Verwaltungskultur und der 
Haltungen der Mitarbei-
tenden.
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Strategie des Senats

Innovative Verwaltungsentwicklung ist nicht das 
kurzfristige Ergebnis einzelner Projekte, sondern 
die Summe aus dem Zusammenspiel großer und 
kleiner Veränderungsvorhaben, verantwortlicher 
Führung und guter Steuerung. Dieser dynamische 
Prozess erfordert ein dynamisches Programm. 
Das Programm „Zukunftsorientierte Verwaltung“ 
wird deshalb kontinuierlich weiterentwickelt. 
Projekte werden abgeschlossen und aus dem 
Programm „entlassen“, neue Vorhaben werden 
konzipiert und projektiert.  

Der Masterplan verdeutlicht die Gesamtstrategie 
und ihre Operationalisierung in sieben strategi-
schen Entwicklungsfeldern. Die Entwicklungs-
felder leiten sich aus den Aufträgen des Koali-
tionsvertrages zur Verwaltungsentwicklung ab. 
Ausgerichtet an der jeweiligen Strategie der Ent-
wicklungsfelder werden die einzelnen Vorhaben 
konzipiert und umgesetzt. In Summe tragen sie 
zu den Zielen der Gesamtstrategie bei. 

Die Bündelung der Vorhaben in strategische Ent-
wicklungsfelder schafft Verbindungen untereinan-
der, ermöglicht den Austausch von Erfahrungen 
und die Weiterentwicklung des Feldes. Gemein-
same Ziele unterstützen eine wirkungsorientierte 
Ausrichtung.

Der Masterplan wird jährlich fortgeschrieben. 

Das Programm  Zukunftsorientierte Verwaltung 

Die Entwicklung der Verwaltung der Freien Han-
sestadt Bremen ist eine der wichtigen Aufgaben 
des Senats in der Legislaturperiode 2015-2019. 
Am 21. Juni 2016 hat der Senat das Programm 
„Zukunftsorientierte Verwaltung“ beschlossen.

Unter dem Dach des Programmes werden  
strategische Modernisierungsvorhaben  
gewichtet, geplant und umgesetzt. Damit trägt 
der Senat den komplexen Anforderungen an 
eine bürger- und mitarbeiterorientierte  
Verwaltung Rechnung.

Strategische Leitziele der Verwaltungsentwicklung in Bremen

Zukunftsfähigkeit
Die Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen 
antizipiert künftige Entwicklungen und ist un-
ter den Bedingungen des gesellschaftlichen 
Wandels eine leistungsfähige und lernende 
Organisation.

Dienstleistungsorientierung
Die Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen 
ist bürger- und serviceorientiert und nutzt 
dazu technische und strukturelle Möglich-
keiten.

Ressourcenverantwortung
Die Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen 
arbeitet effizient und ressourcenschonend. Sie 
überprüft regelmäßig ihre Abläufe hinsichtlich 
Verbesserungspotentialen.

Vorbildfunktion
Die Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen 
ist als Arbeitgeberin Vorbild im Land Bremen 
und schafft ein Identifikationspotential für die 
Beschäftigten.

↓
 Gestaltungsprinzipien zur Verwaltungsentwicklung

Wirkungsorientierte Steuerung umsetzen Lernfähige Verwaltungs- und Führungskultur  
entwickeln

Veränderungskompetenz aufbauenNachhaltigkeit sichern

↓
Was leistet ZOV?

Programm entwickeln und fortschreiben
Projekte erfolgreich abschließen, controllen, 
Ergebnisse sichern, neue Projekte initiieren, 
Themen bündeln, Gesamtstrategie stärken, 
Entwicklungsfelder präzisieren und voran-
treiben.  

Vorhabenverantwortliche unterstützen
Projekterfahrungen aufarbeiten, Arbeitshilfen 
erstellen, Planungsphasen für Projekte unter-
stützen, Projektleitungen bereitstellen.  

Innovation entwickeln
Bundesweite fachliche Diskussion zur innova-
tiven Verwaltungsentwicklung in die Bremer 
Prozesse einbringen und aktuelle Ansätze 
integrieren.  

Öffentlichkeit herstellen
Beteiligte vernetzen und motivieren, für das 
Programm werben, Bürgerinnen, Bürger und 
Unternehmen  informieren.
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Juni 2015 Modernisierung der Verwaltung
ist zentrales Ziel der 19. Legislaturperiode   

Oktober 2015 
Konstituierung der Staatsräte-Lenkungsrunde

bis Oktober 2015 Auswertung Ergebnisse des Programms  
„Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung“ (2011-2015)
Vorbereitung des Programms ZOV 

bis November 2015 Identifizierung von  
Projekten und Entwicklungsfeldern

Mai 2016 Zwischenbericht an den Präsidenten 
des Senats und die Finanzsenatorin
Vorbereitung der Senatsbefassung

November 2015  
Mitbestimmung durch Gesamtpersonalrat

Meilensteine „Zukunftsorientierte Verwaltung“

Das Programm wird im Auftrag des Senats 
federführend von der Senatorin für Finanzen 
und der Senatskanzlei verantwortet. Es wird 
gesteuert durch eine Staatsräte-Lenkungs-
gruppe. 

Die gemeinsame Geschäftsführung der Senats-
kanzlei und der Senatorin für Finanzen sorgt 
für Kohärenz bei der Umsetzung der strategi-
schen Ziele.

Die fachliche Steuerung der einzelnen Ent-
wicklungsfelder erfolgt durch Koordinatorin-
nen und Koordinatoren, die auf Abteilungs-
leitungsebene angesiedelt sind.

Herzstück sind die Projektteams mit den 
Projektleitungen. Sie erbringen durch ihr 
Engagement, durch ihre Ideen und durch 
Beharrlichkeit bei der Umsetzung der poli-
tischen Beschlüsse den Mehrwert des Pro-
gramms.

Beteiligen und Informieren 

Über die Programmarchitektur hinaus ist 
eine gute und konstruktive Zusammenarbeit 
mit den Interessenvertretungen von zentra-
ler Bedeutung. Grundlage ist die Dienstver-
einbarung zur Beschäftigtenbeteiligung in 
Organisationsveränderungsprozessen 

Die Vorhabenver-
antwortlichen und 
Projektteams sind das 
Herz des Programms.

Senatsbeschluss 
Juni 2016.

Regelmäßige  
Berichterstattung an 
den Senat 

Laufende Beratung 
der Programmfort-
schritte

Aufgrund der strate-
gischen Bedeutung 
wurde eine gemeinsa-
me Geschäftsführung 
der Senatskanzlei und 
der Senatorin für  
Finanzen eingerichtet.

Weiterentwicklung 
der Entwicklungsfel-
der durch Koordina-
toren.

Aufbau und Steuerung des Programms „Zukunftsorientierte Verwaltung“

Programmarchitektur 

Ein breit angelegtes Modernisierungsprogramm, 
das aktuell knapp 40 Vorhaben bündelt und das 
viele unterschiedliche Akteure zusammenbringt, 
bedarf einer effektiven Steuerung. Darüber hi-
naus braucht es die Motivation und Kreativität 
derjenigen, die die Projekte und Vorhaben letzt-
endlich umsetzen, denn innovative Verwaltungs-
entwicklung ist kein Selbstläufer.

Die Struktur des Masterplans ist im Rahmen 
eines Mitbestimmungsverfahrens mit dem Ge-
samtpersonalrat abgestimmt. Ein Bericht über 
den Programmfortschritt erfolgt in regelmäßigen 
Abständen durch den Vorsitzenden der Staats-
räte-Lenkungsgruppe. Für die einzelnen Vorha-
ben werden die Vertreter/innen des Gesamtper-
sonalrats (bei Querschnittsprojekten) oder die 
örtlichen Personalräte (bei Ressortprojekten) 
beteiligt. 
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Motivieren, berichten, fokussieren

Die strategische Relevanz der einzelnen Vorhaben 
wird durch die Verortung im Gesamtprogramm 
deutlich. 

Über das Programm wird ein gemeinsamer Lern-
prozess sichergestellt. Erfahrungen, Prozesswis-
sen und Modelle können in die weitere Moder-
nisierungsstrategie eingebracht werden. Ziel ist 
es, Zwischentöne zuzulassen und Bedingungen 
für Erfolg und Scheitern in Erfahrung zu bringen. 
Erfolge sollen gezeigt, Schwierigkeiten überwun-
den und Fehler korrigiert werden. 

Das Programm richtet sich zudem an die Fachöf-
fentlichkeit in Bund, Ländern und Kommunen. 
Hier kann das Land Bremen zeigen, dass es Haus-
haltskonsolidierung und innovative Verwaltungs-
entwicklung integriert plant und umsetzt.  

Veränderung zielorientiert gestalten

Verwaltungsmodernisierung ist kein Selbstzweck. 
Sie soll das Leben der Bürgerinnen und Bürger 
verbessern, die Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten positiv gestalten sowie vorhandene 
Ressourcen wirkungsvoll einsetzen. Da sich die 
Gesellschaft in einem raschen Wandel befindet, 
muss der öffentliche Dienst für ein zunehmend 
heterogenes und dynamisches Umfeld gerüs-
tet sein. Für das Programm „Zukunftsorientierte 
Verwaltung“ wurden vier strategische Leitziele 
definiert, die eine moderne Verwaltung charakte-
risieren. Diese sind:

▪▪ Zukunftsfähigkeit 
Die Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen 
ist unter den Bedingungen des gesellschaftli-
chen Wandels eine leistungsfähige und lernen-
de Organisation und antizipiert künftige Ent-
wicklungen.

21. Juni 2016 
Senatsbeschluss Programm
Zukunftsorientierte Verwaltung

seit September 2016  
Aufbau des V-Büros für Projekt- 
und Veränderungsmanagement

Dezember 2016 Zwischenauswertung der  
Einzelvorhaben und des Gesamtprogramms

März 2017
Konstituierende Sitzung
Beirat „Innovative 
Verwaltungsentwicklung“

August 2017  
Bericht an den Senat

November 2017 
2. Sitzung Beirat 
„Innovative 
Verwaltungs- 
entwicklung“ 

▪▪ Dienstleistungsorientierung 
Die Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen 
ist bürger- und serviceorientiert und nutzt dazu 
technische und strukturelle Möglichkeiten.

▪▪ Ressourcenverantwortung 
Die Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen 
arbeitet effizient und ressourcenschonend. Sie 
überprüft regelmäßig ihre Abläufe hinsichtlich 
Verbesserungspotentiale.

▪▪ Vorbildfunktion 
Die Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen 
schafft gute Arbeitsbedingungen und Identifika-
tionspotential für ihre Beschäftigten. Sie über-
nimmt damit Vorbildfunktion für andere Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber im Land Bremen.

Hierzu sollen die einzelnen Vorhaben des Pro-
gramms sich an folgenden Prinzipien der Verwal-
tungsentwicklung ausrichten: 

▪▪ Wirkungsorientierte Steuerung 
ZOV-Vorhaben werden auf der Grundlage der 
strategischen Leitziele wirkungsorientiert ge-
plant und umgesetzt.

▪▪ Verwaltungs- und Führungskultur 
ZOV Vorhaben unterstützen eine Verwaltungs- 
und Führungskultur, die durch ressortübergrei-
fendes Handeln, Prozessorientierung und agile 
Arbeitsstrukturen geprägt ist.

▪▪ Veränderungskompetenz 
ZOV-Vorhaben tragen dazu bei, die Verwaltung 
der Freien Hansestadt Bremen insgesamt als 
lernende Organisation zu stärken.

▪▪ Nachhaltigkeit 
ZOV-Vorhaben bzw. deren Ergebnisse werden 
nachhaltig in bestehende Verwaltungsabläufe 
integriert und sind anschlussfähig an die Ge-
samtstrategie.

seit Januar 2017  
Einsatz von Projektleitungen des V-Büros für Projekt 
und Veränderungsmanagement zur Umsetzung von 
ZOV-Vorhaben

2018 
Fortschreibung 
Masterplan

2019 
Fortschreibung 
des Programms
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Projekt- und Veränderungsmanagement

Nahezu alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben mit Veränderungsprozessen zu tun. Für viele 
ist die Arbeit in den dafür notwendigen Projekten 
herausfordernd. Ziele müssen gemeinsam entwi-
ckelt, neue Formen der Zusammenarbeit erprobt 
werden. Kriterien für die „richtige“ Umsetzung 
reifen im Laufe des Projektes und eine Wissens-
perspektive allein reicht nicht aus, um aktuelle 
Probleme zu erfassen. Oft hat eine vermeintliche 
„Lösung“ nur kurzen Bestand. 

Die Aufgabe, eine zukunftsfähige Verwaltung zu 
gestalten, ist entsprechend anspruchsvoll. Sie 
erfordert von den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern neben hoher Motivation und Ausdauer 
die Fähigkeit, die eigene Organisation kontinuier-
lich an Veränderungsbedarfe anzupassen. Bei der 
Umsetzung von Reformvorhaben kommt gutem 
Projekt- und Veränderungsmanagement eine 
Schlüsselrolle zu.

Verwaltungsmodernisierung berührt neben der 
Optimierung von Prozessen oder der Implemen-
tierung von neuen Verfahren und Technologien 
immer auch grundlegende Fragen. Es geht um 
Verwaltungs- und Führungskultur und die Kunst, 
Veränderungsprozesse unter den Bedingungen 
der Linienorganisation umzusetzen. Ebenso wich-
tig ist es, Kolleginnen und Kollegen zu beteiligen, 
zu motivieren und ein Projekt erfolgreich abzu-
schließen.

Das Büro für Projekt- und Veränderungsmanage-
ment (V-Büro)

Das Büro für Projekt- und Veränderungsmanage-
ment ist bei der Senatorin für Finanzen angesie-
delt und befindet sich im Aufbau. Sechs Projekt-
leitungen sollen zukünftig eingesetzt werden, um 
in verschiedenen Ressorts und Dienststellen Mo-
dernisierungsvorhaben professionell und zielori-

Die Unterstützung Veränderung professionell begleiten 

Verwaltung zukunftsfähig zu gestalten, ist in Zei-
ten schneller Veränderungen eine große Aufga-
be. Unscharfe und unübersichtliche Ausgangs-
lagen fordern die eigene Organisation heraus. 
Umso wichtiger ist eine professionelle Unter-
stützung der Ressorts und ihrer Dienststellen. 

Das Büro für Projekt- und Veränderungsma-
nagement wird zurzeit aufgebaut und trägt ge-
meinsam mit dem Team „besser verändern“ zu 
einer innovativen Verwaltungsentwicklung bei.

Erfahrungen aus ZOV-Projekten 
auswerten und systematisieren

Passgenaue Arbeitshilfen,  
Projektgrundlagen bereitstellen

Mitarbeitende für Veränderungs-
management qualifizieren

Projekte treiben Verwaltungsentwicklung voran
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entiert umzusetzen. Unterstützt werden Projekte, 
die langfristig Verwaltungsstrukturen im Sinne 
des Programms „Zukunftsorientierte Verwaltung“ 
verändern. Dies kann eine systematische Opti-
mierung von Prozessen ebenso sein wie Maßnah-
men zur Verbesserung des Bürgerservices oder 
zur integrierten ressortübergreifenden Planung. 

Um Projekte in diesem Sinne zu begleiten, müs-
sen alle Aspekte guter Projektarbeit beachtet 
werden: Einhaltung qualitativer Standards, Ver-
änderung der Organisationskultur, Kooperation 
und Partizipation als Arbeitsprinzipien, Motivati-
on und Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, Einbezug der Interessensvertretungen, 
Wirkungs- und Zielorientierung bei der Umset-
zung.

Neben der konkreten Projektarbeit wertet das 
interdisziplinäre Team projektübergreifend Er-
fahrungen und Ergebnisse aus. Es entwickelt 
qualitative Standards und Arbeitshilfen für die 
Projektarbeit. So versteht sich das V-Büro auch 
als Fachstelle für Projekt- und Veränderungsma-
nagement.

Beratung, Begleitung und Coaching 

Die Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen 
ist nicht nur im Rahmen definierter Modernisie-
rungsvorhaben ständig in Bewegung. Ziele und 
Prozesse verändern sich, Aufgaben werden neu 
verteilt, Teams definieren sich neu, das Verständ-
nis von Führung ist im Fluss. 

In der aktiven Gestaltung von Veränderungspro-
zessen liegt eine große Chance für die Organisa-
tion und für die persönliche Weiterentwicklung 
aller Beteiligten. 

Gleichzeitig sind Veränderungsprozesse meist 
mit Verunsicherungen verbunden und stellen alle 
Kolleginnen und Kollegen, insbesondere jedoch 
Führungskräfte, vor Herausforderungen. Hier 
kann qualifizierte Beratung und Begleitung Unter-
stützung leisten. 

Im Aus- und Fortbildungszentrum der Freien Han-
sestadt Bremen arbeitet unter dem Titel „besser 
verändern“ ein Team von erfahrenen Beraterin-
nen und Beratern. Sie begleiten, beraten und 
coachen Führungskräfte und Projektverantwortli-
che bei der Planung und Umsetzung von Verän-
derungsvorhaben.  

Mit systemisch orientierter Prozessberatungs- 
und betrieblicher Konfliktklärungsexpertise 
unterstützt „besser verändern“ die am Prozess 
Beteiligten darin, die Herausforderungen konkre-
ter Veränderungsprozesse zu gestalten. Organisa-
tions- und Führungserfahrung, Kenntnisse über 
Strukturen, Abläufe, Kulturen und Bremen-spezi-
fische Rahmenbedingungen sowie die individuel-
len fachspezifischen Kompetenzen werden in den 
Beratungsprozess eingebracht.

In einem streng vertraulichen Rahmen werden 
Lösungen erarbeitet und Entwicklungsprozesse 
begleitet. Dieses Angebot steht allen Führungs-
kräften und -verantwortlichen der Verwaltung 
der Freien Hansestadt Bremen zur Verfügung.

Kontakt 

V-Büro für Projekt und Veränderungsmanagement 
Sara Witt 
T +49 421 361 96191 
sara.witt@finanzen.bremen.de

„besser verändern“ 
Dörte Kirschnick 
T +49 421 361 18668  
doerte.kirschnick@afz.bremen.de 

Projektleitungen aus dem V-Büro 
unterstützen Modernisierungs-
vorhaben in den Ressorts

Das V-Büros erarbeitet 
Arbeitshilfen und Projekt-
grundlagen

Projektleitungen aus dem 
V-Büro gewährleisten Qua-
lität und Zielorientierung in 
Projekten

Wie arbeitet das V-Büro?
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Zukunftsorientierte Verwaltung  bringt in Bewegung

Der Masterplan „Zukunftsorientierte Verwal-
tung“ schafft die Struktur, bietet einen Über-
blick über beschlossene, laufende und neue 
Vorhaben und ermöglicht eine strategische 
Orientierung. 

Das Programm initiiert eine Verständigung 
über die Notwendigkeit und die strategischen 

Leitplanken innovativer Verwaltungsentwick-
lung in Bremen. Es bringt Verwaltung in Bewe-
gung, schafft Handlungsspielräume und Lösun-
gen.

Dafür werden Formate und Foren benötigt, in 
denen über die zukünftige Verwaltungsentwick-
lung nachgedacht und diskutiert werden kann. 

Um die Modernisierung der Bremer Verwaltung 
zu stärken, hat der Senat begleitende Initiativen 
beauftragt:

▪▪ Der Beirat „Innovative Verwaltungsentwicklung“ 
hat die Aufgabe, den Prozess der Freien Hanse-
stadt Bremen kritisch-konstruktiv zu begleiten. 
Als „Denkwerkstatt“ und „Labor“ entwickelt 
und erprobt er innovative Handlungsansätze. 

▪▪ Der Beirat „Bürgerfreundliche Verwaltung“ mit 
seinem Arbeitskreis bringt Verwaltungsfachleu-
te und Bürgerinnen und Bürger aus Bremen zu-
sammen, um den Bürgerservice zu verbessern.

▪▪ Das Land Bremen nimmt am Programm des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
„Führung im digitalisierten öffentlichen Dienst“ 
teil und wirkt mit an der Erarbeitung von Füh-
rungsmodellen für die Verwaltung der Zukunft. 

▪▪ Im verwaltungsinternen Innovationszirkel „Junge 
Verwaltung“ diskutieren Nachwuchskräfte Mo-
delle und Anforderungsprofile für eine innovative 
Verwaltung.

▪▪ Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Bremen und unter engem Einbezug der 
Interessenvertretungen ist die Befragung „Der 
öffentliche Dienst im Umbruch?“ entstanden. 
Sie hat die Veränderungsbedarfe und Wünsche 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in 
Bremen erhoben und daraus Maßnahmen der 
Verwaltungsentwicklung vorgeschlagen.

▪▪ Zusätzlich investiert der Senat 2017/18 inge-
samt 40 Millionen Euro, um den Bürgerservice 
zu verbessern und die Digitalisierung der Ver-
waltung zu beschleunigen.  

Programm 
Zukunftsorientierte 
Verwaltung

Beirat
Bürgerfreundliche 

verwaltung

befragung
"der öffentliche 

Dienst im Umbruch?“

führung 
im digitalisierten 

öffentlichen dienst

Innovationszirkel
junge verwaltung

Beirat
Innovative 

Verwaltungs-
entwicklung

Zusätzliche 
Investitionen in 
Bürgerservice 

und Digitalisierung
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beirat Innovative Verwaltungsentwicklung 
Impulsgeber und Denkwerkstatt für die Freie Hansestadt Bremen  
auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Verwaltung.

Rainer Beutel, Vorstand der Kommunalen Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

Prof. Dr. Dagmar Borchers, Professorin für angewandte 
Philosophie an der Universität Bremen

Dr. Andreas Bovenschulte, Bürgermeister der Stadt Weyhe 
und Vorsitzender des Kommunalverbundes Niedersachsen/
Bremen e.V.

Prof. Dr. Andreas Dengel, Standortleiter am Deutschen 
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) 
Kaiserslautern und Lehrstuhlinhaber für Wissensbasierte 
Systeme im Fachbereich Informatik, TU Kaiserslautern

Prof. Dr. Frank Dievernich, Präsident der Frankfurt 
University of Applied Sciences

Harald Emigholz, Präses der Handelskammer Bremen - 
IHK für Bremen und Bremerhaven

Ulrike Hauffe, Bremer Landesbeauftragte für Frauen, 
Leiterin der Bremischen Zentralstelle für die Verwirkli-
chung der Gleichberechtigung der Frau

Prof. Dr. Hermann Hill, Professor für Verwaltungswissen-
schaft und Öffentliches Recht an der Deutschen Universi-
tät für Verwaltungswissenschaften Speyer

Doris Hülsmeier, Vorsitzende des Gesamtpersonalrats 
Bremen

Prof. Dr. Werner Jann, Professor für Politikwissenschaft, 
Verwaltung und Organisation an der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam

Matthias Kammer, Direktor des Deutschen Instituts für 
Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI)

Dr. Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Gabriele Klug, Stadtkämmerin der Stadt Köln 

Jan-Gerd Kröger, Präses der Handwerkskammer Bremen

Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim

Thomas Losse-Müller, Senior Fellow an der Hertie School 
of Governance Berlin  

Prof. Dr. Karin Luckey, Rektorin der Hochschule Bremen

Dr. Jörg Mielke, Staatssekretär des Landes Niedersachsen, 
Chef der Staatskanzlei

Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21 
e. V.

Prof. Dr. Frank Nullmeier, Professor für Politikwissen-
schaft an der Universität Bremen

Wolfgang Pieper, Bundesvorstand der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di)

Willi Russ, Zweiter Vorsitzender beim dbb beamtenbund 
und tarifunion

Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitneh-
merkammer Bremen

Daniela Schilling, Leiterin der Vogel IT-Akademie

Stefan Schostok, Oberbürgermeister der Landeshaupt-
stadt Hannover  

Dr. Joachim Steinbrück, Landesbehindertenbeauftragter 
des Landes Bremen

Dirk Stocksmeier, Vorstandsvorsitzender der init AG für 
digitale Kommunikation

Peter Theurer, Standortverantwortlicher des Merce-
des-Benz Werks Bremen

Bülent Uzuner, Geschäftsführender Gesellschafter der 
Uzuner Consulting GmbH

Claudia Walther, Senior Project Manager bei der Bertels-
mann Stiftung

Kontakt

Geschäftsführung des Programms 
„Zukunftsorientierte Verwaltung“

Thorsten Schmidt 
T +49 421 361 96849 
thorsten.schmidt@finanzen.bre-
men.de

Insa Sommer 
T +49 421 361 6737 
insa.sommer@sk.bremen.de

Der Beirat „Innovative Verwaltungsentwicklung“ 
wurde durch den Präsidenten des Senats, Bürger-
meister Dr. Carsten Sieling und die Finanzsenato-
rin, Bürgermeisterin Karoline Linnert, ins Leben 
gerufen. Er begleitet die Aktivitäten der Freien 
Hansestadt Bremen im Bereich der Verwaltungs-
modernisierung. 

Der Beirat soll sich als Denkwerkstatt und Im-
pulsgeber für eine „innovative Verwaltungsent-
wicklung“ etablieren. Er unterstützt und stärkt 

die Umsetzungsorientierung des Programms „Zu-
kunftsorientierte Verwaltung“. Einzelne Vorhaben 
sollen durch Patenschaften von Beiratsmitglie-
dern bei der Umsetzung begleitet werden.

Im Beirat vertreten sind 30 Persönlichkeiten aus 
Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen, 
aus Gewerkschaften, Interessenverbänden und 
Kammern, aus Wirtschaft und  Wissenschaft. 

Die Mitglieder des Beirats
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Beirat Bürgerfreundliche Verwaltung 

Im Beirat diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit der Senatorin für  
Finanzen und Führungskräften über Verwaltungsentwicklung. 

Der Beirat Bürgerfreundliche Verwaltung ist – 
genauso wie der Arbeitskreis Bürgerfreundliche 
Verwaltung – auf Initiative von Bürgermeisterin 
und Finanzsenatorin Karoline Linnert entstanden. 
Sie will und wollte einen direkten Austausch zwi-
schen denjenigen, die „Verwaltung machen“ und 
denjenigen, die von Verwaltung betroffen sind, 
herstellen, um unnötige Hürden aufzuspüren, 
den Service zu verbessern, das gegenseitige Ver-
ständnis füreinander zu erhöhen und voneinan-
der zu lernen.

In beiden Kreisen, sowohl im Beirat, als auch 
im Arbeitskreis, erfahren Verwaltungsführungs-
kräfte von den alltäglichen Schwierigkeiten, die 
Bürgerinnen und Bürger mit Verwaltungsverfah-
ren, aber auch mit Wartezeiten, Terminschwie-
rigkeiten, schwer verständlichen Papieren oder 
schlecht ausgeschilderten Behörden haben.

Umgekehrt wirbt die Senatorin bei Bürgerinnen 
und Bürgern dafür, die verschiedenen, bereits 
vorhandenen Informationsquellen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten der Verwaltung zu nutzen, 
etwa das Service- und das Transparenzportal, 
aber auch die vielfältigen Auskunftsmöglichkeiten 
des Bürgertelefons. 

Neue Ideen

Die Bürgermeisterin holt Einschätzungen bei 
Bürgerinnen und Bürgern ein, wenn neue Ideen 
entwickelt werden sollen, wie die potenziellen 
Nutzerinnen diese sehen, bzw. welche Wünsche 
sie für die Zukunft haben. 

Im Arbeitskreis treffen ehrenamtlich tätige Bür-
gerinnen und Bürger, etwa aus dem Bereich der 
Flüchtlingshilfe, aber auch aus einem Ortsbeirat 
mit Führungskräften zusammen. Am Beirat, der 
wesentlich größer ist, als der Arbeitskreis, und 
eine wechselnde Besetzung hat, nehmen vor 
allem Geschäftsführungen aus verschiedenen so-
zialen Institutionen, Vereinsvorstände, aber auch 
Kontaktpolizisten teil und tragen ihre Erfahrun-
gen und Anliegen vor.

Bürgerinnen und Bürger geben im Arbeitskreis 
und im Beirat wichtige Impulse für eine service-
orientierte Verwaltungsmodernisierung und un-
terstützen mit ihren alltagspraktischen Erfahrun-
gen die Qualitätssicherung.

Leitfaden zur Orientierung

So ist beispielsweise durch die Verwaltungsschu-
le der Freien Hansestadt Bremen ein Leitfaden 
zum Schriftverkehr in der Verwaltung erarbeite-
tet worden. Er soll dazu beitragen, die Arbeit der 
Verwaltung bürger/innenfreundlich und effizient 
zu gestalten und zu bewältigen. Die Schriftstücke 
der bremischen öffentlichen Verwaltung stellen 
eine Visitenkarte für die einzelnen Verwaltungs-
dienststellen und ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter dar. Grund genug also auch beim Schrift-
verkehr auf die Gestaltung sowie die konkrete 
Aufmachung, Einheitlichkeit und Bürgerfreund-
lichkeit Wert zu legen 

Kontakt

Ulrike Bendrat 
T +49 421 361 96027 
ulrike.bendrat@finanzen.bremen.de

Serviceportal Bremen 
www.service.bremen.de

Transparenzportal Bremen 
www.transparenz.bremen.de

Bürgertelefon Bremen 
Tel.: (0421) 361-0 oder 115

Literaturhinweis

Verwaltungsschule der Freien 
Hansestadt Bremen (Hg.), Grass-
hoff, Patricia; Marion Hermann: 
Wie funktioniert Schriftverkehr 
in der bremischen Verwaltung?, 
Bremen 2017

vgl. Masterplan S. 76
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Arbeit 4.0 Führung im digitalisierten öffentlichen Dienst 

Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine zentrale Aufgabe von Verwaltungsentwicklung. Dabei 
geht es neben der Implementierung technischer Prozesse um neue Abläufe und Steuerungsstruk-
turen. Es gilt, die Führungskultur in einer digitalisierten Verwaltung auf Basis einer demokratischen 
Verwaltungskultur weiter zu entwickeln. 

Die Freie Hansestadt Bremen beteiligt sich an einem Pilotprojekt des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales, um Führung in der Verwaltung 4.0 neu zu definieren.

Viele Beschäftigte erfahren im Privaten, welche 
Potentiale in neuen Kommunikations- und Koope-
rationswerkzeugen liegen. Junge Mitarbeitende 
pflegen als digital natives eine intensive und alltäg-
liche Digitalkultur. 

Auch im öffentlichen Dienst schreitet die Digita-
lisierung von Verwaltungsabläufen voran. Dies 
schafft für die Beschäftigten neue Möglichkeiten, 
ihre Arbeit zu organisieren, wirft aber zugleich 
Fragen auf: Zwar ist durch die Digitalisierung der 
Verwaltung eine schnelle und bürgerfreundliche 
Bearbeitung von Vorgängen möglich, das be-
deutet jedoch eine Verdichtung und Beschleuni-
gung von Arbeitsabläufen. Von den Beschäftigten 
wird mehr Entscheidungskompetenz verlangt bei 
gleichzeitig größerer Flexibilität im Hinblick auf 
zeitliche und räumliche Organisation von Arbeit. 

Da Führungskräfte weiterhin Verantwortung für 
ihren Bereich tragen, muss die Ausgestaltung 
der gelebten Hierarchien justiert werden. Neue 
Werkzeuge und Verfahren sind notwendig. Wer 
Eigenverantwortung stärken will, muss mehr Be-
teiligung organisieren und die Förderung der in-
dividuellen Kompetenzen stärken; wer Flexibilität 
ermöglichen will, braucht Verfahren der „indirek-
ten“ Steuerung und „virtuellen“ Führung.   

Bezüglich der Weiterentwicklung einer entspre-
chenden Verwaltungskultur herrscht „relative 
Stagnation“ wie ein Forschungs- und Beratungs-
unternehmen feststellt.    

Dies ist der Ausgangspunkt für ein Pilotprojekt, 
das im Auftrag des Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales in ausgewählten Kommunen durch-
geführt wird. 

Insgesamt beteiligen sich neben Bremen die Lan-
desverwaltungen von Rheinland-Pfalz und Sach-
sen-Anhalt sowie die Verwaltungen der Städtere-
gion Aachen, des Werra-Meissner-Kreises und des 
Kreises Soest.

Über einen mehrjährigen Zeitraum werden mit 
den Leitungskräften neue Werkzeuge für zeitge-
mäße Führung und Beteiligung erarbeitet. In den 
Pilotkommunen wird ein lokales Projektteam aus 
Führungskräften und Beschäftigtenvertretungen 
gebildet, das zunächst eine Bestandsaufnahme 
durchführt. Die umfassenden Digitalisierungsan-
sätze in Bremen werden gesichtet, die damit ver-
bundenen Fragen zum Führungshandeln gesam-
melt. In „social labs“ werden neue Instrumente 
entwickelt und die Ansprüche an die Qualität des 
Führungshandelns gebündelt.

Im Austausch zwischen den Pilotkommunen 
werden Arbeitsergebnisse abgeglichen, Ideen 
transferiert und ein Gesamtkonzept für demokra-
tisches Führungshandeln entwickelt. 

Abschließend geht es um die Etablierung eines 
Dialogprozesses in der gesamten Verwaltung, um 
die Implementierung vorzubereiten.

Kontakt

Dr. Anke Saebetzki 
T +49 421 361 4070 
anke.saebetzki@finanzen.bremen.
de
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Innovationszirkel Verwaltung der zukunft gestalten 

Seit Spätsommer 2016 treffen sich junge Verwaltungsmitarbeitende der Freien Hansestadt Bremen 
zum Innovationszirkel Junge Verwaltung. 

Ein Gespräch mit den Initiatoren über Arbeiten im Park, Hierarchien und Verwaltung in Bewegung.

Die Bremer Verwaltung stellt über die sogenann-
ten Nachwuchspools gezielt junge gut ausgebil-
dete Leute für die Funktionsebene des gehobe-
nen und höheren Dienst ein. Die meisten von 
ihnen werden wahrscheinlich auch noch im Jahre 
2045 in der Verwaltung arbeiten. Wie können wir 
uns diese Verwaltung der Zukunft vorstellen? 

Christine Schröder In die Zukunft sehen kann ich 
natürlich auch nicht. Aber in meiner Vorstellung 
werden wir vermutlich so gut wie gar nicht mehr 
papierbasiert arbeiten, unsere Senatorinnen und 
Senatoren werden von selbstfahrenden E-Autos 
zu Terminen gebracht und wer weiß, vielleicht 
haben wir sogar Roboterkollegen? 

Spaß beiseite. Das, was wir schon jetzt als grund-
legenden Wandel der Arbeitswelt oder „Arbeit 
4.0“ bezeichnen, wird sich auch auf die Arbeit in 
der Verwaltung auswirken. Allein um weiterhin 
attraktiv für gut ausgebildete Nachwuchskräfte zu 
bleiben, muss sich auch Verwaltung diesem Wan-
del stellen. Junge Menschen wollen mehr Gestal-
tungsspielraum, sind bereit zu einer größeren Fle-
xibilität, wollen sich aktiv einbringen und sind an 
digitale Medien gewöhnt – all das wird sich in der 
Organisation der Zukunft widerspiegeln müssen. 

Niels Winkler Im Rahmen des Innovationszirkels 
erarbeiten wir unsere gemeinsamen Vorstellun-
gen und Erwartungen an die Verwaltung von 
morgen. Beim letzten Workshop hat sich gezeigt, 
dass es einen Konsens hinsichtlich neuer Formen 
von Hierarchie, mehr Mitarbeiterorientierung 
und besserer Vernetzung auch über die Ressort-
grenzen gibt. Alle Teilnehmenden wünschen sich, 
dass sie mehr gehört werden und dass gesamt-
bremische Interessen wichtiger werden.

Christine Schröder  Dazu kann man aber nicht 
einfach einen Schalter umlegen, sondern der 
Weg dahin muss als laufender Transformati-
onsprozess begriffen werden. Gleichzeitig muss 

Verwaltung die ausführende Gewalt im Staat mit 
sehr klaren und verlässlichen Strukturen blei-
ben. Wir sind eben kein Start Up Unternehmen, 
aber wir können viel von solchen Unternehmen 
lernen. 

Sie haben mit dem Innovationszirkel gezielt die 
Gruppe der neuen Kolleginnen und Kollegen an-
gesprochen, die zwischen 2011-15 in den geho-
benen Dienst eingetreten sind. Was bewegt diese 
jungen Kolleginnen und Kollegen?

Niels Winkler  Uns bewegt vor allem die Frage, 
wie es mit der Verwaltung weitergehen soll. Wie 
können wir es schaffen, moderner und bürger-
freundlicher zu werden. Wie schaffen wir es, 
Privates und Berufliches besser mit einander zu 
verbinden. Viele Teilnehmende wünschen sich 
flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, auch 
außerhalb des Büros arbeiten zu können, z.B. im 
Park, im Café oder zu Hause auf dem Sofa. Für 
viele gibt es einen gefühlt starken Unterschied 
zwischen gewollter Theorie und gelebter Praxis. 
Klar gibt es Telearbeit und so weiter, aber viele 
haben das Gefühl, dass Anwesenheit immer noch 
wichtiger ist als effektive Arbeitsergebnisse.

Christine Schröder Die jungen Kolleginnen und 
Kollegen wollen vor allem mitgestalten und sich 
einbringen. Dabei ist ihnen wichtig, dass sie nicht 
nur Impulsgeber sind, sondern dass ihre Ideen 
auch tatsächlich umgesetzt werden. Daneben 
stehen bei vielen die Förderung der ressortüber-
greifenden Zusammenarbeit und die Bildung von 
neuen Netzwerken klar im Fokus. Im Arbeitskon-
text wünschen sich junge Verwaltungskräfte vor 
allem mehr Autonomie und Flexibilität. 

Die Arbeit im Innovationszirkel unterscheidet sich 
deutlich von der alltäglichen Verwaltungsarbeit. Sie 
tagen bewusst in besonderen Räumen, laden Refe-
renten aus Unternehmen ein, die mit Verwaltung 
erst einmal nichts zu tun haben? Was bringt das?

Kontakt

Christine Schröder 
T +49 421 361 4370  
christine.schroeder@finanzen.bre-
men.de 

Niels Winkler 
T +49 421 361 2708 
niels.winkler@finanzen.bremen.de 
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Was soll erreicht werden?  

▪▪ Wissen und Ideen junger 
Mitarbeitender sollen für 
die zukünftige Gestaltung 
der Verwaltung nutzbar ge-
macht werden.

▪▪ Schaffung einer ressort- 
übergreifenden Plattform 
für junge Verwaltungskräfte

▪▪ Erarbeitung von Beiträgen 
zur innovativen Verwaltungs-
entwicklung

▪▪ Stärkung der Veränderungs-
kompetenz

▪▪ Erhöhung der Attraktivität 
der Freien Hansestadt Bre-
men als Arbeitgeberin

Was wird gemacht?

▪▪ Koordinierung eines ressort- 
übergreifenden Arbeitskreises

Niels Winkler  Es bringt mehr Freiheit im Den-
ken. Die erste Sitzung fand noch in einem klas-
sischen Sitzungsraum der Verwaltung statt und 
war dementsprechend zeitweise etwas bemüht. 
Bei der zweiten Sitzung waren wir zu Gast im Di-
gilab Brennerei 4.0. Da die Wirtschaftsförderung 
Bremen das Digilab finanziert, konnten wir die 
Räumlichkeiten als Verwaltung kostenlos nutzen. 
Die Atmosphäre war von Anfang an ganz anders 
als bei der ersten Sitzung. Für uns war das die 
Bestätigung, dass räumliche Veränderungen auch 
das Denken und Handeln verändern kann.

Christine Schröder  Ja, das stimmt. Diese neue 
Umgebung empfanden viele Teilnehmer als sehr 
inspirierend. Wir verstehen den Zirkel als offenen 
Innovationsprozess, der bewusst externes Wissen 
einbezieht, um das eigene Innovationspotenzial 
zu vergrößern. Gerade dieser große Kontrast lässt 
eigene Gewohnheiten und Strukturen überprüfen 
und schafft tatsächlich „Neues“.

Niels Winkler  Wir haben deshalb externe Re-
ferenten eingeladen. Die Diskussion mit einem 
verwaltungsfremden Referenten lässt uns man-
che Paradoxien unseres täglichen Handelns viel 
schneller deutlich werden. No-Go-Themen, die 
verwaltungsintern als unlösbare Probleme gel-
ten, werden auf einmal greifbar und es entstehen 
neue Ideen im Umgang damit. Bei diesem Treffen 
haben wir ganz realistisch diskutiert, wie agiles 
Arbeiten im Team eine langfristige Lösung für die 
Verwaltung sein kann.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zirkels 
kommen aus allen Ressorts. Entsteht auf diese 
Weise ein Innovationszirkel über Ressortgrenzen 
hinweg? 

Christine Schröder Das ist natürlich unsere Hoff-
nung, auch für zukünftige Innovationsprozesse. 
Im Zirkel sind Teilnehmer/innen aus allen Res-
sorts vertreten, das haben wir auf ausdrücklichen 
Wunsch des GPR berücksichtigt. Es geht in einem 
solchen Zirkel ja gerade darum, Wissen ressor-
tübergreifend zusammenzuführen, um daraus 
neue Ideen entstehen zu lassen. Die Ergebnisse 
des Zirkels sind als „Gemeinschaftsprodukt“ der 
vertretenen Ressorts gedacht. Darum geht es ja 
auch im Programm „Zukunftsorientierte Verwal-
tung“: Hier werden nicht nur Projekte umgesetzt, 
sondern Begleitaktivitäten wie der Innovations-
zirkel sollen genau diese gemeinsame Verwal-
tungskultur fördern. „Ressortdenken“ ist nicht 
angeboren – wird aber sehr schnell anerzogen.

Wie kommen Sie zu Ergebnissen, die für die ge-
samte Verwaltung relevant sind und wie verbin-
den sich Ihre Ideen mit dem Modernisierungspro-
zess der Freien Hansestadt Bremen? 

Niels Winkler  Da wir aus allen Bereichen der 
Verwaltung kommen, sind unsere Ergebnisse im-
mer relevant. (lacht) Nein, im Ernst, wir versu-
chen die Ergebnisse natürlich mit den aktuellen 
Prozessen zu koppeln. Die einzelnen Arbeitsgrup-
pen schauen darauf, was bereits zu den einzelnen 
Themen gemacht wurde und erarbeiten dann 
eigene Lösungsansätze. Der Input von Christine 
und mir zielt darauf ab, die Aktivitäten des Senats 
für eine innovative Verwaltungsentwicklung in 
die Prozesse einzubringen. Der Innovationszirkel 
setzt seine Themen aber selbst.

Christine Schröder  Bei unserem ersten Treffen 
haben wir bereits wichtige Themen priorisiert: Es 
geht um Arbeits- und Organisationsgestaltung, 
um „guten“ Bürgerservice, um Kommunikati-
onsstrukturen in und zwischen den Ressorts, um 
Veränderungsmanagement usw. Das alles sind 
Themen, die auch im Rahmen des Modernisie-
rungsprozesses eine große Rolle spielen. 

Sie sprechen von Innovation. Ein großes Wort. 
Sind junge Menschen innovativer als ältere Kolle-
ginnen und Kollegen?

Christine Schröder (lacht) Nein, ich glaube auf 
keinen Fall, dass Innovationsbereitschaft mit dem 
Alter nachlässt. Im Gegenteil, solche Pauschalisie-
rungen sind eher schädlich. 

Für Innovationen braucht es Freude am Sich-Wei-
terentwickeln und die Fähigkeit, sich an neue 
Gegebenheiten anzupassen und daraus Ideen zu 
produzieren. Das ist keine Frage des Alters. 

Aber Beschäftigte, die neu in der Verwaltung 
sind, sind oftmals unbelastet von einschränken-
dem Vorwissen und damit eingeschränktem Den-
ken. Und: Die Denkweise der jungen Menschen 
wird die Organisation der Zukunft prägen. Eine 
zukunftsorientierte Verwaltung setzt sich also 
frühzeitig mit ihr auseinander. 

Niels Winkler Uns allen ist aber klar, dass Innova-
tion nur funktioniert, wenn alle beteiligt werden, 
von jung bis alt, vom Hausmeister bis zur Staats-
rätin.

 

Das Gespräch führte Lutz Liffers
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Verwaltung im Wandel

In den letzten Jahren waren die Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes vielfältigen Veränderungen 
ausgesetzt. Werte und Funktionsprinzipien der 
Verwaltung haben sich verändert. In früheren Jah-
ren herrschte ein relativ einheitliches „Ethos“ im 
Berufsbeamtentum vor und Begriffe wie Unpar-
teilichkeit, Loyalität, Sparsamkeit, Verschwiegen-
heit, Rechtmäßigkeit, Gerechtigkeit, Neutralität 
und Integrität stanen im Mittelpunkt. Heute treten 
andere Schlüsselbegriffe in den Vordergrund: z. 
B. Ergebnisorientierung, Effektivität, Effizienz, 
Kunden- bzw. Bürgernähe, Serviceorientierung, 
Transparenz, Offenheit, strikte Sachorientierung, 
Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, Flexibilität 
und Teamgeist.

Umfrage in der bremischen Verwaltung

Was bedeutet diese neue Verwaltungskultur für 
die Beschäftigten? Um Erkenntnisse über die Ar-
beitsmotivation und -zufriedenheit der Beschäf-
tigten in der bremischen Verwaltung zu gewin-
nen, wurde im Frühjahr 2014 eine schriftliche 
Befragung durchgeführt. Die Teilnahme an der 
Umfrage war freiwillig und anonym. Insgesamt 
wurden 23.359 Beschäftigte angeschrieben, die 
Rücklaufquote lag bei 20,3 %. 

Zentrale Ergebnisse

Die zentralen Ergebnisse sind:

▪▪ Die Beschäftigten der Freien Hansestadt Bremen 
empfinden eine sehr hohe Arbeitszufriedenheit. 
85 % der Befragten stimmen der Aussage eher/
weitgehend bzw. vollkommen zu, mit ihrer beruf-
lichen Tätigkeit sehr zufrieden zu sein.

▪▪ Besonders wichtig sind den Beschäftigten dabei 
ein gutes Arbeitsklima und Kollegialität, Arbeits-
platzsicherheit, interessante Tätigkeiten, Chan-
cengleichheit, die Möglichkeit der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie und selbstständiges 
Arbeiten. 

Befragung Der öffentliche Dienst im Umbruch?
Eine Befragung der Universität Bremen gibt Auskunft darüber, wie die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst der Freien Hansestadt Bremen die Veränderungsprozesse der vergangenen Jahre und ihre 
Arbeitssituation wahrnehmen, was sie motiviert im öffentlichen Dienst zu arbeiten und welche Fak-
toren die Freie Hansestadt Bremen zu einer attraktiven Arbeitgeberin machen.

▪▪ Die Menge der Arbeit und der Zeitdruck stellen 
die größten Belastungsfaktoren dar. 

▪▪ Die Beschäftigten zeichnen sich durch eine hohe 
Gemeinwohlorientierung aus.

▪▪ Insgesamt sehen gut 56% der Befragten in der 
Freien Hansestadt Bremen eine sehr gute Arbeit-
geberin. Im Vergleich zur Privatwirtschaft sehen 
62 % der Beschäftigten in der Freien Hansestadt 
Bremen eine sehr gute Arbeitgeberin. 

▪▪ Über 70 % der Beschäftigten wünschen sich, 
dass die Politik und die oberste Leitungsebene 
ein positiveres Bild des öffentlichen Dienstes in 
der Öffentlichkeit zeichnen.

▪▪ Die Beschäftigten sehen die Rahmenbedingun-
gen der öffentlichen Leistungserbringung gene-
rell sehr kritisch, wobei die Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen und die eigene Leistung insge-
samt sehr positiv beurteilt werden.

Wie geht es weiter?

Die Senatorin für Finanzen und Vertreter/innen 
aus den Ressorts, dem Gesamtpersonalrat und 
den Gewerkschaften haben im Rahmen einer 
Konferenz  am 28. Oktober 2016 die Ergebnisse 
der Befragung und die Schlussfolgerungen be-
wertet und Handlungsempfehlungen abgeleitet. 

Themen der engagierten Diskussion waren u. a. 
die Attraktivität der Arbeitgeberin Freie Hanse-
stadt Bremen, Arbeitsbelastung und die Verant-
wortung von Führungskräften. Viele Beschäf-
tigten thematisierten die nach ihrer Ansicht zu 
wenig vorhandenen Aufstiegs-, Qualifizierungs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten oder mangelhaf-
te Wertschätzung durch direkte Führungskräfte 
und oberste Leitungsebene.  

Die vorgeschlagenen Maßnahmen, Ansatz-
punkten und Ideen werden derzeit geprüft und 
konkretisiert.

Kontakt

Dr. Doris Krause-Nicolai 
T +49 421 361 90412 
doris.krause-nicolai@finanzen.
bremen.de
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Handlungsfeld „Digitale Verwaltung“

Der Senat unterstützt mit den zusätzlichen Mit-
teln unter anderem die Umsetzung und weitere 
Ausgestaltung der am 08.11.2016 beschlossenen 
Digitalisierungsstrategie „Verwaltung 4.0“. Über 
Digitalisierungsprozesse werden bereits deutliche 
Verbesserungen des Bürgerservice erreicht. Die 
Verstärkungsmittel werden zugleich eingesetzt, 
um weitere strukturelle Optimierungen im Be-
reich Bürgerservice zu unterstützen und notwen-
dige Maßnahmen umzusetzen und damit dazu 
beizutragen, die im Masterplan beschriebenen 
Projekte voranzutreiben.   

Verwaltungsinterne Prozesse digitalisieren

Eine zukunftsfähige IT-Organisation aufzubauen 
(ZOV 3.1, in Umsetzung) heißt unter anderem, 
verwaltungsinterne Bearbeitungs- und Abstimm-
prozesse zu digitalisieren. Der Einführungspro-
zess der elektronischen Akte soll daher vorange-
trieben werden. Um die einzelnen Dienststellen 
in der praktischen Einführung der e-Akte zu 
unterstützen, werden beispielsweise Musterge-
schäftsgänge für wiederkehrende Geschäftspro-
zesse bereitgestellt. (ZOV 3.9, in Vorbereitung) 
Die Amtsleitungen bürgernaher Ämter erhalten 
direkte Unterstützung für die Digitalisierung ihrer 
Fachaufgaben (bspw. im Migrationsamt, ZOV 3.5, 
Vorprojekt). Geprüft wird zurzeit zudem die Ein-
führung einer elektronischen Personalakte (ZOV 
3.8, Vorprojekt). Mit den Verstärkungsmitteln 
möglich wird die Einführung des dringend erfor-
derlichen e-Bewerbungsmanagements.

Damit werden auch die Projekte, die in den 
„Grundsätzen für die Aufstellung und Steuerung 
der Haushalte 2018 / 2019“ genannten Projek-
te, zur Verbesserung der Ressourcensteuerung 
unterstützt. 

Bürgerservice verbessern

Die Digitalisierungsstrategie der Freien Hanse-
stadt Bremen hat Erleichterungen für Bürgerin-
nen und Bürger sowie Unternehmen zum Ziel. 
Modellvorhaben für eine kluge Vernetzung von 
Daten durch einen elektronischen Datenaus-
tausch der Behörden - bei Einwilligung der Be-
troffenen – werden entwickelt und erprobt. Für 
die Bürgerinnen und Bürger soll die Geburtsur-
kunde beispielsweise zukünftig nur „einen Klick“ 
entfernt sein.  

Weitere Erleichterungen für Bürgerinnen und 
Bürger sowie Unternehmen sollen über ein elek-
tronisches Bezahlverfahrens und die digitale Be-
reitstellung von Geodaten erreicht werden.

Handlungsfeld „Transparenz und Bürgerservice“

Über Digitalisierungsprozesse werden bereits 
deutliche Verbesserungen des Bürgerservice er-
reicht. Die Verstärkungsmittel werden zugleich 
eingesetzt, um weitere strukturelle Optimierun-
gen zu unterstützen und notwendige Maßnah-
men umzusetzen. 

Innovative Lösungen erproben

Neue Wege des Bürgerservice – wie die Einrich-
tung eines BürgerInformationsService in der 
Stadtbibliothek West (ZOV 5.5, Politprojekt) oder 
die Etablierung eines mobilen Services im Stadt-
teil (ZOV 5.6, Vorprojekt) können erprobt wer-
den. In Prüfung befindet sich der Aufbau einer 
Servicestelle Familie. Geprüft wird außerdem die 
Umsetzung von Prozessverbesserungen im Be-
reich der Grundversorgung Wohnen und die Neu-
entwicklung eines Bauleitinformationssystems.

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat zur Verbesserung der Bürgerdienste und  
Intensivierung der Verwaltungsmodernisierung am 20. Juni 2017 beschlossen, für die 
Bereiche Bürgerservice und Digitale Verwaltung im Rahmen der Haushaltsaufstellung 
2018/19 zusätzlich insgesamt 20 Millionen Euro pro Haushaltsjahr einzustellen. 

Investitionen in Bürgerservice und Digitale Verwaltung
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Erreichbarkeit verbessern - Wartezeiten redu-
zieren

Zur Reduzierung der Wartezeiten und zur Ver-
besserung der Kundensteuerung werden in Zu-
kunft Terminvergaben unter Bereitstellung eines 
IT-basierten Terminmanagementsystems (ZOV 
4.1, in Umsetzung) verbindlich eingeführt. Die 
Erreichbarkeit der bürgernahen Dienststellen soll 
verbessert werden, indem das Bürgertelefon Bre-
men seinen telefonischen Abwesenheitsservice 
ausweitet. Die durch bremische Ämter bereit ge-
stellten Informationen sollen in Zukunft einheit-
lich und übersichtlich auf dem Serviceportal und 
den Internetseiten der Dienststellen dargestellt 
sowie adressatengerecht aufbereitet sein. 

Prozesse optimieren

Einzelne Maßnahmen und Personalverstärkungen 
in den bürgernahen Ämtern führen jedoch allein 
noch nicht zu einem verbesserten effizienten 
und vernetzten Bürgerservice. Flankierend sollen 
Geschäftsprozesse untersucht und optimiert wer-
den. Im Rahmen der Amtsleitungskonferenz (ZOV 
4.6, in Umsetzung) geht es u.a. um den Aufbau 
von Kompetenzen der Geschäftsprozessoptimie-
rung. Für die Verstetigung entsprechender Vorha-
ben bedarf es zentraler und dezentraler Unter-
stützungsstrukturen. Die zusätzlichen finanziellen 
Mittel dienen auch dem Aufbau einer systemati-
schen Prozess-, Qualitäts- und Wirkungsorientie-
rung.
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Auf gemeinsame Ziele orientieren und steuern
Integrierte Gesamtsteuerung und öffentliche 
Unternehmen 

Die Freie Hansestadt Bremen verfügt über eine wirkungsorientierte Gesamtsteuerung mit strategi-
schen und operativen Zielen, deren Zielerreichung über ein steuerungsunterstützendes elektronisches 
Berichtswesen überprüft wird.

Personal gewinnen, entwickeln und halten
Personalpolitik und Arbeit 4.0

Die Freie Hansestadt Bremen ist als Arbeitgeberin attraktiv, sorgt durch eine gute Personalentwicklung 
ausgerichtet an den Bedürfnissen der Beschäftigten für lebenslanges Lernen und sichert nachhaltig die 
Beschäftigungsfähigkeit.

  
Digitale Chance nutzen 
Digitale verwaltung

Die Freie Hansestadt Bremen nutzt die Chancen der Digitalisierung im Hinblick auf die Weiterentwick-
lung von Arbeitsmitteln und –abläufen und Prozessen innerhalb der Verwaltung, aber auch zwischen 
Verwaltungen, Bürger/innen und Unternehmen.

Die Entwicklungsfelder Und ihre Vorhaben
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Neue Wege zu den Bürger/innen
Transparenz und Bürgerservice

Durch konsequente Nutzer- bzw. Bürgerorientierung ist die Servicequalität der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen 
über verschiedene Zugangskanäle substantiell verbessert.

  
Gute Verwaltung - Starke Stadtteile  
Kooperative Verwaltungsentwicklung im Stadtteil

Die Freie Hansestadt Bremen vernetzt staatliche bzw. städtische Akteure mit ihren Angeboten untereinander und kooperiert 
in den einzelnen Sozialräumen eng mit anderen zivilgesellschaftlichen Partnern.

  
ressortübergreifende interne Dienstleistungen aufbauen 
Optimierung der Organisation

Die Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen hat die internen Verwaltungsdienstleistungen ausgebaut und optimiert.

 
Über den Tellerrand hinaus 
Länderübergreifende Kooperation

Die Freie Hansestadt Bremen arbeitet mit anderen Bundesländern, Kommunen und in der Region eng zusammen.  
Durch Kooperation und Bündelungen werden Synergieeffekte erzeugt, Doppelstrukturen abgebaut und die Qualität des  
Verwaltungshandelns erhöht.
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Komplexität steuern

Das Land Bremen verfügt über eine aufgeglie-
derte Verwaltung, um die komplexen Abläufe, 
Dienstleistungen und Entwicklungsprozesse zu 
organisieren. Dabei sind fachlich höchst unter-
schiedliche Aufgaben zu bewältigen. Wie kann 
aber bei der hohen Komplexität von Verwal-
tungsaufgaben gewährleistet werden, dass alle 
Verwaltungsteile eine gemeinsame strategische 
Orientierung behalten und sich an den gleichen 
Zielen orientieren?

Um eine solche Kohärenz des öffentlichen 
Dienstes zu erreichen, ist eine verbindliche Ge-
samtstrategie und ihre Umsetzung in strategische 
und operative Ziele notwendig. Eine besondere 
Herausforderung besteht darin, sowohl die Kern-
verwaltung, als auch die öffentlichen Unterneh-
men einzubeziehen.     

Koordination

Arne Schneider 
Die Senatorin für Finanzen 
Haushaltsdirektor

Martin Prange 
Senatskanzlei Bremen 
Leiter der Staatsabteilung

Die Aufgabe

Ausgangspunkt für eine inte-
grierte Gesamtsteuerung ist 
eine Gesamtstrategie. Sie be-
inhaltet strategische Leitziele 
und operative Zielvorgaben. 

Die Gesamtstrategie steht 
unter dem Leitbild „Wach-
sende Städte - Wachsendes 
Land“. 

Die integrierte Gesamtsteue-
rung bezieht Kernverwaltung 
und ausgegliederte Organisa-
tionen ein.

Gesamtstrategie „Wachsende Städte - Wachsen-
des Land“

Zentrales inhaltliches Element ist die Entwick-
lung einer Gesamtstrategie, um die langfristige 
und zukunftsfähige Entwicklung Bremens zu un-
terstützen. Seit 2011 gewinnt das Land Bremen 
kontinuierlich Einwohnerinnen und Einwohner 
hinzu. Um den Bürgerinnen und Bürgern die best-
mögliche Lebensqualität zu bieten, müssen durch 
die Verwaltung die Voraussetzungen geschaffen 
werden - auch durch Veränderung in den Verwal-
tungsstrukturen selbst. 

Eine entscheidende künftige Aufgabe besteht 
darin, das Ziel der wachsenden Stadt mit einer 
nachhaltigen und ressourcenschonenden Stad-
tentwicklung u.a. auf Basis der vorhandenen 
Konzepte umzusetzen. Die Attraktivität und An-
ziehungskraft von Bremen und Bremerhaven soll 
gesteigert werden, um sowohl die Bevölkerungs-
zahl als auch die Wirtschaftsdaten zu verbessern, 
auf diesem Wege die Finanz- und Wirtschaftskraft 
des Landes weiter zu stärken und so auch besser 
die Integration voranzubringen und der sozialen 
Spaltung begegnen zu können.

Die Ziele der Gesamtstrategie „Wachsende Städte 
- Wachsendes Land“ werden zukünftig in ihren 
Produktplänen, -bereichen und -gruppen durch 
geeignete Leistungsziele und Indikatoren weiter 
konkretisiert.   

Auf dieser Grundlage wird im Rahmen der am 
13.06.2017 durch den Senat beschlossenen Kom-
mission „Zukunft Bremen“ das Thema weiter 
entwickelt. Die Kommission hat die Aufgabe, mit 
externer Begleitung einen Rahmen der Struktur- 
und Landesentwicklungspolitik für die folgenden 
10-15 Jahre zu erarbeiten.

Auf gemeinsame Ziele orientieren und steuern
Entwicklungsfeld 1: Integrierte Gesamtsteuerung 
und öffentliche Unternehmen



29

Aktuelle Schwerpunktvorhaben

▪▪ Entwicklung einer Gesamtstrategie „Wachsende Städte - Wachsendes 
Land“

▪▪ Einführung der elektronischen Haushaltsdarstellung und -analytik 
(e-Haushalt)

▪▪ Einführung einer einheitlichen Bilanzrichtlinie für öffentliche Unterneh-
men

▪▪ Überarbeitung des Handbuchs Beteiligungsmanagement

Wirkungs- und prozessorientierte Steuerung

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Haushalts-
konsolidierung sind die sachgemäße Verteilung 
der vorhandenen finanziellen Mittel und die 
kontinuierliche Steuerung über Wirkungsorientie-
rung und aussagekräftigem Controlling von zen-
traler Bedeutung. Neben der Erarbeitung einer 
Gesamtstrategie ist die Umwandlung des bisheri-
gen Finanzcontrollings in der Haushaltssteuerung 
hin zu einem wirkungsorientierten Controlling 
zentrales Vorhaben des Entwicklungsfeldes. 

Was soll erreicht werden? 

▪▪ Für die Freie Hansestadt Bremen liegt eine Gesamtstrategie „Wachsende 
Städte - Wachsendes Land“ vor.

▪▪ Das Controlling der Freien Hansestadt Bremen ist auf ein wirkungsorien-
tiertes Controlling umgestellt.
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1.1Leben, arbeiten und wohnen in Bremen
Entwicklung einer Gesamtstrategie „Wachsende Städte - wachsendes Land“

Zukunftsfähige Entwicklung Bremens unterstüt-
zen 

Das Land Bremen wächst – demographisch, quali-
tativ und wirtschaftlich. Die Einwohnerprognosen 
des Statistischen Landesamtes wurden mehrfach 
nach oben korrigiert. Dieses Wachstum des Lan-
des soll intensiviert und fortgesetzt werden.

Infrastruktur anpassen

Aus einer steigenden Anzahl an Einwohner/in-
nen resultieren zugleich unterschiedliche staat-
liche Aufgaben. So muss die Infrastruktur bspw. 
an Wohnraum, Grünflächen, Kindergärten und 
Schulplätzen, an Unternehmen und Verkehrswe-
gen an die veränderten Anforderungen angepasst 
werden. Um das Wachstum zu stabilisieren, gilt 
es, die Wohn- und Arbeitsqualität zu stärken. 

Gesamtstrategie entwickeln

Damit Wachstumsprozesse mit einer hohen Le-
bensqualität für die Bürger/innen des Landes 
verbunden sind, bedarf es einer systematischen 
Steuerung. Die Gesamtstrategie „Wachsende 

Was soll erreicht werden?

▪▪ Die Gesamtstrategie der 
Freien Hansestadt Bre-
men „Wachsende Städte 
– Wachsendes Land“ bildet 
den Rahmen, um zielgerich-
tete Einzelmaßnahmen zu 
definieren und umzusetzen. 

▪▪ Die Gesamtstrategie dient 
dazu, das demographi-
sche, wirtschaftliche und 
qualitative Wachstum der 
Freien Hansestadt Bremen 
integriert zu planen und ab-
zustimmen. 

Was wird gemacht?

▪▪ Es werden Handlungsfelder 
und operationale Zielset-
zungen einer Gesamtstra-
tegie „Wachsende Städte 
– Wachsendes Land“  de-
finiert.

Städte – Wachsendes Land“ soll die langfristige 
und zukunftsfähige Entwicklung Bremens unter-
stützen. Ziel ist es, eine Klammer zu bilden und 
die unterschiedlichen Aspekte von Wachstum zu 
integrieren – um Wachstum und Lebensqualität 
zu stärken.

Grundlage für die Aufstellung der Haushalte 2018 
und 2019 sowie der Finanzplanung bis 2021 ist 
die mit dem Eckwertebeschluss vom 28.02.2017 
festgelegte Gesamtstrategie „Wachsende Städ-
te – Wachsendes Land“. Im Rahmen der am 
13.06.2017 durch den Senat beschlossenen Kom-
mission „Zukunft Bremen“ wird auf dieser Basis 
das Thema weiter entwickelt. Die Kommission hat 
die Aufgabe, mit externer Begleitung einen Rah-
men der Struktur- und Landesentwicklungspolitik 
für die folgenden 10-15 Jahre zu erarbeiten.

Projektleitung

Dr. Ralph Baumheier, SK 2
T +49 421 361 6207
ralph.baumheier@sk.bremen.de

Arne Schneider, SF 2
T +49 421 361 2132
arne.schneider@finanzen.bremen.de

Kurzprofil
Start August 2016 Ende Dezember 2018 Dienststellen Senatskanzlei und Die Senatorin für Finanzen 
Verantwortlich Dr. Ralph Baumheier, Abteilungsleiter Koordinierung und Planung; Arne Schneider, 
Haushaltsdirektor Querschnittsprojekt SK, SF und Ressorts Steuerung  ressortübergreifende Steue-
rungsrunde unter Leitung CdS und StR SF, alle Staatsrät/innen, Magistratsdirektor, ZGF, Landesbehin-
dertenbeauftragter, Projektbüro Ergebnissicherung Berichte

August 2016 
Start

Oktober 2016  
erste Entwürfe

Dezember 2016 Kooperation 
mit dem Institut für Arbeit 
und Wirtschaft (IAW) der 
Universität Bremen

Februar 2017  
Senatsbefassung  
(Eckwertebeschluss 
zur Haushaltsaufstel-
lung 2018/2019)

Juni 2017  
Senatsbeschluss zur  
Kommission „Zukunft Bremen“

Herbst 2018 Bewertung  
der Ergebnisse / Klausur 
Kommission „Zukunft 
Bremen“ 
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Optimierte Haushaltssteuerung 
Einführung der elektronischen Haushaltsdarstellung und –analytik 
(e-Haushalt)

Was soll erreicht werden?

▪▪ Ein einheitliches techni-
sches System zur Haus-
haltsdarstellung und zur 
Haushaltsanalytik ist auf-
gebaut. 

▪▪ Ein wirkungsorientiertes 
Controlling ist implemen-
tiert.

▪▪ Für eine unterjährige Steu-
erung der Haushaltsmittel 
sind alle entscheidungs-
relevanten Informationen 
aktuell, transparent und 
übersichtlich aufbereitet. 

Was wird gemacht?

▪▪ Ein Managementinforma-
tionssystem zur Haushalts-
darstellung und –analytik 
(BI-System) wird aufge-
baut.

▪▪ Ein strategisches Zielsys-
tem, mit zugeordneten 
Maßnahmen zur Zieler-
reichung und messbaren 
Indikatoren wird als Vor-
aussetzung für eine wir-
kungsorientierte Steuerung 
implementiert. 

Aufwändige Aufbereitung 

Die entscheidungsrelevanten Informationen zur 
Haushaltssteuerung sind derzeit auf eine Vielzahl 
von Finanz-, Personal- und weiteren Fachsyste-
men verteilt. Die mit Hilfe von Textverarbeitungs- 
oder Tabellenkalkulationsprogrammen erstellten 
Einzelberichte werden manuell zusammengefasst 
und ausgewertet. Mit dieser Vorgehensweise 
ist ein hoher Zeitaufwand verbunden. Analyse
ergebnisse sind häufig nicht tagesaktuell, im 
Berichtswesen verwendeten Daten oft veraltet. 
Für die Datenbeschaffung und -aufbereitung sind 
Ressourcen gebunden, die für die Analyse und 
Ableitung von Handlungsempfehlungen notwen-
dig wären. 

Für die Bürgerinnen und Bürger sind die Haus-
haltsdaten der Freien Hansestadt Bremen derzeit 
als umfangreiche PDF-Dateien verfügbar. 

Interaktive Möglichkeiten der Auswertung oder 
Darstellung von einzelnen Themen gibt es nicht. 

Kurzprofil
Start Mai 2016 Ende März 2019 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich Arne Schnei-
der, Haushaltsdirektor Querschnittsprojekt SF und Ressorts Steuerung Lenkungsausschuss, Arne 
Schneider (SF, Vorsitz), Dr. Anke Saebetzki (SF, stellv. Vorsitz), Dr. Martin Hagen (SF), Dr. Ralph Baumhei-
er (SK), Sabine Odenkirchen (SI), Arnhild Moning (SKB), Dr. Martin Wind (SJFIS), Holger Runge (SUBV), 
Sven Wiebe (SWAH), Anna Wollenberg (SWGV), Jörg Lockfeldt (SJV), Claus Polansky (Magistratskanzlei 
Brhv), Burkhard Winsemann (GPR), Uwe-Carsten Wolf (GSV), Dr. Arne Ehlers (GRR), Bettina Sokol (RH), 
Steffen Bothe (LfDI), Barbara Rösel (StaLa), Martina Baden (Bremer Bäder), N.N. (Immobilien Bremen) 
Ergebnissicherung Projektberichte

Umfassend und aktuell

Zielsetzung ist der Aufbau eines einheitlichen 
technischen Systems zur elektronischen Haus-
haltsdarstellung und –analyse sowie zur Gestal-
tung des Übergangs von einem reinen Finanz-
controlling hin zu einem wirkungsorientierten 
Controlling auf Basis von strategischen Zielset-
zungen. Mit dem neuen System sollen themen
spezifische Auswertungen möglich sein. Wir-
kungszusammenhänge werden besser abgebildet 
und können differenziert betrachtet werden. 
Entscheidungsrelevante Informationen sollen 
aktuell, schnell verfügbar, transparent und über-
sichtlich aufbereitet sein. Durch eine nutzer-
freundliche Darstellung des Haushalts können 
künftig nicht nur die Beschäftigten der öffentli-
chen Verwaltung, sondern auch die Bürgerinnen 
und Bürger einen verbesserten Überblick über 
den Bremer Haushalt erhalten. 

Projektleitung

Holger Duveneck, SF 24 
T +49 421 361 10468
holger.duveneck@finanzen.bremen.de 

April 2015 
Senatsbeschluss

Mai - Oktober 2016
Konzeption und Erstellung Lastenheft
Senatsbefassung

Juli - Dezember 2017 
Vergabe und 
Implementierung 
Software

März 2019 
Abschluss der technischen 
Umsetzung Stufe 1

1.2

1. Halbjahr 2018 
Abschluss Fachkonzept 
Wirkungsorientierte  
Steuerung 
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1.5Einheitlichkeit schaffen
Einführung einer einheitlichen Bilanzrichtlinie für öffentliche 
Unternehmen

Vergleichbarkeit herstellen 

Die Bilanzierungspraxis der bremischen öffentli-
chen Unternehmen unterscheidet sich aufgrund 
handelsrechtlich bestehender Wahlrechte zum 
Teil erheblich voneinander. Die Vergleichbarkeit 
der Jahresabschlüsse sowie die Steuerung der 
öffentlichen Unternehmen aus Konzernsicht wird 
damit erschwert. Eine einheitliche Bilanzrichtlinie 
legt die Grundsätze der Bilanzierung und Bewer-
tung fest. Ziel ist es, künftig gleichartige und aus-
sagekräftige Jahresabschlüsse sicherzustellen und 
so die Steuerung der öffentlichen Unternehmen 
zu unterstützen. 

Was soll erreicht werden?

▪▪ Die Vergleichbarkeit der 
wirtschaftlichen Lage und 
damit die Steuerung der 
öffentlichen Unternehmen 
werden verbessert.

Was wird gemacht?

▪▪ Die Datenqualität und die 
Aussagekraft der Jahresab-
schlüsse werden optimiert.

▪▪ Es wird eine verbindliche, 
einheitliche Bilanzrichtlinie 
für öffentliche Unterneh-
men  erarbeitet. 

▪▪ Es werden einheitliche Re-
geln für alle öffentlichen 
Unternehmen definiert.

Methodisch wird dabei zunächst das Ziel ver-
folgt, in einem ersten Schritt die haushaltsna-
hen Sondervermögen und Eigenbetriebe in den 
Geltungsbereich einer solchen Richtlinie einzube-
ziehen. Inhaltlich soll sich die Richtlinie dabei in 
ihrer Ausrichtung an den Vorgaben der Standards 
staatlicher Doppik orientieren, um eine Annä-
herung an die Bilanzierungspraxis der Kernver-
waltung und darauf aufbauend perspektivisch 
ggf. die Möglichkeit zur Konzernbilanzierung zu 
erreichen.

Projektleitung

Olaf Diezelmüller, SF 22-2
T +49 421 361 2509 
olaf.diezelmueller@finanzen.bremen.de

Kurzprofil
Start November 2016 Ende Dezember 2019 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich 
Arne Schneider, Haushaltsdirektor Querschnittsprojekt SF und dezentrale Beteiligungsverwaltungen 
Steuerung  keine explizite Steuerungsinstanz Ergebnissicherung Abschlussbericht

November 2016 
Projektstart 

bis November 2017  
Analyse der Bilanzierungs-
praxis (Ist-Zustand)

bis November 2018 Definition 
der Bilanzierungspraxis mit staat-
licher Doppik (Soll-Zustand)

Februar 2019 
Festlegung des 
rechtlichen Rah-
mens

Oktober 2019 
Technische 
Umsetzung in 
SAP

November 2019 
Abschluss des 
Schulungskon-
zepts 

Dezember 2019 
Projektabschluss 
und Evaluation
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Öffentliche Unternehmen einbinden
Überarbeitung des Handbuchs Beteiligungsmanagement

1.6

Was soll erreicht werden?  

▪▪ Die Freie Hansestadt Bre-
men passt ihre Vorgaben 
zum Beteiligungsmanage-
ment aktuellen Anforderun-
gen an.

▪▪ Rechtssicherheit sowie eine 
einheitliche ressortüber-
greifende Rechtsauffassung 
werden sichergestellt.

▪▪ Die Organisationseinheiten 
des dezentralen Beteili-
gungsmanagements wer-
den unterstützt. 

Was wird gemacht?

▪▪ Das Handbuch Beteiligungs-
management wird vollstän-
dig überarbeitet, aktuali-
siert und erweitert. Es ist 
an aktuelle Rechtsgrund-
lagen und Senatsbeschlüs-
se angepasst und fördert 
Transparenz und Kontrolle 
durch die verantwortlichen 
Gremien. 

Kurzprofil
Start  Februar 2016 Ende Januar 2018 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich Arne 
Schneider, Haushaltsdirektor Querschnittsprojekt SF und dezentrale Beteiligungsverwaltungen Steue-
rung  keine explizite Steuerungsinstanz Ergebnissicherung Veröffentlichung der Neuauflage

Öffentliche Unternehmen  

Das Handbuch Beteiligungsmanagement legt die 
Richtlinien des Beteiligungsmanagements der 
Freien Hansestadt Bremens fest. Es regelt Orga-
nisation und Berichtsstandards, stellt juristische 
Mustertexte und Steuerungshinweise zur Verfü-
gung und sorgt so für Rechtssicherheit und eine 
einheitliche ressortübergreifende Aufgabenwahr-
nehmung.

Zuletzt wurde das Handbuch Beteiligungsma-
nagement im Jahr 2008 überarbeitet. Seitdem 
haben sich Änderungen im rechtlichen Bereich 
sowie in den einzelnen Beteiligungen ergeben. 
Beschreibungen der Verfahren und Zuständigkei-
ten sollen ergänzt werden.

Im Rahmen der Überarbeitung des Handbuchs 
soll die Organisation der Beteiligungsverwaltung 
und -steuerung weiter verbessert werden. Be-
richtsstrukturen werden weiter vereinheitlicht 
und für eine elektronische Datenübermittlung  
vorbereitet. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Gesellschaf-
ten, den verantwortlichen Fachressorts und dem 
zentralen Beteiligungsmanagement soll effizient 
gestaltet, Abstimmungswege verkürzt und Ent-
scheidungen beschleunigt werden.  

Folgende Arbeitsschritte sind geplant:

▪▪ Die Organisation des Beteiligungsmanagements 
wird neu gefasst (Fach 1).

▪▪ Die Berichtsstandards werden überarbeitet und 
ergänzt (Fach 2).

▪▪ Die Beteiligungshinweise werden überarbeitet 
und mit Regelungen des Bundes und anderer 
Bundesländer abgeglichen (Fach 3).

▪▪ Die juristischen Mustertexte werden aktualisiert 
und erweitert (Fach 4).

▪▪ Rechtsgrundlagen und Beschlusslagen werden 
überprüft (Fach 5 und 6).

▪▪ Die Bilanzierungsvorschriften werden im Rah-
men der Konzernbilanzierungsrichtlinie (Vorha-
ben 1.5) entwickelt (Fach 7).

Projektleitung

Anja Frahn, SF 25-6 
T +49 421 361 15531 
anja.frahn@finanzen.bremen.de 

Februar 2016 
Projektstart

April 2017 Abschluss der Über-
arbeitungen Fach 2, Fach 4, 
Fach 5, Fach 6 und Fach 7

bis August 2017 Abschluss der 
Überarbeitung Fach 1
Abstimmung mit den Ressorts
anschließend Fach 3

Oktober 2017  
Senatsbefassung

Januar 2018 Veröffentlichung der 
Neuauflage und Projektabschluss



34

Wandel der Arbeitswelt

Die drei Schlagworte Digitalisierung, Wertewan-
del und demografischer Wandel umschreiben die 
Trends, die unsere Arbeitswelt nachhaltig verän-
dern. Wir sind auf dem Weg in eine „Arbeitswelt 
4.0“, die neue Gestaltungsspielräume für die Or-
ganisation der Arbeit eröffnet. Moderne Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien erleich-
tern bereits heute viele Arbeitsprozesse. Trotz 
aller Chancen, die sich dabei bieten, wird der 
Wandel der Arbeitswelt kontrovers diskutiert: Die 
Veränderungen bringen auch Herausforderungen 
mit sich. So differenzieren sich z. B. die individu-
ellen Ansprüche an Arbeit immer stärker aus und 
die Herausforderungen an die Personalpolitik der 
Freien Hansestadt Bremen wachsen.

Die gesellschaftlichen, technologischen und de-
mographischen Entwicklungen erfordern eine 
Anpassung und in Teilen eine Neuausrichtung der 
Personalarbeit. Im Rahmen des Entwicklungsfel-
des soll eine werteorientierte Personalpolitik die-
sen Entwicklungen Rechnung tragen und so einen 
Beitrag dazu leisten, die Perspektiven der Arbeits-
welt 4.0 für die Arbeitgeberin Freie Hansestadt 
Bremen und ihre Beschäftigten gleichermaßen 
positiv zu nutzen.

Die zentralen Fragestellungen lauten:

▪▪ Wie gelingt es, Engagement, Motivation, 
Gesundheit und Kompetenz der Beschäftigten 
zu erhalten und zu fördern? 

▪▪  Wie kann der öffentliche Dienst als Arbeitge-
ber attraktiver werden, um zukünftig genügend 
Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte zu ge-
winnen und langfristig zu binden?

▪▪ Was ist zu tun, um Arbeits- und Beschäftigungs-
fähigkeit zu sichern?

Koordination

Dr. Anke Saebetzki 
Die Senatorin für Finanzen 
Abteilungsleiterin Personal- 
und Organisationsmanage-
ment

Die Aufgabe

Das Personalmanagement 
steht vor zwei großen Her-
ausforderungen: dem demo-
grafischen Wandel und der 
digitalen Transformation. 
Dies erfordert eine zukunfts-
weisende Personalpolitik und 
weitsichtige Strategie.

Die bremische Verwaltung 
muss gut qualifizierte und 
motivierte Beschäftigte für 
die Arbeit von morgen ge-
winnen. Sie zu halten und 
ihre Entwicklung zu för-
dern ist Ziel einer nachhal-
tigen Personalpolitik, die 
die Beschäftigungsfähigkeit 
gewährleitstet, die demogra-
fieorientiert ausgerichtet ist 
und die die Bedürfnisse und 
Anforderungen der Beschäf-
tigten berücksichtigt.

Aktuelle Schwerpunktvorhaben

▪▪ Einrichtung einer ressortübergreifenden  
betrieblichen Sozialberatung

▪▪ Evaluation der Bremer Erklärung zu fairen 
Beschäftigungsbedingungen  

▪▪ Aufbau einer Personaleinheit zur mobilen 
Unterstützung (EmU)

▪▪ Einführung von Unterstützungskonferenzen 
Fehlzeiten (UKF)

▪▪ Führung im digitalisierten öffentlichen 
Dienst (Vgl. S. 18)

Personal gewinnen, entwickeln und halten 
Entwicklungsfeld 2: Personalpolitik und Arbeit 4.0

Leitbild Arbeitgeberattraktivität

Als größte Arbeitgeberin in der Nordwestregion 
mit ihren Beschäftigten in der Kernverwaltung, 
den Betrieben und Gesellschaften kommt der 
Freien Hansestadt Bremen eine besondere Ver-
antwortung für die Schaffung von attraktiven 
Arbeitsplätzen und deren Gestaltung zu. Vor dem 
Hintergrund des gesellschaftlichen Wertewan-
dels, der zunehmenden Digitalisierung und Diver-
sität haben sich auch die Anforderungen und An-
sprüche an die Arbeitswelt im öffentlichen Sektor 
rasant verändert. Eine rückläufige Bevölkerungs-
entwicklung führt zu veränderten Rahmenbedin-
gungen auf dem Arbeitsmarkt. Der öffentliche 
Dienst steht im verschärften Wettbewerb mit an-
deren Arbeitgebern um die „besten Köpfe“. 

Wichtige strategische Grundlage und Orientie-
rung für die Weiterentwicklung des gesamten 
Entwicklungsfeldes und der bereits begonnenen 
Vorhaben sind die Ergebnisse aus der Beschäftig-
tenbefragung „Der öffentliche Dienst im Um-
bruch? Selbstverständnis öffentlich Beschäftig-
ter und Arbeitgeberbild. Das Beispiel der Freien 
Hansestadt Bremen“ aus dem Jahr 2014 und der 
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sich daran anschließende Dialog mit den Interes-
senvertretungen und Gewerkschaften. Zu den als 
erforderlich gesehenen Maßnahmen zur Stärkung 
der Arbeitgeberattraktivität gehören vor allem  

▪▪ die Flexibilisierung von Arbeitszeiten,  

▪▪ eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben, 

▪▪ der Ausbau von mobiler Arbeit sowie 

▪▪ mehr (berufsbegleitende) Fort- und Weiterbil-
dungsangebote.

Lebensphasensensibles Personalmanagement

Sich wandelnde Wertevorstellungen verändern 
die Erwartungen der Beschäftigten an Führung. 
Das Entwicklungsfeld agiert mit Maßnahmen für 
eine bewusste und strategisch angelegte Beschäf-
tigtenbindung, die Entwicklung und Sicherung 
der Beschäftigungsfähigkeit, ein nachhaltiges 
betriebliches Gesundheitsmanagement, eine 
alter(n)sgerechte Arbeitsplatzgestaltung, eine 
Weiterentwicklung der Fort- und Weiterbildung 
im Sinne des lebenslangen Lernens, eine syste-
matische Führungskräfteentwicklung sowie eine 
Sensibilisierung der Beschäftigten für Fragen der 
Diversität. Der Fokus aller Maßnahmen liegt auf 
den vielfältigen, individuellen Kompetenzen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weiterentwicklung des Personalkonzepts 2025

Bremen hat bereits in einem umfangreichen 
„Personalkonzept 2020“ wichtige Maßnahmen 
auf den Weg gebracht und umgesetzt. Die-
se Ansätze werden unter Berücksichtigung der 
aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen 
im Entwicklungsfeld fortgesetzt und im neuen 
„Personalkonzept 2025“ verankert.

Was soll erreicht werden?

▪▪ Personal wird in Quantität und Qualität ausreichend bereitgestellt.

▪▪ Die bremische Verwaltung ist als öffentliche Arbeitgeberin attraktiv.
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Was soll erreicht werden?  

▪▪ Krankheitsbedingte Fehl-
zeiten im Bremischen öf-
fentlichen Dienst werden 
gesenkt.

▪▪ Die psychische Gesundheit 
der Beschäftigten wird ge-
stärkt.

Was wird gemacht?

▪▪ Es wird eine ressortüber-
greifende betriebliche So-
zialberatung beim Eigen-
betrieb Performa Nord 
eingerichtet, die allen Be-
schäftigten offen steht und 
die derzeit vorhandenen 
Beratungsangebote koor-
diniert.

Psychische Krankheitsursachen 

Der Wandel der Arbeitswelt hat Folgen: Eine 
Studie des Bundesverbandes der Betriebskran-
kenkassen schätzt, dass der Anteil an psychi-
schen Erkrankungen, der arbeitsbedingt verur-
sacht ist, bei Männern bei 43 % und bei Frauen 
bei 25 % liegt. Die Dauer psychisch bedingter 
Krankheitsfälle ist laut bkk-Gesundheitsreport 
2015 3 Mal so hoch im Vergleich zu anderen Er-
krankungen. 

Die Nachfrage an den vorhandenen Beratungs-
angeboten im bremischen öffentlichen Dienst 
übersteigt derzeit das Angebot. Es fehlt den 
unterschiedlichen Maßnahmen zudem an einer 
gemeinsamer Zielsetzung, an einem gemeinsa-
men Beratungsverständnis sowie an verbind-
lichen fachlich-inhaltlichen und methodischen 
Qualitätstandards. 

Internes Beratungsangebot

Das Beratungsangebot innerhalb des bremischen 
öffentlichen Dienstes wird erweitert, verbessert 
und systematisiert. Das ressortübergreifende An-
gebot einer Betrieblichen Sozialberatung soll allen 
Beschäftigten offen stehen.

Kurzprofil
Start November 2016 Ende Juni 2020 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich Dr. Anke 
Saebetzki, Abteilungsleiterin Personal- und Verwaltungsmanagement Querschnittsprojekt SF und  
Ressorts Steuerung  keine explizite Steuerungsinstanz Ergebnissicherung Abschlussbericht

Gesundheit stärken
Einrichtung einer ressortübergreifenden betrieblichen Sozialberatung 

2.2

Es umfasst:

▪▪ Beratung und Begleitung der Beschäftigten bei 
gesundheits- und arbeitsplatzbezogenen The-
men

▪▪ Unterstützung von Führungskräften

▪▪ Integration in die Neuausrichtung des Betriebli-
chen Eingliederungsmanagements (BEM)

▪▪ Aufbau eines Hilfe-Netzwerks mit Therapeuten/
innen, Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen 
und Kostenträgern (Abschluss von Kooperati-
onsvereinbarungen)

▪▪ Jobcoaching und ggf. längerfristige Begleitung 
bei psychosozialen Problemen 

▪▪ Informations-, Seminarangebote und Fortbil-
dungen.

Projektleitung

Edwin Ninierza, SF 33 
T +49 421 361 5465
edwin.ninierza@finanzen.bremen.de 

Susanne Pape, SF 33-1 
T +49 421 361 59990  
susanne.pape@finanzen.bremen.de 

November 2016 
Senatsbeschluss 
(Konzepterstel-
lung)

bis April 2017 Konzeption 
und Abstimmung

Mai 2017 Senatsbeschluss 
(Umsetzung)

August 2017 Vereinbarung 
mit der Performa Nord zur 
Einrichtung der BSB, Einbezug 
ausgegliederter Einheiten

Februar 2018 Aufbau und 
Neugründung Referat BSB 
bei der Performa Nord

Januar - Juni 2018 Information 
und Kommunikation zum neu-
en Angebot

Juni 2020 Evaluation 
des Vorhabens, ggf. 
Übergabe in den Re-
gelbetrieb
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Faire Arbeitgeberin Bremen
Umsetzung der Bremer Erklärung zu fairen Beschäftigungsbedingungen

Kurzprofil
Start Oktober 2014 Ende Juli 2017 (Verstetigung) Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwort-
lich Dr. Anke Saebetzki, Abteilungsleiterin Personal- und Verwaltungsmanagement; Joachim Kahnert, 
Referatsleitung Beamten-. Besoldungs-, Versorgungs- und Personalvertretungsrecht Steuerung Clea-
ringstelle der FHB, Joachim Kahnert (SF), Saskia Coenraats (Gesamtpersonalrat), Kai Mües (Gesamtper-
sonalrat) Querschnittsprojekt SF, Gesamtpersonalrat Ergebnissicherung Zwischenberichte

Was soll erreicht werden?  

▪▪ Der Dialog zwischen 
Dienststelle und Personal-
vertretung ist durch die 
Institutionalisierung einer 
Clearingstelle verstetigt.

Was wird gemacht?

▪▪ Die Clearingstelle tagt re-
gelmäßig, um konkrete 
Fallbeispiele und Differen-
zen bei der Umsetzung der 
Bremer Erklärung zu the-
matisieren und Lösungen zu 
entwickeln.

▪▪ Eine Evaluation zeigt den 
Stand der Umsetzung der 
Bremer Erklärung und künf-
tige Arbeitsschwerpunkte 
auf.

Wer für Bremen arbeitet, soll davon auch leben 
können

Der bremische öffentliche Dienst braucht qualifi-
zierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, um den Bürgerinnen und Bürgern einen 
guten Service bieten zu können. Das Credo der 
Bremer Erklärung lautet: „Wer für Bremen arbei-
tet, soll davon auch leben können.“ Neben den 
sicheren Arbeitsplätzen ist die gute Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ein wichtiges Argument im 
Wettbewerb um gute Nachwuchskräfte. 

Faire Beschäftigungsbedingungen im öffentli-
chen Dienst

Daher wurde im Oktober 2014 die „Bremer Er-
klärung“ zu fairen Beschäftigungsbedingungen 
unterzeichnet. Darin wird die Vorbildfunktion des 
bremischen öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber 
nach innen und außen unterstrichen. 

2.4

Ständiger Dialog zwischen Dienststellen  
und Gesamtpersonalrat

Mit dem Vorhaben wurde ein Prozess angesto-
ßen, um die Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen im ständigen Dialog zwischen Dienststel-
len und Gesamtpersonalrat weiterzuentwickeln. 
Die mit dem Projekt errichtete Clearingstelle tagt 
dazu regelmäßig, um konkrete Fallbeispiele und 
Differenzen bei der Umsetzung der Bremer Erklä-
rung zu thematisieren und Lösungen zu entwi-
ckeln. Im Projekt soll abschließend eine Evalua-
tion durchgeführt werden, die den Stand der 
Umsetzung der Bremer Erklärung darstellt und 
zukünftige Arbeitsschwerpunkte aufzeigt.

Projektleitung

Joachim Kahnert, SF 30 
T +49 421 361 2414
joachim.kahnert@finanzen.bremen.de 

Oktober 2014 Abschluss der Bremer 
Erklärung zu fairen Beschäftigungsbe-
dingungen

Beginn der Arbeit der Clearingstelle

Juli 2017 Evaluation des Vor-
habens und Entscheidung 
über Überführung in den  
Regelbetrieb
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Mobile und flexible Unterstützung
Aufbau einer Einheit zur mobilen Unterstützung (EmU)

2.6

Unvorhersebare Ereignisse stellen Verwaltung 
vor Herausforderungen

Immer wieder kommt es in einzelnen Dienst
stellen mit vielen Bürgerkontakten zu einer kurz-
fristigen erheblichen Zunahme des Arbeitsauf-
kommens. Dieser Mehraufwand ist oft mit dem 
bestehenden Stammpersonal in den jeweiligen 
Dienststellen nicht zu bewältigen. 

Diese temporären Personalengpässe haben  un-
mittelbar negative Konsequenzen für die Beschäf-
tigten und die Bürger/innen und führen zu einer 
negativen Wahrnehmung der Verwaltung in der 
Öffentlichkeit. 

Was soll erreicht werden?  

▪▪ Die Leistungsfähigkeit und 
Effizienz der Verwaltung 
wird sichergestellt durch 
eine schnelle Unterstüt-
zungsmöglichkeit bei tem-
porären Engpässen.

▪▪ Strukturelle Defizite wer-
den analysiert und bear-
beitet. 

▪▪ Eine optimierte Aufbau- 
und Ablauforganisation 
wird gewährleistet.

Was wird gemacht?

▪▪ Ein Konzept für eine Einheit 
zur mobilen Unterstützung 
ist entwickelt.

▪▪ Eine Einheit zur mobilen 
Unterstützung ist aufge-
baut.

Kurzprofil
Start Dezember 2016 Ende Oktober 2020 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich Dr. 
Anke Saebetzki, Abteilungsleiterin Personal- und Verwaltungsmanagement Querschnittsprojekt SF und 
Ressorts Steuerung keine explizite Steuerungsinstanz Ergebnissicherung Evaluation

Dezember 2016  
Ressortgespräch zur Initi-
ierung des Vorhabens

Januar - Februar 2017  
Erarbeitung eines Kon-
zepts

Mai 2017  
Senatsbeschluss 
(Umsetzung)

Mai - August 2017  
Erarbeitung Einsatzrichtlinie
Interessensbekundungsverfahren

September - Oktober 2017 
Aufbau der Einheit, Einsatzplanung
Organisationsentwicklungsprozess

Oktober 2020 
Evaluation, ggf. Über-
führung in Regelbetrieb

Organisationseinheiten „unter die Arme greifen“

Mit dem Projekt soll eine „Einheit zur mobilen 
Unterstützung (EmU)“ aufgebaut werden, die 
nachhaltig und prozessorientiert Dienststellen 
bei der Überwindung struktureller Schwierigkei-
ten unterstützt und „Rückstände“ abarbeitet, die 
aus eigener Kraft nicht bewältigt werden können. 
Ggf. wird ein Organisationsentwicklungsprozess 
angestoßen, um strukturelle Verbesserungen in 
den betroffenen Dienststellen zu erreichen. Die 
Einheit soll am 1. August 2017 einsatzbereit sein. 
Das Projekt erarbeitet dazu ein Konzept für einen 
potenziellen Einsatz in allen Dienststellen der Se-
natsressorts. 

Projektleitung

Edwin Ninierza, SF 33 
T +49 421 361 5465 
edwin.ninierza@finanzen.bremen.de 

Jan Lohmann, SF 33-8 
T +49 421 361 5333
jan.lohmann@finanzen.bremen.de 

Katka Talacek, SF 33-x 
T +49 421 361 59894
katka.talacek@finanzen.bremen.de

November 2016 
Senatsbeschluss 
(Konzepterstellung)
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Was soll erreicht werden?  

▪▪ Alle Möglichkeiten zur 
Sicherung der Beschäf-
tigungsfähigkeit und zur 
Förderung der Gesundheit 
der Beschäftigten werden 
genutzt.

▪▪ In den Dienststellen wird 
das Gesundheitsmanage-
ment systematisch, ver-
netzt und strategieorien-
tiert betrieben.

▪▪ Organisationsveränderun-
gen in den Dienststellen 
werden durch das Gesund-
heitsmanagement unter-
stützt bzw. angestoßen.

Was wird gemacht?

▪▪ Es werden differenzierte 
Daten im Rahmen der Fehl-
zeitenstatistik zur Verfü-
gung gestellt.

▪▪ Die Konferenzen werden in 
Dienststellen mit erhöhten 
Fehlzeiten durchgeführt.

▪▪ Die Konferenzen werden 
evaluiert.

Fehlzeiten reduzieren

Das betriebliche Gesundheitsmanagement trägt 
als essentieller Bestandteil zum Erhalt der Be-
schäftigungsfähigkeit in der Verwaltung. In der 
bremischen Verwaltung wurde daher im Jahr 
2009 eine Dienstvereinbarung zur Stärkung des 
bremischen Gesundheitsmanagements geschlos-
sen. Seitdem ist die Umsetzung zwar fortgeschrit-
ten, aber noch nicht überall so entwickelt, wie es 
zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit not-
wendig wäre. Insbesondere ist eine Ausweitung 
des Gesundheitsmanagements dort notwendig, 
wo Dienststellen mit zum Teil hohen krankheits-
bedingten Abwesenheitsquoten zu kämpfen ha-
ben.

Zum Stichtag 31.12.2016 betrug die durchschnitt-
liche Fehlzeitenquote im bremischen öffentlichen 
Dienst 7,55 % (bezogen auf Arbeitstage). Davon 
sind mehr als ein Drittel durch Langzeiterkran-
kungen verursacht. Die Fehlzeiten variieren in 
den Dienststellen dabei stark und bewegen sich 
zwischen vier und rund zwölf Prozent (nach Ar-
beitstagen).

Gesundheit der Beschäftigten fördern
Einführung von Unterstützungskonferenzen Fehlzeiten (UKF)

2.7

Kurzprofil
Start November 2016 Ende August 2020 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich  
Henning Lühr, Staatsrat Querschnittsprojekt SF und Ressorts Steuerung keine explizite Steuerungsins-
tanz Ergebnissicherung Evaluation

Dezember 2016  
Konzeptionelle 
Vorarbeiten

Mai 2017  
Senatsbeschluss 
(Umsetzung)

Mai - August 2017  
Erstellung UKF-Leitfaden

bis September 
2017 
Abstimmung mit 
LfDI + GPR

2020 
Evaluation
Entscheidung über Re-
gelbetrieb

Strategisches Gesundheitsmanagement

Die Kennzahlen der Fehlzeitenstatistik sollen zu-
künftig systematisch in ihrer Signalfunktion für 
eine eingehendere Ursachen- und Situationsana-
lyse genutzt werden.

Im Rahmen des Projekts werden „Unterstüt-
zungskonferenzen Fehlzeiten“ aufgebaut. Da-
durch sollen diejenigen Dienststellen unterstützt 
werden, die über einen längeren Zeitraum hohe 
Fehlzeiten aufweisen (Richtwert: 2 % über dem 
Durchschnitt). Im Rahmen der Konferenz werden 
Daten und Wissen aus unterschiedlichen Berei-
chen (z.B. Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment, Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement) 
und von unterschiedlichen Beteiligten (z.B. Lei-
tung, Fachexperten, Interessenvertretungen) in 
einer umfassenden Betrachtung der gesundheit-
lichen Lage und der Belastungsfaktoren in den 
jeweiligen Dienststellen zusammengetragen. Auf 
dieser Basis sollen Ansatzpunkte für Veränderun-
gen ausgelotet und entwickelt werden.

Projektleitung

Edwin Ninierza, SF 33 
T +49 421 361 5465
edwin.ninierza@finanzen.bremen.de 

Susanne Pape, SF 33-1 
T +49 421 361 59990 
susanne.pape@finanzen.bremen.de 

2018 
erste UKF
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Die Digitalisierung der Gesellschaft

Die Digitalisierung verändert nahezu alle Berei-
che des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wie 
wir wohnen und uns fortbewegen, wie wir kom-
munizieren und lernen, wie wir konsumieren und 
wie wir uns am öffentlichen Leben beteiligen: Die 
Digitalisierung lässt inzwischen so gut wie keinen 
gesellschaftlichen Lebensbereich mehr aus. 

Die Digitalisierung betrifft nicht nur nahezu alle 
Bereiche, sie vollzieht sich auch immer schneller. 
Die öffentliche Verwaltung muss auf die neuen 
Anforderungen reagieren. Denn eine rein papier-
basierte Vorgehensweise ist nicht nur unzeitge-
mäß, sondern auch ineffektiv.  

Digitalisierungsstrategie „Verwaltung 4.0“

Durch Digitalisierung können Anträge von Bür-
gerinnen und Bürger schneller abgearbeitet 
werden und die behördenübergreifende Zusam-
menarbeit wird vereinfacht. In der Dynamik der 
Digitalisierung hat jedoch niemand Lösungen 
vom Fließband parat: Die Stärke der Verwaltung 
im Rechtsstaat, ihre Berechenbarkeit und ihre 
Verlässlichkeit sind entscheidende Qualitäten, 
die gesichert und den neuen digitalen Angeboten 
innewohnen müssen. 

Koordination

Dr. Martin Hagen 
Die Senatorin für Finanzen 
Leiter Stabsstelle für  
E-Government und Informa-
tionstechnologie

Die Aufgabe

Die Verwaltung soll digital 
werden. Dazu werden die 
strategischen, organisatori-
schen und technologischen 
Maßnahmen im Digitalisie-
rungsprogramm „Verwaltung 
4.0“ gebündelt.  
Ziele sind ein verstärkter 
elektronischer Datenaus-
tausch mit Bürger/innen, 
eine moderne und sichere 
IT-Infrastruktur sowie eine 
zukunftsfähige IT-Organi
sation für die Freie Hanse-
stadt Bremen. 
 
Verwaltung 4.0 ist die Be-
zeichnung für die Verzah-
nung aller Vorgänge und 
Abläufe in der öffentlichen 
Verwaltung mit Informa-
tions- und Kommunikations-
technik. Verwaltung 4.0 ist 
die Antwort der Verwaltung 
auf die zunehmende Digitali-
sierung der Gesellschaft. 

Aktuelle Schwerpunktvorhaben

▪▪ Aufbau der Kompetenzstelle für IT-Steue-
rung und IT-Administration

▪▪ Einführung der elektronischen Rechnung 
(e-Rechnung)

▪▪ Einführung der elektronischen Verfahrens-
akte in der Justiz (e-Justice)

▪▪ Überführung der IT-Infrastruktur der Polizei 
an Dataport 

▪▪ Einführung der elektronischen Akte im 
Migrationsamt (Vorprojekt)

▪▪ Überführung der IT-Infrastruktur der Sena-
torin für Kinder und Bildung an Dataport

▪▪ Einführung der elektronischen Personalakte 
(Vorprojekt)

Digitale Chance nutzen
Entwicklungsfeld 3: Digitale Verwaltung

Mit der Strategie „Verwaltung 4.0“ sollen die ein-
zelnen E-Government-Aktivitäten und die IT-Vor-
haben des Senats in einem umfassenden Digitali-
sierungsprogramm verknüpft werden. 

Rechtliche Weichenstellung

Das bremische E-Government-Gesetz  legt die Ba-
sis für einen solch umfassenden Digitalisierungs-
prozess. Es hilft, bestehende bundesrechtliche 
Hindernisse abzubauen und liefert Vorgaben für 
den Einsatz moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnik in Behörden – es ebnet den Weg 
für eine zukunftsfähige, digitale Verwaltung. 

Dies bedeutet

▪▪ einfache und nutzerfreundliche Verwaltungs-
dienste,

▪▪ effiziente Abläufe in den Behörden,

▪▪ eine Bereithaltung von stets aktuellen Informa-
tionen. 
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Moderne und zentrale IT-Infrastruktur als Basis

Bei der Digitalisierung von bereits etablierten 
Prozessen und Infrastrukturen müssen Anforde-
rungen an den Datenschutz und die Sicherheit 
in der Kommunikation erfüllt werden. Stabile, 
verfügbare und sichere Netze sind folglich die 
Basis. Die bremische Verwaltung steht vor der 
Herausforderung, die eigene IT „fit“ für die digi-
tale Verwaltung zu machen. Wichtiger Schritt des 
Entwicklungsfeldes ist daher die Bündelung von 
Fachverfahren beim zentralen Dienstleister Data
port zur Erzielung von Skaleneffekten. Insellösun-
gen, redundante Entwicklungen und aufwändige 
Verfahren sollen vermieden werden.

Was soll erreicht werden?

▪▪ Die digitale Verwaltung ist im Rahmen der strategischen Ziele der Verwal-
tungsentwicklung als Regelaufgabe implementiert.

▪▪ Arbeitsmittel, Arbeitsabläufe und Kommunikationsstrukturen innerhalb der 
Verwaltung und zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Bürger/innen sind 
durch die Digitalisierung effizient und bürgerfreundlich gestaltet.  

Digital ist Standard

Die Digitalisierungsstrategie des Senats folgt dem 
Grundsatz „Digital ist Standard“. Die vollständige 
Digitalisierung bedeutet, dass die Schnittstellen 
zwischen den technischen Systemen innerhalb 
und außerhalb der Verwaltung digitalisiert wer-
den. Denn so gut wie alle Fachaufgaben sind be-
reits mit IT-Systemen hinterlegt, die Ausstattung 
mit E-Mail ist komplett, und viele Bürgerinnen 
und Bürger sowie Partner der Verwaltung können 
digital erreicht werden. 
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IT-Steuerung aus einer Hand
Aufbau der Kompetenzstelle für IT-Steuerung und IT-Administration

Was soll erreicht werden?

▪▪ Der IT-Betrieb ist sicherer 
und verlässlicher.

▪▪ Der IT-Dienstleister wird 
optimal gesteuert.

▪▪ Know-How-Verlust durch 
altersbedingte Abgänge ist 
kompensiert. 

Was wird gemacht?

▪▪ Der Betrieb von IT-Fachver-
fahren wird auf Dataport 
übertragen.

▪▪ Es werden einheitliche 
Service-Level-Agreement 
vereinbart.

▪▪ Eine zentrale Kompetenz-
stelle für IT-Steuerung und 
IT-Administration wird auf-
gebaut.

Verläßlicher und sicherer IT-Betrieb

Zum Angebot neuer Dienstleistungen für Bürge-
rinnen und Bürger gehört der Datenaustausch 
mit und zwischen den vorhandenen Fachverfah-
ren in den Behörden. Deshalb ist eine Vorausset-
zung, dass alle beteiligten Fachverfahren in einen 
sicheren, stabilen und verlässlichen IT-Betrieb or-
ganisiert werden. Auch für Bürgerinnen und Bür-
ger ist das Vertrauen in das „Funktionieren der 
Systeme“ nicht nur ein durch das Verfassungsge-
richt garantiertes Grundrecht, sondern auch eine 
Voraussetzung für neue Digitalisierungsangebote. 

3.1

Deshalb sollen die Fachverfahren mit positivem 
Wirtschaftlichkeitsergebnis in das neue Rechen-
zentrum bei Dataport migriert werden. Damit 
einhergehen kann eine Bündelung der IT-Steu-
erungsaufgaben, die eine effektivere Steuerung 
ermöglicht.

Mit dem Projekt soll im Sommer 2017 begonnen 
werden – die ersten Vorgespräche mit inter-
essierten Dienststellen haben bereits stattge-
funden. Bis zum Juni 2018 soll mit einer ersten 
Gruppe von Ämtern begonnen werden und die 
Machbarkeit des Vorhabens demonstriert wer-
den.

Projektleitung

Dr. Martin Hagen, SF 02 
T +49 421 361 4746
martin.hagen@finanzen.bremen.de

Kurzprofil
Start August 2017 Ende Juni 2018 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich Henning 
Lühr, Staatsrat Querschnittsprojekt SF und Ressorts Steuerung ITA, Vorsitz Dr. Martin Hagen Ergebnis-
sicherung Berichte

August 2017 
Projektstart

November 2016 
Senatsbeschluss zur Initiierung 
des Projekts

Juni 2018 
Projektende
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Elektronisches Rechnungswesen spart Zeit
Einführung der elektronischen Rechnung (e-Rechnung)

Kurzprofil
Start September 2015 Ende Dezember 2019 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich 
Henning Lühr, Staatsrat Querschnittsprojekt SF und Ressorts Steuerung Henning Lühr (SF, Vorsitz), 
Arne Schneider (SF), Dr. Anke Saebetzki (SF), Dr. Martin Hagen (SF), Rainer Heldt (SF), Detlef von Lührte 
(SKB), Dr. Martin Wind (SJFIS), Susanne Kirchmann (IB), Bettina Sokol (RH), Dr. Matthias Fonger (Han-
delskammer), Martina Jungclaus (Handwerkskammer), Karen Vogel-Krawczyk (GPR), Uwe-Carsten Wolf 
(GSV), Ulrike Hauffe (ZGF) Ergebnissicherung Abschlussbericht

Was soll erreicht werden?

▪▪ Elektronische Rechnungen 
können standardisiert ange-
nommen und digital bear-
beitet werden.

▪▪ Prozessoptimierungen wer-
den entlang des gesamten 
Bestell- und Bezahlprozes-
ses (sog. Purchase-to-Pay-
Prozess) entwickelt und 
umgesetzt.

▪▪ Digitalisierungsimpuls in 
Unternehmen und Verwal-
tung wird gesetzt. 

Was wird gemacht?

▪▪ Eine auf weitere Bundeslän-
der und Kommunen über-
tragbare E-Rechnungs-Ar-
chitektur wird entwickelt.

▪▪ Ein Rechnungsworkflow für 
das bremische Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswe-
sen wird eingeführt.

Verpflichtende Annahme von elektronischen 
Rechnungen ab November 2018

Der öffentliche Dienst ist einer der größten Auf-
traggeber für Wirtschaftsleistungen. Allein im 
Land und der Stadt Bremen gehen pro Jahr ca. 
250.000 Rechnungen ein. Deren Erstellung, Ver-
sand und Bearbeitung führt zu hohen Kosten und 
Aufwand bei allen Beteiligten. Die Richtlinie der 
Europäischen Union (2014/55/EU) verpflichtet ab 
Herbst 2018 auf Bundes- bzw. ab Herbst 2019 auf 
Landes- und kommunaler Ebene alle öffentlichen 
Auftraggeber in Deutschland, elektronische Rech-
nungen annehmen und verarbeiten zu können. 
Im Rahmen eines Steuerungsprojekts des IT-Pla-
nungsrats haben Bremen und die Bundesminis-
terien des Innern (BMI) und Finanzen (BMF) ge-
meinsam eine (bundesweit übertragbare) Lösung 
zum Empfang  von elektronischen Rechnungen 
entwickelt. 

Einsparungen und Optimierungen

Eine e-Rechnung ist dabei vielmehr als eine ein-
gescannte Papierrechnung. Es geht um struktu-
rierte Daten, die automatisiert übertragen wer-
den und direkt in die IT-Verfahren der Verwaltung 
einfließen. Dies spart nicht nur den Unterneh-
men das Porto für die Rechnung, sondern vor al-

lem in der Verwaltung Zeit und Aufwand bei der 
Erfassung und Bearbeitung. Basierend auf den 
aktuell eingehenden Rechnungen pro Jahr sollen 
mit Hilfe der Transportinfrastruktur und der Ein-
führung eines elektronischen Bearbeitungswork-
flows Einsparungen von bis zu 2,7 Mio. Euro p.a. 
ab dem Jahr 2020 erreicht werden. Dabei sorgt 
ein zentrales Rechnungseingangsbuch für nach-
vollziehbare Prozessabläufe.

Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsinteressen-
verbänden und Unternehmen 

Um die Umstellung zu beschleunigen und eine 
möglichst hohe Akzeptanz und Auslastung der 
Systeme zu erreichen, sind die Handelskammer 
Bremen und die Handwerkskammer Bremen ak-
tiv in das Projekt eingebunden. Die Bedürfnisse 
der kleinen und mittelständischen Unternehmen 
sollen besonders berücksichtigt und eine prakti-
kable, anwendungsfreundliche Lösung entwickelt 
werden. Die Lösungsansätze werden zunächst im 
„Erprobungsraum Nordwest“, einem Zusammen-
schluss kleinerer und größerer Kommunen aus 
der Nordwestregion, getestet. 

Projektleitung

Rainer Heldt, SF 2-1 
T +49 421 361 69591
rainer.heldt@finanzen.bremen.de 

September 2015 
Senatsbeschluss zur Initiierung 
des Projekts

November 2016  
Workshop mit Handelskammer 
und Handwerkskammer

Juli 2017 
Einführung in  
PilotdienststellenApril 2016  

europaweite 
Ausschreibung

Dezember 2019  
Einführung e-Rechnung 
in der gesamten Verwal-
tung, Übergabe in die 
Linie

3.2

Februar 2018 
Start Testphase der 
e-Rechnungsplatt-
form
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Papierlose Gerichtsverfahren
Einführung der elektronischen Verfahrensakte in der Justiz (e-Justice)

Was soll erreicht werden?  

▪▪ Gerichtsverfahren werden 
vollständig elektronisch 
bearbeitet.

▪▪ Die Beschäftigten sind sich
er im Umgang mit den neu-
en IT-Komponenten.

Was wird gemacht?

▪▪ Es werden die Arbeitspro-
zesse an die vollständig 
elektronische Verfahrens-
bearbeitung angepasst.

▪▪ Hierfür werden neue Soft-
warekomponenten (elekt-
ronischer Arbeitsplatz und 
Kommunikationsplattform) 
entwickelt sowie geeignete 
Scan- und Drucklösungen 
erarbeitet.

▪▪ Die Arbeitsplätze werden 
mit der erforderlichen ergo-
nomischen Hardware aus-
gestattet.

▪▪ Die Mitarbeiter/innen wer-
den für die neuen Prozesse 
geschult.

e-Justice Gesetz zur elektronischen Kommuni-
kation

Im Oktober 2013 wurde das Gesetz zur Förde-
rung des elektronischen Rechtsverkehrs (e-ju-
stice Gesetz) verkündet. Es regelt die bundesweit 
flächendeckende Öffnung der elektroni-
schen Kommunikation mit den Gerichten zum 
01.01.2018. Die mit dem „e-Justice-Gesetz“ geän-
derten Prozess- und Verfahrensordnungen sehen 
vor, dass professionelle Einreicher (Rechtsanwäl-
te und Behörden) ab dem 01.01.2022 Dokumen-
te elektronisch einzureichen haben. 

Digitale Justiz

Das bedeutet für die Gerichte, dass sie in Zukunft 
ganz überwiegend nur noch in elektronischer 
Form eingehende Post und Anträge entgegen-
nehmen und digital weiterverarbeiten kön-
nen. Dies setzt die Schaffung einer komplexen 
technischen Infrastruktur voraus, über die die 
deutschen Gerichte bislang nicht verfügen, und 
verpflichtet die Gerichtsverwaltungen, ihre Mitar-
beiter/innen auf die fortan ausschließlich digitale 
Bearbeitung von Gerichtsverfahren (Stichwort: 
„Elektronische Akte“) vorzubereiten und entspre-
chende einschneidende organisatorische Verän-
derungsmaßnahmen vorzunehmen.

Kurzprofil
Start April 2014 Ende Dezember 2021 Dienststelle Der Senator für Justiz und Verfassung  
Verantwortlich Jörg Schulz, Staatsrat Ressortprojekt SJV Steuerung Lenkungskreis, Jörg Schulz (SJV, 
Vorsitz), Präsident/innen der bremischen Obergerichte, Generalstaatsanwältin, Vertreter/in GRR, Ver-
treter/in GPR Ergebnissicherung Abschlussbericht

Beteiligung am Strategie- und Entwicklerver-
bund der Länder 

Zu diesem Zweck erhalten die in der Justiz bereits 
vorhandenen Fachverfahren eine Erweiterung um 
eine Kommunikationsplattform, die die Entgegen-
nahme, die interne Verteilung und den Versand 
von Dokumenten abwickelt, und eine Integrati-
onsplattform, die als Programmoberfläche die 
wesentlichen Bearbeitungsszenarien abbildet 
und das Zusammenwirken der im Hintergrund 
ablaufenden Programmkomponenten sicher-
stellt. Zur Umsetzung der erforderlichen Schritte 
auf dem Weg zur vollständigen elektronischen 
Bearbeitung beteiligt sich die Bremer Justiz-
verwaltung an dem „e²-Verbund“ (e² = elektro-
nisch und ergonomisch ), einem Strategie- und 
Entwicklerverbund bestehend aus den Ländern 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, 
Saarland, Sachsen-Anhalt und Bremen. 

Projektleitung

Jörg Lockfeldt, SJV 1
T +49 421 361 2966
joerg.lockfeldt@justiz.bremen.de

April 2014
Beitritt Entwick-
lungsverbund e2

Dezember 2014
Senatsbeschluss

April 2017
Lieferung
Basisversion 2

April 2015
Konstituierung 
Praxisbeirat

Oktober 2016 
Inbetriebnahme 
Testsystem Basisver-
sion Stufe 1

3.3

Dezember 2019
12/2019 Abschluss Rollout 
von e²A/EUREKA-Fach/e²P in 
den Fachgerichten.

Dezember 2021 
Abschluss Flächenrollout von 
e²A/e²T/e²P in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit (mit Ausnahme 
der Strafverfahren)

Sommer 2017
Pilotierung am Verwaltungs-
gericht Bremen
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Was soll erreicht werden?  

▪▪ Die IT-Landschaft in der 
bremischen Verwaltung ist 
einheitlich und standardi-
siert und damit Pflege und 
Beschaffung kostengüns-
tiger.

▪▪ Es besteht eine hohe Quali-
tät sowie IT-Sicherheit.

Was wird gemacht?

▪▪ Die IT-Infrastruktur der 
Polizei Bremen wird an 
Dataport übertragen unter 
Berücksichtigung der po-
lizeispezifischen Anforde-
rungen an Software und 
Sicherheitsstandards.

IT-Landschaft vereinheitlichen

In den letzten Jahren wurde die Arbeitsteilung 
in der IT-Organisation zwischen dezentralen Auf-
traggebern, dezentraler Administration und zen-
tralen Infrastrukturen sowie Dienstleistern neu 
geordnet. Der Senat hat im November 2011 be-
schlossen, flächendeckend einen standardisierten 
IT-Support einzuführen, um Sicherheit und Quali-
tät des IT-Betriebes zu verbessern und Kosten zu 
senken. Dies übernimmt der zentrale IT-Dienst-
leister Dataport, deren Träger sechs Bundeslän-
der sind. Einheitliche Verfahren sollen soweit 
möglich Einzellösungen ersetzen und damit die 
Qualität und Sicherheit des IT-Betriebs erhöhen, 
Schnittstellen reduzieren und eine Steigerung der 
Synergiepotenziale ermöglichen.

Kurzprofil
Start September 2016 Ende Dezember 2020 Dienststelle Der Senator für Inneres Verantwortlich  
Frank Seeliger, Referatsleiter Organisation, IT, eGovernment, Verwaltungsmodernisierung  
Ressortprojekt SI Steuerung Lenkungsausschuss, Sabine Odenkirchen (SI, Vorsitz), Lutz Müller (Polizei), 
Dr. Martin Hagen (SF), N.N. (ÖPR) Ergebnissicherung Abschlussbericht

Einheitliche IT-Landschaft bei der Polizei
Überführung der IT-Infrastruktur der Polizei an Dataport

Standard-PCS auch für die Bereiche Polizei und 
den Bereich Bildung

In den vergangenen Jahren wurde der sogenann-
te BASIS.Bremen-PC (Büroarbeitsplatz Standard 
Infrastruktur Service) nach und nach in den bre-
mischen Ressorts eingeführt. Ausgenommen 
waren bisher die Bereiche Bildung und Polizei 
Bremen wegen besonderer Infrastrukturanforde-
rungen. 

Nun sollen auch die bisher ausgelassenen Berei-
che der Polizei und des Bildungsressorts (sie-
he 3.6) folgen und ihren IT-Support an Dataport 
überführen. Neben der technischen Überführung 
geht es vor allem darum, die besonderen Anfor-
derungen der einzelnen Dienststellen zu berück-
sichtigen. Bei der Polizei Bremen geht es dabei 
vor allem um die Integration zahlreicher Spezial
programme in eine einheitliche Plattform bei 
Dataport. 

Projektleitung

Markus Herbst, Z4 
T  +49 421 361 3724  
markus.herbst@polizei.bremen.de 

Juli 2016
Beginn

Oktober 2016 
Projektauftrag 
abgestimmt

August 2020  
Projektende

3.4

bis August 2017 
Bestandsaufnahme
Problemanalyse
Lösungsmodelle

ab 2018 
Umsetzung
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Kurzprofil
Beginn Januar 2017 Ende Oktober 2017 Dienststelle Migrationsamt Verantwortlich Bettina Scharrel-
mann, Leiterin Migrationsamt Ressortprojekt SI Steuerung Lenkungsgruppe, Dr. Anke Saebetzki (SF), 
Bettina Scharrelmann (Migrationsamt), Sabine Odenkirchen (SI), Dr. Martin Hagen (SF), N.N. (Personal-
rat Migrationsamt) Ergebnissicherung Entscheidungsvorlage für Hauptprojekt

Was soll erreicht werden

▪▪ Entscheidungsprozesse sind 
beschleunigt worden. 

▪▪ Schnelle rechtssichere 
sachgerechte Entscheidun-
gen für die Bürger/innen 
werden gewährleistet.

▪▪ Mitarbeiter/innen sind ent-
lastet.

Was wird gemacht?

▪▪ Die Umstellung auf e-Akte 
wird in einem Vorprojekt 
vorbereitet.

▪▪ Die Ausschreibung für die 
benötigte Software wird 
erarbeitet und die Vergabe 
umgesetzt.

▪▪ Ab 2018 wird die Digitalisie-
rung der Akten umgesetzt.

1,2 km Akten

Das Migrationsamt verfügt über einen Aktenbe-
stand von ca. 100.000 laufenden Akten. Jährlich 
werden etwa 75.000 Gespräche mit Bürgerin-
nen und Bürgern geführt, zu jedem Gespräch  
muss die Akte hinzugezogen und weitergeführt 
werden. Die Akten befinden sich nur zum Teil in 
den Büros der Sachbearbeiter/innen, teilweise in 
Aktenräumen auf anderen Etagen. Der Transport 
der Akten ist daher mit einem erheblichen per-
sonellen und zeitlichen Aufwand verbunden. Für 
die Akteneinsicht von Rechtsanwälten zur Wider-
spruchsbearbeitung oder für laufende Gerichts-
verfahren müssen die Akten versendet werden. 
Für die Lagerung der Akten wird eine erhebliche 
räumliche Fläche benötigt. 

Keine lange Leitung mehr

Durch die Einführung der e-Akte können durch 
den Wegfall des Transports die Zugriffszeiten er-
heblich verkürzt werden, ein Parallelzugriff auf 
die Akten ist möglich, für telefonische Anfra-
gen ist ein jederzeitiger Einblick in den aktuellen 
Sachstand möglich, die Lagerflächen können ver-
ringert werden.

Schneller sachgerecht entscheiden
Einführung der elektronischen Akte im Migrationsamt (Vorprojekt)

Digitalisierung der Akten

Die Digitalisierung der Akten wirft erhebliche 
organisatorische und rechtliche Fragen auf. In 
einem Vorprojekt wird bis Oktober 2017 die Vor-
bereitung der Einführung der e-Akte abgeschlos-
sen. Dazu werden rechtliche Zulässigkeit geklärt,  
die Schutzbedarfsfeststellung und das Daten-
schutzkonzept erstellt, Anforderungen an Hard- 
und Software definiert, Leistungsbeschreibungen 
erstellt, der Digitalisierungsumfang erhoben und 
ein Projektauftrag für das Umsetzungsprojekt er-
arbeitet. 

Nach der Bereitstellung entsprechender Mittel 
für 2018/2019 ff. können dann im zweiten Halb-
jahr 2017 die notwendigen Ausschreibungsver-
fahren (Software und Digitalisierung) eingeleitet 
werden, so dass mit der Umsetzung Anfang 2018 
begonnen werden kann.

Projektleitung

Ralf Kommnick, Migrationsamt
T +49 421 361 15232
ralf.kommnick@stadtamt.bremen.de
 
Stefanie Oppermann, SF 34-4
T +49 421 361 2862
stefanie.oppermann@finanzen.bremen.de

Januar 2017  
Beginn Vorprojekt

August - Oktober 2017  
Ende der vorbereitenden Arbeiten
Bericht und Entscheidungsvorschlag
Einleitung des Umsetzungsprojektes 

3.5
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Bildungsbehörde im digitalen Verbund
Überführung der IT-Infrastruktur der Senatorin für Kinder und Bildung  
an Dataport

Kurzprofil
Start März 2016 Ende Dezember 2022 Dienststelle Die Senatorin für Kinder und Bildung  
Verantwortlich Detlev von Lührte, Abteilungsleiter Zentrale Dienste Ressortprojekt SKB  
Steuerung keine explizite Steuerungsinstanz Ergebnissicherung Abschlussbericht

März 2016
Start der  
Initiierungsphase

2022 
Einführung an 350 PCs
Überführung in den 
Regelbetrieb
Projektende

Gewaltige IT Aufgabe

Die Bildungsverwaltung und die Schulen als 
nachgeordnete Dienststellen verfügen über gut 
1.500 PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung und ca. 
10.000 im pädagogischen Bereich, so viele wie im  
gesamten Rest der Bremischen Verwaltung.

Die Einführung des in weiten Teilen der Verwal-
tung bereits etablierten Betriebskonzeptes BASIS.
Bremen bei SKB ist also schon allein quantitativ 
eine gewaltige Aufgabe.

Die Implementierung von BASIS.bremen ist aber 
zugleich konzeptionell eine große Herausforde-
rung, bestehen zwischen Verwaltung und den 
Schulen zahlreiche unterschiedliche Kommuni-
kationsbeziehungen (Datenablagen, Exchange, 
Fachverfahren). 

Auch in den Schulen selbst muss die IT-Lösung 
passgenau für einen modernen Schulbetrieb 
gestaltet werden, denn die klassische Trennung 
zwischen Verwaltung und pädagogischem Betrieb 
ist  nicht mehr zeitgemäß. Lehrer/innen überneh-
men Teile der Verwaltungsarbeit und nutzen den 
gleichen PC-Arbeitsplatz zur Vorbereitung und 

Durchführung des Unterrichts. Diese enge Ver-
zahnung zwischen Verwaltungs-IT mit pädagogi-
scher IT stellt eine große Herausforderung für die 
Überführung an Dataport dar.

Enge Zusammenarbeit mit Hamburg

Die Senatorin für Kinder und Bildung erarbeitet 
deshalb in enger Kooperation mit Dataport und 
dem Institut für Informationsmanagement Bre-
men eine Lösung für die besondere IT der SKB im 
Schnittfeld von Verwaltung und pädagogischen 
Bedarfen. 

Dabei wird auf Erfahrungen der Freien und Han-
sestadt Hamburg zurückgegriffen, die ebenfalls in 
Kooperation mit Dataport ein ähnliches Betriebs-
konzept eingeführt hat. 

Im Anschluss an die Einführung von BASIS.Bre-
men im Bereich der Schulverwaltung werden die 
Möglichkeiten zur Definition eines länderüber-
greifenden Konzeptes  für die IT-Versorgung im 
pädagogischen Bereich der Schulen evaluiert.

Projektleitung

Meik Hansen, SKB 15
T +49 421 361 6038 
meik.hansen@bildung.bremen.de 

Was soll erreicht werden?  

▪▪ Die IT-Landschaft in der 
bremischen Verwaltung ist 
einheitlich und standardi-
siert.

▪▪ Für die gesamte IT des 
Bildungsressorts und der 
Schulen besteht hohe IT-Si-
cherheit. Die Einführung 
neuer zentraler Systeme ist 
erleichtert.

Was wird gemacht?

▪▪ Das Betriebskonzept BASIS.
Bremen wird an ca. 1500 
IT-Arbeitsplätzen einge-
führt.

▪▪ Es wird die Grundlage für 
ein Folgeprojekt zur be-
darfsgerechten IT-Versor-
gung des pädagogischen 
Bereichs in Kooperation mit 
weiteren Dataport-Träger-
ländern geschaffen.

3.7

2017  
Einführung BASIS.Bremen in  
der senatorischen Behörde 

2018
Ist-Aufnahme der 
Netzwerk-Infrastruk-
tur aller Schulen u. 
Einführung an drei 
Pilotschulen

2019
Ertüchtigung der Netz-
werk-Infrastruktur aller 
Schulen sowie  Betrieb 
und Evaluation der Pi-
lotschulen

2020 bis 21 
Einführung an je 400 PCs
 in Schulen
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Die papierlose Personalakte
Einführung der elektronischen Personalakte (Vorprojekt)

Was soll erreicht werden?  

▪▪ Die Bearbeitung von perso-
nalrechtlichen und perso-
nalwirtschaftlichen Fragen 
ist beschleunigt.

▪▪ Das mehrfache Erfassen 
von Personaldaten ist re-
duziert.

▪▪ Lager- und Registraturkos-
ten sind reduziert. 

Was wird gemacht?

▪▪ Die rechtlichen und organi-
satorischen Voraussetzun-
gen für den Umstieg auf 
eine elektronische Akten-
führung werden geschaf-
fen. 

▪▪ Eine entsprechende Soft-
ware wird ausgeschrieben 
und eingeführt.

Personal digital verwalten

Über alle Beschäftigten der Freien Hansestadt 
Bremen ist eine Personalakte zu führen. Derzeit 
existieren allein in der Kernverwaltung ca. 23.000 
Akten (zzgl. aller Teilakten, Urlaub, Nebentätig-
keiten etc.) an ca. 30 Standorten. Teilweise sind 
Aktenbestände in Archiven eingelagert und be-
finden sich in unterschiedlichen Gebäuden. Die 
einzelnen Personalakten wiederum bestehen aus 
vielen unterschiedlichen Einzeldokumenten. 

Die Digitalisierung von Personalakten ermöglicht 
es den Personalstellen des öffentlichen Dienstes, 
schneller und ressourcensparend zu arbeiten. 
Auch können Akten einheitlich und rechtssiche-
rer geführt werden. Datensätze können ortsunab-
hängig gepflegt, Doppelerfassungen vermieden 
werden.

Grundlagen schaffen

Doch die Digitalisierung wirft eine Fülle von An-
forderungen auf: Personaldaten sind in beson-
derem Maße zu schützen. Daher wurden bereits 
vorab alle datenschutzrechtlichen, personal-

Kurzprofil
Start Juli 2017 Ende Dezember 2019  Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich Dr. Anke 
Saebetzki, Abteilungsleiterin Personal- und Verwaltungsmanagement Querschnittsprojekt SF und Res-
sorts Steuerung Thorsten Sommer (SF), Joachim Kahnert (SF), Dr. Martin Hagen (SF), Claus Suhling (PN) 
Ergebnissicherung Bericht an den Senat

rechtlichen und organisatorischen Grundlagen 
zur Einführung der elektronischen Personalak-
te geschaffen. Eine besondere Herausforderung 
stellt neben der datenschutzrechtlichen Sicher-
heit der Umgang mit den vorhandenen Papierbe-
ständen dar. Eine hybride Aktenführung wür-
de für die nächsten Jahrzehnte zunächst einen 
Mehraufwand mit sich führen. Die umfassende 
Digitalisierung der bestehenden Aktenbestände 
wiederum ist ressourcenintensiv und teuer. Hier 
gilt es, eine abgewogene Lösung zu entwickeln. 
Effizienzgewinne und Akzeptanz in der Sachbe-
arbeitung können jedoch nur mit einem bereits 
befüllten elektronischen Personalaktensystem 
erreicht werden.  Zudem soll eine digitale Perso-
nalakte keine Insellösung sein, sondern soll mög-
lichst medienbruchfrei mit weiteren IT-Lösungen 
des Personalmanagements gemeinsam geplant 
werden. 

Projektleitung

Jolanthe Barwich, SF 32-19 
T +49 421 361 2712
jolanthe.barwich@finanzen.bremen.de 

Juli 2016 Beginn des Vorprojektes 

3.8

Dezember 2019 Ende des Vorprojektes 
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Verwaltung braucht neue Wege zu den Bürger/innen
Entwicklungsfeld 4: Transparenz und Bürgerservice

Bürgerservice steht vor Herausforderungen

Zu den wichtigsten Erfolgen der letzten Jahre 
zählen die Einführung des Bürgertelefons Bre-
men (BTB) als zentraler telefonischer Eingangs-
kanal sowie des Serviceportals www.service.
bremen.de, das einen einheitlichen und barrie-
refreien (online-)Zugang zu allen Leistungen der 
Verwaltung bereitstellt. Dennoch steht die bre-
mische Verwaltung im Bürgerservice weiterhin 
vor Herausforderungen: 

Auf der einen Seite führen die Digitalisierung und 
technische Entwicklungen zunehmend dazu, dass 
die Anforderungen und Erwartungen der Bürge-
rinnen und Bürger an die Leistungserbringung 
der Verwaltung steigen. Sie erwarten Transpa-
renz, Beteiligung, Zusammenarbeit und individu-
alisierte Zugangskanäle. 

Auf der anderen Seite werden Möglichkeiten der 
Prozessverbesserung, z.B. durch eine effiziente 
Publikumssteuerung, IT-Unterstützungen oder 
Online-Angebote aufgrund der anhaltenden 
Haushaltskonsolidierung nicht ausreichend aus-
geschöpft. 

Vor diesem Hintergrund ist die alleinige Optimie-
rung des Angebots im Bürgeramt und anderen 
bürgernahen Dienststellen nicht zielführend. 
Vielmehr geht es um die Entwicklung vernetzter, 
integrativer, innovativer Angebote aus digitalen 
und telefonischen Leistungen und des persönli-
chen Kontakts.

Im Entwicklungsfeld sollen daher Möglichkeiten 
ausgelotet werden zur

▪▪ Verbesserung der internen Prozesse (Einführung 
eines Online-Terminmanagements),

▪▪ Reduzierung der Behördenkontakte durch alter-
native Zugangswege und

▪▪ verbesserte Transparenz und Außendarstellung.

Koordination

Dr. Martin Hagen 
Die Senatorin für Finanzen-
Leiter Stabsstelle für E-Go-
vernment und Informations-
technologie

Die Aufgabe

Die bremische Verwaltung 
entwickelt ein vernetztes 
Angebot aus digitalen und 
telefonischen Leistungen und 
der Dienstleistungserbrin-
gung vor Ort –  ausgerichtet 
an den Bedürfnissen der Bür-
ger/innen.

Ziel ist ein moderner Bürger-
service, der bürgerorientiert, 
leicht zugänglich, effizient, 
transparent und vernetzt ist.  

Alternative Wege sichern Erreichbarkeit

Die bremische Verwaltung ist bereits heute über 
mehrere Zugangswege (persönlich, telefonisch, 
online) erreichbar. Die Digitalisierung verändert 
den Alltag der Bürger/innen von Grund auf. Mit 
digitalen Service-Angeboten der Verwaltung kann 
die zunehmende Nachfrage der Bürger/innen 
nach orts- und zeitunabhängigen Angeboten be-
dient werden. Dies bedingt, Prozesse zu optimie-
ren, Organisationsstrukturen anzupassen und 
Infrastrukturen zu modernisieren. Grundlage für 
einen solchen Ausbau ist die Digitalisierungsstra-
tegie „Verwaltung 4.0“ des Senats. 

Digitalisierung hat Grenzen

Eine vollständige Digitalisierung ist jedoch nicht 
überall möglich. Ebenso müssen für Bürger/in-
nen, die die digitalen und telefonischen Ange-
bote nicht nutzen können oder wollen (weil sie 
entweder nicht die entsprechende Ausstattung 
besitzen oder diese nicht bedienen können bzw. 
unsicher im Umgang mit ihnen sind), alternati-
ve Zugangswege bereitgehalten werden. Dabei 
bleibt der persönliche Kontakt wichtig, da physi-
sche Anlaufstellen eine hohe soziale Bedeutung 

Aktuelle Schwerpunktvorhaben

▪▪ Einführung eines Online-Terminmanage-
ment-Systems

▪▪ Verbesserung der Bürgernähe der Verwal-
tung durch Zusammenarbeit zwischen  
Bürger/innen und Verwaltung  

▪▪ Umsetzungskonzept zum Bremischen Infor-
mationsfreiheitsgesetz

▪▪ Einführung EU-Dienstleistungsrichtlinie 2.0 

▪▪ Amtsleitungskonferenz Bürgerservice
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haben: nach wie vor schätzt ein großer Anteil in 
der Bevölkerung den persönlichen Erstkontakt. 
Ebenso hat sich mit dem Bürgertelefon Bremen 
der telefonische Zugang bewährt: Diese Angebo-
te werden daher neben dem digitalen Angebot 
weiter bestehen und verbessert. 

Um die Multikanalfähigkeit zu fördern und den 
Bürgerservice insgesamt zu verbessern, werden

▪▪ Leistungen herausgefiltert, die sich besonders 
als „digitales Angebot“ eignen,

▪▪ Prozesse optimiert und medienbruchfrei gestal-
tet,

▪▪ Schnittstellen identifiziert,

▪▪ die Zusammenarbeit der Ämter verbessert und 
Fachverfahren harmonisiert,

▪▪ Informationen leicht auffindbar und (systema-
tisch) aktuell bereitgestellt.

Bürgerinnen und Bürger beteiligen

Das digitale Zeitalter ist geprägt durch Zugang 
von überall, durch Teilen sowie durch Vernetzung 
und Kooperation. Auch Verwaltung muss sich 
öffnen und Bürger/innen sowie Unternehmen be-
teiligen und neue Formen der Zusammenarbeit 
erproben. Die Senatorin für Finanzen hat daher 
im Zuge des Programms ZOV einen Beirat „Bür-
gerfreundliche Verwaltung“ gegründet, um den 
Dialog mit den Bürger/innen zu intensivieren und 
Impulse für verbesserten Bürgerservice zu schaf-
fen. Dadurch gelingt ein Perspektivwechsel und 
es entstehen neue Angebote, die an den Bedürf-
nissen der Bürger/innen ausgerichtet sind. 

Was soll erreicht werden?

▪▪ Der Bürgerservice ist nach den Prinzipien digital, mobil, stationär, vernetzt  
aufgebaut.

▪▪ Der Bürgerservice entspricht den wesentlichen Anforderungen der Bürger/ 
innen in der diversen Stadtgesellschaft.
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Weniger warten auf dem „Amt“
Einführung eines Online-Terminmanagement-Systems

Was soll erreicht werden?

▪▪ Bürger/innen können 
telefonisch (über das 
Bürgertelefon Bremen), 
persönlich und online Ter-
mine für die Erbringung 
von Dienstleistungen der 
öffentlichen Verwaltung in 
Bremen vereinbaren.

▪▪ Die Dienststellen und Orga-
nisationseinheiten nutzen 
eine einheitliche Terminver-
waltung.

▪▪ Das Kundenaufkommen in 
den Dienststellen wird effi-
zient gesteuert.

Was wird gemacht?

▪▪ Eine Software für das Ter-
minmanagement wird aus-
geschrieben.

▪▪ Die Software wird in bür-
gernahen bremischen 
Dienststellen eingesetzt.

Wartezeiten verringern

Lange Wartezeiten auf dem Amt zählen für die 
Bürger/innen zu einem der größten Ärgernisse 
bei der Erledigung von Behördengängen. Aber 
auch für die Beschäftigten in den Dienststellen 
mit bürgernahen Leistungen ist ein ungesteuer-
tes Kundenaufkommen nicht effizient. In Dienst-
stellen mit Publikumsaufkommen soll daher ein 
IT-gestütztes Terminmanagement eingeführt 
werden. 

Um Lauf- und Terminkunden in Zukunft besser zu 
koordinieren, führt die Freie Hansestadt Bremen 
in Pilot-Dienststellen ein webbasiertes System 
für die Online-Terminbuchung ein. Dazu wurde 
im Projekt zunächst die europaweite Ausschrei-
bung vorbereitet, an die sich derzeit der Test im 
„Echtbetrieb“ in ausgewählten Dienststellen an-
schließt. Ab Mitte des Jahres 2017 sollen weitere 
Dienststellen folgen.

Kurzprofil
Start Januar 2016 Ende Dezember 2017 Dienststelle Performa Nord (Bürgertelefon Bremen)  
Verantwortlich Claus Suhling, Geschäftsführer Performa Nord Querschnittsprojekt Performa Nord und 
Ressorts Steuerung Dr. Martin Hagen (Vorsitz, SF), Thorsten Schmidt (SF), Claus Suhling (PN),  
Jutta Sonnemann (GPR) Ergebnissicherung Bericht

Gezielt steuern 

Von den Vorteilen einer Online-Terminvergabe 
profitieren Bürger/innen und Mitarbeiter/innen: 
In erster Linie soll damit ein zusätzlicher Service 
für die Bürger/innen angeboten werden, gleich-
zeitig geht es darum, die Sachbearbeiter/innen zu 
entlasten, indem die weniger stark frequentier-
ten Randzeiten besser ausgelastet werden. Ziel 
des Projekts ist die flächendeckende Einführung 
des softwaregestützten Terminmanagements.

Projektleitung

Robert Kanold, Bürgertelefon, B 01 
T +49 421 361 2517
robert.kanold@Performanord.bremen.de 

Claudia Hinze, Bürgertelefon, B 15-14 
T +49 421 361 51974
claudia.hinze@Performanord.bremen.de 

Januar 2016 Initiierung des Projektes 

Januar 2017 Start der verifizieren-
den Tests mit Anbieter

Dezember 2016  
Bieterverfahren und  
Auftragserteilung   

Februar 2017  
Zuschlagserteilung

seit Juni 2017 
Integration in  das  
Serviceportal und  
Einführung in den  
Dienststellen

4.1

Mai 2019 
Abschluss der flächen-
deckenden Einführung
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Was soll erreicht werden?  

▪▪ Bürger/innen erhalten Zu-
gang zu Informationen der 
Verwaltung.

▪▪ Die Verpflichtungen aus 
dem Bremer Informations-
freiheitsgesetz werden von 
den bremischen Behörden 
eingehalten.

Was wird gemacht?

▪▪ Das Umsetzungskonzept 
zum Informationsfreiheits-
gesetz wird realisiert. 

▪▪ Ein softwaregestützter Ge-
schäftsprozess zur Veröf-
fentlichung von Dokumen-
ten wird veröffentlicht.

Novellierung des Bremer Informationsfreiheits-
gesetz

Bereits 2006 wurde das erste Bremer Informa-
tionsfreiheitsgesetz verabschiedet. Von Beginn 
an sah das Gesetz nicht nur eine antragsbe-
dingte Auskunftspflicht vor, sondern auch eine 
antragsunabhängige Pflicht zur Veröffentlichung 
bestimmter Informationsgegenstände. Diese hat 
in den letzten zehn Jahren an Schärfe gewonnen 
und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einer 
transparenten Verwaltung und Teilhabe der Bür-
gerinnen und Bürger.

Einklagbares Recht auf Transparenz

Mit der letzten Gesetzesänderung im Jahr 2015 
wurden die antragsunabhängigen Veröffentli-
chungspflichten noch einmal geschärft und um 
ein einklagbares Recht hierauf ergänzt. Um den 
beschriebenen gesetzlichen Verpflichtungen - ge-
rade im Hinblick auf die Neuregelungen - nach-
kommen zu können, hat der Senat mit Beschluss 
vom 27. Oktober 2015 das Projekt „Umsetzungs-

Transparenz für die Bürger/innen
Umsetzungskonzept zum Bremischen Informationsfreiheitsgesetz

4.3

konzept zum Bremer Informationsfreiheitsge-
setz“ eingesetzt, um ein Umsetzungskonzept zur 
Gewährleistung der Verpflichtungen aus dem 
Bremer Informationsfreiheitsgesetz unter Be-
rücksichtigung technischer, organisatorischer und 
rechtlicher Aspekte zu erarbeiten. 

Automatisierte Veröffentlichungen

In dem Projekt wird daher ein Umsetzungskon-
zept zum Bremischen Informationsfreiheitsgesetz 
entwickelt, das u.a. die automatisierte, software-
gestützte Veröffentlichung von Dokumenten be-
inhalten soll.

Projektleitung

Dr. Judith Wieczorek-Muthke, SF 02-9 
T +49 421 361 5520
judith.wieczorek-muthke@finanzen.bremen.de

Carola Jeschke, SF 02-36
T +49 421 361 94513
carola.jeschke@finanzen.bremen.de 

Kurzprofil
Start Juni 2016 Ende Dezember 2018 Dienststelle Die Senatorin für FInanzen Verantwortlich Dr. Martin 
Hagen, SF 02 Querschnittsprojekt SF und Ressorts Steuerung keine explizite Steuerungsinstanz Ergeb-
nissicherung Bericht

Juni 2016  
Initiierung des Projektes 

Dezember 2018  
Projektabschluss
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Gemeinsam für verbesserten Bürgerservice
Amtsleitungskonferenz Bürgerservice

Was soll erreicht werden?  

▪▪ Bürgerservicestellen arbei-
ten nach für die Bürger/
innen verlässlichen und ein-
heitlichen Standards.

▪▪ Der Bürgerservice reagiert 
vorausschauend auf gesell-
schaftliche Entwicklungen 
und Herausforderungen.

▪▪ Die Beschäftigten im Be-
reich Bürgerservice werden 
entlastet.

Was wird gemacht?

▪▪ In der Amtsleitungskonfe-
renz werden konkrete Maß-
nahmen zur Unterstützung 
und Verbesserung des Bür-
gerservice identifiziert.

▪▪ Die Teilnehmenden ent-
wickeln mit Hilfe zentraler 
Unterstützungsstrukturen 
(IT-Architektur, zentrale Ge-
schäftsprozessoptimierung) 
Umsetzungsstrategien für 
ihre jeweiligen Bereiche.

Funktionierende Verwaltung

Die Komplexität der Aufgabenwahrnehmung 
nimmt für die öffentliche Verwaltung zu. Dies gilt 
insbesondere für den Bereich des Bürgerservice. 
Diesbezüglich wandeln sich die Anforderungen 
und Erwartungen der Bürger/innen an modernen 
Bürgerservice: Das bedeutet für die einzelnen 
Ämter in Bremen, dass Angebote und Infrastruk-
turen angepasst werden müssen. 

Bestehende Ansätze gemeinsam fortsetzen

Dafür müssen bestehende Ansätze in einem stim-
migen Konzept zusammengeführt werden. Dabei 
bieten die Möglichkeiten der Digitalisierung neue 
Zugangswege für Bürger/innen und Prozessver-
besserungen für die Verwaltung. Digitalisierung 
kann aber immer nur unterstützend wirken: 
gleichzeitig muss eine gesicherte telefonische 
und persönliche Erreichbarkeit der Ämter und 
Dienststellen bei Wahrung einer hohen Dienst-
leistungsqualität sichergestellt werden. Für diese 
Entwicklung und Veränderungen müssen vor 
allem Leitung und in der Folge Führungskräfte of-
fen sein, sie initiieren und als Treiber fungieren.

Kurzprofil
Start Februar 2017 Ende Mai 2019 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich Henning 
Lühr, Staatsrat Querschnittsprojekt SF und Ressorts Steuerung Henning Lühr, Staatsrat  
Ergebnissicherung Berichte

Gemeinsame Verwaltungskraft nutzen

Der Prozess für einen verbesserten Bürgerservice 
und effiziente interne Verwaltungsabläufe mit 
verlässlichen Standards soll durch die Amtslei-
tungskonferenz Bürgerservice mit den Leitungen 
der bürgernahen Dienststellen initiiert werden.

Die Konferenzen sollen einen gemeinsamen Aus-
tausch über Problemlagen befördern und so zu 
innovativen Lösungsansätzen führen. Aus der 
Konferenz heraus werden konkrete Pilotprojekte 
entwickelt, die in den Ämtern umgesetzt werden. 
Ein solcher Prozess setzt ein gemeinsames Ver-
ständnis von modernen Bürgerservice voraus, das 
im Rahmen der Konferenzen entwickelt werden 
soll.

Projektleitung

Thorsten Schmidt, SF 34 
T +49 421 361 96849
thorsten.schmidt@finanzen.bremen.de 

Christine Schröder, SF 34-2 
T +49 421 361 4370
christine.schroeder@finanzen.bremen.de 

ab November 2017  
Pilotierung  priorisierter 
Maßnahmen

Februar 2017 Vorlage des Kon-
zepts und Beschluss durch Staats-
räte-Konferenz

März 2017 Auftaktsitzung der  
Amtsleitungskonferenz

April - August 2017  
2.-4. Sitzung der  
Amtsleitungskonferenz

September 2017  
5. Sitzung der Amtslei-
tungskonferenz

4.6
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Verwaltung wirkt im Quartier

Die Lebensqualität in Bremen und die Attraktivi-
tät des Standorts für hier Wohnende, Arbeitende, 
Investierende und Forschende hängt maßgeblich 
von einem leistungsfähigen öffentlichen Dienst 
ab. 

In den Wohn- und Arbeitsquartieren wird dies für 
die Bürgerinnen und Bürger am unmittelbarsten 
spürbar. Hier muss sich zeigen, ob

▪▪ Verwaltungshandeln leistungsfähige Schu-
len und Kitas, eine innovative Stadtteilkultur, 
funktionierende Abfallentsorgung, lebendiges 
öffentliches Leben, Gesundheits- und Bera-
tungsangebote und 

▪▪ Programme und Interventionen von Land, Bund 
und EU für mehr Integration, Bildung und Kul-
tur, Sicherheit und Mobilität, gesundheitliche 
Prävention, neue Arbeit in den Quartieren wirk-
sam sind.

Vielfältige Akteurslandschaft vor Ort

Die öffentliche Verwaltung agiert dabei zum ei-
nen über ihre zugeordneten Dienststellen (Schu-
len, Polizeireviere, Gesundheitsämter, Sozialzen-
tren ...), zum anderen über die Förderung von 
Trägern, Vereinen, NGOs etc. 

Gemeinsam bilden diese Akteure auf Stadtteil
ebene ein Netzwerk, das - gewollt oder ungewollt 
- gemeinsam und in unmittelbarer Wechselwir-
kung operiert. Der Qualität der Arbeit der lokalen 
Akteure kommt eine hohe Bedeutung zu, damit 
Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden und 
staatliche Strategien professionell umgesetzt 
werden können. 

Koordination

Martin Prange 
Senatskanzlei Bremen 
Leiter der Staatsabteilung

Die Aufgabe

Die fachübergreifende Zu-
sammenarbeit von staat-
lichen und kommunalen 
Akteuren wird verstärkt und 
die Kooperation mit allen 
weiteren Akteuren in den 
Stadtteilen und Quartieren 
vertieft. 

Dazu werden Prozesse an 
den Schnittstellen zwischen 
den Fachverwaltungen und 
zwischen Verwaltung und 
Stadtteilakteuren kritisch 
analysiert und sukzessive 
verbessert. 

Ziel ist es, Ressourcen in den 
Stadtteilen ziel- und wir-
kungsorientiert einzusetzen, 
die Handlungsfähigkeit der 
staatlichen Einrichtungen 
und kooperierenden NGOs 
zu erweitern.

Gute Verwaltung macht starke Stadtteile
Entwicklungsfeld 5: Kooperative Verwaltungsentwicklung  
im Stadtteil

Die Akteure vor Ort sind diejenigen, die Tag für 
Tag mit den Bürgerinnen und Bürgern zusam-
menkommen, die am unmittelbarsten gesell-
schaftliche Veränderung erfahren und jeden Tag 
aufs neue Lösungen erarbeiten. 

Den Netzwerken im Stadtteil steht eine fachlich 
aufgegliederte Verwaltung gegenüber, die jeweils 
in ihre fachlich zugeordneten Bereiche steuert, 
bei oftmals gleichen Zielgruppen und gleichem 
Handlungsdruck. Der Schnittstelle zwischen den 
Fachverwaltungen und den Netzwerken in den 
Stadtteilen kommt deshalb eine wesentliche 
Bedeutung zu, um Mittel zielgerichtet und wir-
kungsvoll einsetzen zu können. 

Dialog und Kooperation

Kooperative Arbeitsstrukturen ermöglichen es

▪▪ vor Ort entwickelte Lösungsansätze zu bündeln 
und anderen Stadtteilen zugänglich zu machen,

▪▪ Möglichkeiten und Bedarfe der lokalen Einrich-
tungen bei der Konzeption von Förderprogram-
men und Entwicklungsstrategien besser einzu-
beziehen,

Aktuelle Schwerpunktvorhaben

▪▪ Weiterentwicklung des Jugendamtes 

▪▪ Optimierung von Prozessen der Stadtpla-
nung und der Bauordnung des Bauamtes 
Bremen-Nord  

▪▪ Kooperative Verwaltungsentwicklung im 
Stadtteil (Vorprojekt)

▪▪ Kooperative Oberschulentwicklung 

▪▪ BürgerInformationsService in der Stadt- 
bibliothek West (Pilotprojekt)

▪▪ Mobiler Service für ältere Menschen im 
Stadtteil
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▪▪ die Infrastruktur passgenau für die jeweiligen 
lokalen Gegebenheiten zu entwickeln und vor-
handene Infrastruktur integriert zu nutzen, 

▪▪ durch integrierte Planung der Fachressorts die 
Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen an ge-
meinsamen Zielen und Strategien auszurichten

▪▪ und schließlich die zukunftsfähige Entwicklung 
der Stadtteile ressortübergreifend, integriert 
und partizipativ voranzutreiben.   

Anknüpfen an gute Praxis

Die Freie Hansestadt Bremen hat bereits viele 
Modelle entwickelt, um integriert zu planen und 
kooperativ zu handeln. 

Im Entwicklungsfeld werden diese Erfahrungen 
aufgegriffen und weiter entwickelt. Eine Analyse 
von Schnittstellenprozessen ist ebenso erforder-
lich wie Projekte, in denen neue Wege kooperati-
ver Verwaltungsentwicklung im Stadtteil erprobt 
werden.

Gute Verwaltung macht starke Stadtteile
Entwicklungsfeld 5: Kooperative Verwaltungsentwicklung  
im Stadtteil

Was soll erreicht werden?

▪▪ Die Ressorts arbeiten im Hinblick auf ihren Output in den Stadtteilen kohä-
rent zusammen. Sie überprüfen regelmäßig sozialraum- und stadtteilspezi-
fisch ihre Zusammenarbeit bezüglich Verbesserungspotentiale.

▪▪ Institutionen und Akteursgruppen in den Stadtteilen kooperieren mit 
Dienststellen und Ressorts auf der Grundlage integrierter Konzepte.

▪▪ Eine verbesserte Zusammenarbeit aller für einzelne Sozialräume und Stadt-
teile relevanten Dienststellen und NGOs tragen zur positiven Entwicklung 
der Sozialräume und Stadtteile bei.



58

Gezielte Unterstützung von Familien 
Weiterentwicklung des Jugendamtes

5.1

Erfolgreiches Pilotprojekt

Ausgangspunkt für den umfassenden Umstruk-
turierungsprozess des Jugendamtes ist das 2010 
gestartete und 2015 evaluierte Modellprojekt 
„Erziehungshilfe, Soziale Prävention und Quar-
tiersentwicklung (ESPQ)“ im Bremer Stadtteil 
Walle. 

Das Projekt hat gezeigt, dass die „Hilfen zur Er-
ziehung“ (HzE) mit einer intensivierten Fallbear-
beitung wirksamer und weniger eingriffsintensiv 
gestaltet werden können. Der starke Anstieg der 
Ausgaben konnte gebremst werden. Kern des 
Modellprojektes war zum einen eine Verstärkung 
des Personals verbunden mit einer umfangre-
chen Qualifizierung sowie zum anderen, im  
Sozialraum die ressort- und institutionsübergrei-
fende Zusammenarbeit zu stärken. 

Aufgrund der positiven Ergebnisse des Projektes 
werden die erprobten Strukturen und Arbeits-
weisen des Case Managements auf das gesam-
te Jugendamt übertragen. In einem umfassend 
angelegten Prozess der Personal- und Organisa-
tionsentwicklung werden die Arbeitsweisen und 
Strukturen des Jugendamtes geändert. 

Was soll erreicht werden?

▪▪ Hilfen zur Erziehung werden 
passgenauer zur konkreten 
Familiensituation geplant 
und eingesetzt.

▪▪ Die Ressourcen der beteilig-
ten Familien und ihres Um-
feldes werden aktiviert und 
gefördert.

▪▪ Durch Prävention werden 
die Kosten der Hilfen zur Er-
ziehung gebremst.

Was wird gemacht?

▪▪ Das Jugendamt wird struk-
turell weiterentwickelt. 

▪▪ Eine fallübergreifende und 
fallunabhängige Arbeit des 
Case Managements wird 
etabliert. 

▪▪ Die Beschäftigten des 
Jugendamtes werden ge-
schult und qualifiziert.

▪▪ Die Personalressourcen  
werden ausgeweitet.

Fallbezogene Planung

Ein Schwerpunkt der Weiterentwicklung des Ju-
gendamtes liegt in der intensivierten Beratung 
und Begleitung der Familien sowie der Mobili-
sierung ihrer Ressourcen. Dies gelingt durch die 
Vertiefung der Beratungsprozesse in den Familien 
sowie der Arbeit an den Haltungen der beraten-
den Teams im Jugendamt.   

Weitere Schwerpunkte sind die Verbesserung 
der Kooperation mit weiteren Trägern und Insti-
tutionen im Stadtteil, die für Familien ebenfalls 
stabilisierende Wirkungen haben. Dies führt auch 
zu einer besseren Kooperation mit den Regel
angeboten wie Kindertagesbetreuung, Schule, 
Familienbildung, Gesundheit oder Agentur für 
Arbeit.

Projektleitung

Rolf Diener, 450-JAL
T +49 421 361 16862
rolf.diener@afsd.bremen.de

Kurzprofil
Start Januar 2015 Ende Dezember 2025 Dienststelle Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integ-
ration und Sport Verantwortlich Rolf Diener, Amt für soziale Dienste Querschnittsprojekt SJFIS, SK, SF 
Steuerung Lenkungsrunde, Rolf Diener (Jugendamtsleitung, AfSD, Vorsitz), Dr. Christian Schrenk (SK), 
Dr. Anke Saebetzki (SF), Dr. Kirsten Schüller (SF), Dr. Heidemarie Rose (SJFIS), Barbara Hellbach (SJFIS), 
Michael Bauer (SJFIS), Susanne von Hehl (SJFIS), Erwin Böhm (SZL, AfSD), Anja Blumenberg (Referats-
leitung Junge Menschen, AfSD, Projektleitung Modellprojekt), Sigi Essmann (SZL, AfSD), Heiko Greit-
schus-Kock (Projektmanagement, AfSD) Ergebnissicherung Projektberichte oder Auftragsberichte

2015-20 
Entwicklung und Einfüh-
rung von Prozessen und 
Dokumenten 
 

2016-20 
Zusammen-
arbeit und 
Schnittstellen

2016-20  
Sozialraum und  
Netzwerkarbeit 

2017-20  
Einführung neue 
Fachsoftware 

2015-17  
Personalauf-
wuchs 

2014  
Senatsbe-
schluss zur 
Weiterent-
wicklung des 
Jugendamtes

2015 
Bericht an 
den Senat

2016 
Bericht an 
den Senat

2017 
Bericht an 
den Senat
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5.2Schneller bauen
Optimierung von Prozessen der Stadtplanung und der Bauordnung  
des Bauamts Bremen-Nord

Das Bauamt im Norden

Das Bauamt Bremen-Nord (BBN) ist eine zuge-
ordnete Dienststelle des Senators für Umwelt, 
Bau und Verkehr (SUBV). Nach der Verwaltungs-
reform 2006 sind die Kernzuständigkeiten in den 
zwei Referaten Bauordnung und Stadtplanung 
festgelegt. Diese sind vor Ort Ansprechpartner 
für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unterneh-
men in den Stadtteilen Burglesum, Vegesack und 
Blumenthal. 

In den letzten Jahren kam es zu einer Debatte, ob 
und wie als zu lang empfundene Bearbeitungs-
zeiten verkürzt und die Zufriedenheit bei den 
Bürger/innen und Unternehmen erhöht werden 
kann. Es besteht daher Handlungsbedarf.

Was soll erreicht werden?

▪▪ Die Kundenzufriedenheit 
der Bürger/innen, Beirä-
te und Unternehmen ist 
durch erhöhte Erreichbar-
keit und Transparenz ver-
bessert. 

▪▪ Die Prozesse im Bereich 
der Bauordnung und Stadt-
planung sind optimiert. 

▪▪ Es gibt eine enge Abstim-
mung zur senatorischen 
Behörde (SUBV). 

Was wird gemacht?

▪▪ Die IST-Zustände der Pro-
zessabläufe und Organisa-
tionsstrukturen im Bauamt 
Bremen-Nord und der 
senatorischen Behörde 
(SUBV) werden gegenüber-
gestellt.

▪▪ Es werden Vorschläge für 
eine optimierte Kooperati-
on erarbeitet. 

▪▪ Die Entscheidungsstrukturen 
im Bauamt Bremen-Nord 
werden überprüft. 

Verbesserte Prozesse – höhere  
Kundenzufriedenheit 

Das Vorhaben soll Vorschläge erarbeiten, wie die 
baurechtlichen und stadtentwicklungspolitischen 
Bedingungen durch Optimierung und Straf-
fung von Prozessen verbessert werden können. 
Hierfür wird geprüft, wie die Stadtplanung und 
Bauordnung für Bremen-Nord durch eine enge-
re Kooperation mit der senatorischen Behörde 
optimiert werden kann. Die Vorortpräsenz des 
Standorts in Bremen-Nord soll erhalten bleiben. 
Bei der Bestandsaufnahme sollen die Beschäftig-
ten und die Interessenvertretungen eng einbezo-
gen werden. 

Projektleitung

Prof. Dr. Iris Reuther, SUBV, Senatsbaudirektorin
T +49 421 361 2504
iris.reuther@bau.bremen.de

Kurzprofil
Start Dezember 2017 Ende im Rahmen der Projektierung zu definieren Dienststelle Der Senator für 
Bau, Umwelt und Verkehr / Bauamt Bremen-Nord Verantwortlich Jens Deutschendorf, Staatsrat  
Ressortprojekt SUBV Steuerung Lenkungsgruppe, Jens Deutschendorf (Staatsrat SUBV), Prof. Dr. Iris 
Reuther (SUBV), Maximilian Donaubauer (BBN), Regina Rüpke (SUBV), N.N. (Personalrat) Ergebnis
sicherung  Abschluss- und Zwischenberichte
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Verwaltung im Stadtteil optimieren
Kooperative Verwaltungsentwicklung im Stadtteil (Vorprojekt) 

Kurzprofil
Start Februar 2017 Ende Dezember 2017 Dienststelle Senatskanzlei Bremen  Verantwortlich Martin 
Prange, Leiter Staatsabteilung Querschnittsprojekt SK und Ressorts Steuerung Lenkungskreis, Dr. Arne 
Sünnemann (SUBV), Dr. Petra Kodré (SJFIS), Dr. Heidemarie Rose (SJFIS), Detlef von Lührte (SKB), Dr. 
Anke Saebetzki (SF), Hildegard Jansen (SWAH), Dr. Annette Hanke (SWGV), Thomas Frey (SfK), Martin 
Prange (SK) Ergebnissicherung Bericht

Was soll erreicht werden?  

▪▪ Die Verwaltung nutzt ver-
mehrt sozialraumorientier-
te und erfolgreich erprobte 
Steuerungsmodelle.

▪▪ Sozialraumorientierte För-
derprogramme werden er-
folgreich umgesetzt.

▪▪ Vorhandene Infrastruktur in 
den Stadtteilen wird koope-
rativ genutzt.

Was wird gemacht?

▪▪ Steuerungsprobleme bei 
sozialraumorientierten 
Förderprogrammen werden 
analysiert und Lösungs
wege erarbeitet.

▪▪ Erfolgreiche Modelle guter 
Kooperation zwischen den 
Ressorts werden erhoben.

▪▪ Erfahrungswissen aus Res-
sorts und bei Stadtteilak-
teuren wird ausgewertet 
und daraus Maßnahmen 
und Projekte entwickelt. 

April 2017 Auftrag durch die 
Staatsrätekonferenz

Mai - November 2017  
Recherche, Fachgespräche

Mai 2017 Konstituierung des Lenkungskreises 
auf Abteilungsleitungsebene    

Gute Kooperation vertiefen

Bremen verfügt über eine vielfältige und leis-
tungsfähige Verwaltungsstruktur in den Stadt-
teilen. Dienststellen und beauftragte NGOs 
erbringen wichtige Leistungen vor Ort, die die 
Lebensqualität in den Quartieren sichern und ver-
bessern sollen. 

Der Senat will alle Stadtteile in ihrer Individualität 
mit ihren Herausforderungen und Entwicklungs-
chancen stärken. Aufgrund der Ressortverant-
wortung kommt dabei der ressortübergreifen-
den Zusammenarbeit in den Sozialräumen eine 
zentrale Bedeutung zu. Neben der Kooperation 
der Ressorts geht es auch um die Optimierung 
der Schnittstellen zu den Stadtteilen, um Maß-
nahmen und Programme erfolgreicher umsetzen 
zu können. 

Maßnahmen aus Expertise entwickeln

In Fachgesprächen mit Abteilungs- und Referats-
leitungen und mit Expertinnen und Experten aus 
verschiedenen Stadtteilen wird eine Bestands-
aufnahme erarbeitet, die einen Überblick über 
sozialraumorientierte Programme sowie über die 
unterschiedlichen Modelle der Kooperation zwi-
schen Ressorts und Akteuren der Stadtteilebene 
gibt. 

Auf dieser Grundlage wird ein Bericht mit Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet.

Projektleitung

Martin Prange, SK 1
T +49 421 361 6205
martin.prange@sk.bremen.de

Dr. Lutz Liffers, V-Büro für Projekt- und Veränderungs-
management, SF 34-15
T +49 421 361 192229
lutz.liffers@finanzen.bremen.de 

5.3

Dezember 2017  
Bericht über das Vorprojekt 
mit Handlungsempfehlungen  
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Oberschulen vor Ort stärken
Kooperative Oberschulentwicklung  

Was soll erreicht werden?  

▪▪ Die Abstimmung und Steu-
erung zwischen Verwaltung 
und Oberschulen ist opti-
miert und findet koopera-
tiv und wirkungsorientiert 
statt.  

▪▪ Oberschulen werden ent-
lastet und können ihre Auf-
gaben besser bewältigen.

Was wird gemacht?

▪▪ Steuerungsprobleme wer-
den analysiert und Lösungs-
vorschläge erarbeitet.

▪▪ Parallele Prozesse werden 
zusammengeführt.

▪▪ Analyse von Prozessen an 
der Schnittstelle ministe-
rieller Steuerung, Schul-
aufsicht und Schulleitung 
werden durchgeführt und 
Prozesse optimiert. 

Oberschulen stärken und entlasten

Die Schulreform 2009 in Bremen hat zwei glei-
chermaßen leistungsfähige Schularten geschaf-
fen, die „auf Augenhöhe“ sind und die auf un-
terschiedlichen Wegen zum Abitur und zu den 
anderen allgemeinbildenden Abschlüssen führen: 
Gymnasien und Oberschulen.

Während der Aufbauphase der Oberschulen 
mussten im laufenden Betrieb die Leitungsstruk-
turen, pädagogische Arbeitsinstrumente und 
Inhalte sowie ein Selbstverständnis für die neue 
Schulart Oberschule entwickelt werden. 

Neun Jahre nach Beginn der Schulreform werden 
in einem kooperativen Verfahren Steuerungs-
probleme und Aufgabenbeschreibungen kritisch 
überprüft und optimiert.

Dazu arbeiten Mitarbeiter/innen der minis
teriellen Steuerung, der Schulaufsicht, des Lan-
desinstituts für Schule sowie Oberschulleitungen 
und Didaktische Leitungen eng zusammen. Auf 
diese Weise werden Erfahrungen und Lösungs-
modelle der Schulen sowie der Schulverwaltung 
abgeglichen, Schnittstellen optimiert und moder-
ne Steuerungsmechanismen erarbeitet. 

Kurzprofil
Start März 2017 Ende Februar 2018 Dienststelle Die Senatorin für Kinder und Bildung  Verantwortlich 
Michael Huesmann, Abteilungsleiter Bildung Ressortprojekt SKB Steuerung Steuergruppe, Lars Nelson 
(Federführung, SKB), Dr. Veit Sorge (SKB), Karsten Thiele (SKB), Dr. Thomas Bethge (SKB), Anja Krüger 
(LIS), Anke Braunschweiger, Jürgen Koopmann, Sönke Wittenberg, Silke Reinders (Vertreter/innen der 
Oberschulen) Ergebnissicherung Abschlusskonferenz, Bericht an den Senat 

Schulen müssen auf ihre konkrete Umgebung  
reagieren 

Besondere Herausforderung sind die jeweils so-
zialraumspezifischen Rahmenbedingungen, für 
die Schulen konkrete Antworten finden müssen. 
Steuerung erfolgt deshalb immer in einem Span-
nungsfeld von hoher Eigenverantwortung der 
Schulen und ministeriellen Vorgaben, die Schulen 
durch Regelungsklarheit entlasten und konti-
nuierliche Qualitätsentwicklung gewährleisten 
sollen.

Projektleitung

Lars Nelson, SKB 21 
T +49 421 361 6407 
lars.nelson@bildung.bremen.de

Dr. Lutz Liffers, V-Büro für Projekt- und Veränderungs-
management, SF 34-15 
T +49 421 361 12299 
lutz.liffers@finanzen.bremen.de

Februar 2016 Roundtablegespräch 

März 2017 Senatsbeschluss
zur Umsetzung des Projektes

Dezember 2016 Workshop zur 
Identifizierung der Handlungs-
felder   

März - November 2017 Arbeit 
in vier thematischen Arbeits-
gruppen

Februar 2018 Ergebnissicherung und 
Transfer in die Umsetzung 

Dezember 2017 Workshop zur Bilanzierung und zur 
Entwicklung der Umsetzungsstrategie

5.4
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Was soll erreicht werden?

▪▪ Bürger/innen erhalten vor 
Ort qualifizierte Informa-
tionen zu allen Dienstleis-
tungen der bremischen 
Verwaltung.

▪▪ Zugangsbarrieren zu 
Dienstleistungsangeboten 
des Bürgerservice werden 
abgebaut.

▪▪ Die Sachbearbeiter/innen 
in den Ämtern und Dienst-
stellen werden entlastet.

Was wird gemacht?

▪▪ Ein Dienstleistungsportfo-
lio mit den für den Stadtteil 
relevanten Dienststellen 
wird erarbeitet.

▪▪ Der Pilot BürgerInforma-
tionService wird in der 
Stadtbibliothek West (Bre-
men-Gröpelingen) aufge-
baut.

▪▪ Nach einer Erprobungspha-
se wird über Verstetigung 
und Ausweitung entschie-
den.

Barrieren überwinden

Die öffentliche Verwaltung steht im Bereich des 
Bürgerservice vor Herausforderungen:

▪▪ Die Anforderungen und Erwartungen der Bür-
ger/innen an die öffentlichen Verwaltung verän-
dern sich, weil die Gesellschaft vielfältiger wird 
und die Nachfrage nach orts- und zeitunabhän-
gigen Angeboten steigt;

▪▪ Die Situation in Ämtern und Dienststellen ist 
geprägt von viel Publikumsverkehr mit Arbeits-
spitzen, die wenig planbar sind. Dies führt in 
den Ämtern zu langen Wartezeiten und großer 
Belastung bei den Beschäftigten;

▪▪ Öffnungszeiten bewegen sich im Spannungsfeld 
zwischen den Bedürfnissen der Bürger/innen 
und den Beschäftigten.

Neue Angebote entwickeln

Trotz zunehmender Digitalisierung suchen viele 
Bürger/innen nach wie vor den direkten Kon-

Bürgerservice vor Ort
BürgerInformationsService in der Stadtbibliothek West (Pilotprojekt)

takt, um ihre Anliegen zu besprechen oder sich 
beraten zu lassen. Stark frequentierte Orte wie 
beispielsweise öffentliche Bibliotheken, können 
Orte sein, an denen Bürger/innen einerseits Kon-
takte und Begegnungen erleben und andererseits 
alle wichtigen Informationen über kommunale 
Serviceleistungen erhalten können. Ein solcher 
Vor-Ort-Service ist geeignet, soziale Barrieren zu 
überwinden und ein positives Bild der Service-
qualität der öffentlichen Verwaltung zu schaffen. 

Informationen aus einer Hand und direkt vor Ort

Als Pilot wird ein BürgerInformationsService  in 
der Stadtbibliothek West aufgebaut. Die Biblio
thek eignet sich als Rahmen für den Vor-Ort-
Service besonders, da sie als ein öffentlicher, 
geschützter Ort der Begegnung wahrgenommen 
wird, in dem ein freier und gleicher Zugang zu In-
formationen besteht und der sich anderen Kultu
ren und deren Gewohnheiten öffnet. 

Projektleitung

Ulrike Bendrat, SF S-3 
T +49 421 361 96027
ulrike.bendrat@finanzen.bremen.de 

November 2016 Initiierung des Projektes 

bis Februar 2017  
Voruntersuchung

Dezember 2016 Auftaktgespräch 
mit Stadtbibliothek  

November 2018 
Umsetzungskonzept

April 2017  
Vorlage Grobkonzept

Juni 2017  
Informationsveranstaltungen 
im Stadtteil
Abschluss Kooperations- 
vereinbarung mit 
Stadtbibliothek

August 2017  
Start Aufbauphase

Kurzprofil
Start Dezember 2016 Ende Dezember 2018 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich  
Dr. Anke Saebetzki, Abteilungsleitung Personal- und Organisationsmanagement Querschnittsprojekt  
SF und Ressorts Steuerung keine explizite Steuerungsinstanz Ergebnissicherung Abschlussbericht, Um-
setzungskonzept

5.5
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5.6Unterstützung vor Ort
Mobiler Service für ältere Menschen im Stadtteil

Identifikation von Unterstützungsbedürftigen

Ältere und/oder unterstützungsbedürftige Mit-
bürger/innen nutzen in der Regel selbstständig 
Unterstützungs- und Hilfsangebote oder werden 
als Pflegebedürftige durch private und staatliche 
Träger betreut. Für Personen, die weder zur einen 
noch zur anderen Gruppe gehören, besteht eine 
erhöhte Gefahr zum Abrutschen in die Pflegebe-
dürftigkeit aufgrund mangelnder Unterstützung. 

Das Projekt rückt diese Menschen in den Fokus. 
Es sollen Wege zur Identifizierung der Betroffe-
nen ermittelt und ein Beitrag zur Feststellung be-
darfsorientierter Dienstleistungsangebote geleis-
tet werden. Das Referat für Ältere Menschen im 
Sozialressort berät und unterstützt das Vorhaben 
bei fachlichen Fragen. 

Machbarkeitsstudie in den Stadtteilen 

Im Rahmen des Vorhabens führt das Institut für 
Informationsmanagement Bremen (ifib) im Auf-
trag der Deutschen Post AG eine Machbarkeits- 

Kurzprofil
Start Januar 2017 Ende Dezember 2017 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich  
Henning Lühr, Staatsrat Querschnittsprojekt SF und Ressorts Steuerung Projektgruppe, Henning Lühr 
(SF), Niels Winkler (SF), Sabine G. Nowack (SJFIS), Prof. Dr. Herbert Kubicek (ifib), Stefan Schmidt (Deut-
sche Post AG) Ergebnissicherung Umsetzungsempfehlung, Abschlussbericht

Was soll erreicht werden?

▪▪ Die Bedarfslagen für Unter-
stützungsangebote werden 
erhoben. Dabei werden 
auch die Wege zur Identifi-
zierung von Personen, die 
bisher nicht im amtlichen 
Betreuungsspektrum zu 
finden sind, ermittelt.

▪▪ Es wird geprüft, welche Rol-
le die Briefzusteller/innen 
bei der Unterstützung und 
Betreuung sowie als Mittler 
/innen zu den Institutionen 
einnehmen können.

▪▪ Für die Thematik soll auf 
lokaler und bundesweiter 
Ebene sensibilisiert wer-
den.

▪▪ Es werden Vorschlägen zur 
Durchführung eines Pilot-
betriebes erarbeitet.

Was wird gemacht?

▪▪ Eine Machbarkeits- und 
Marktstudie durch das ifib 
wird durchgeführt.

▪▪ Ein Unterstützungsnetz-
werk aus Politik und Wirt-
schaft wird aufgebaut.

und Marktstudie durch, die u.a. klärt, welche Rol-
le die Briefzusteller/innen als ortskundiger und 
vertrauenswürdiger Akteur übernehmen könnte. 

Das ifib führt dabei Gespräche mit den Dienst-
leistungs-und Sozialzentren in den ausgewählten 
Stadtteilen, um ein differenziertes Bild über die 
Dienstleistungs- und Unterstützungsbedarfe der 
älteren und unterstützungsbedürftigen Men-
schen zu erhalten. Im Anschluss daran werden 
Fokusgruppeninterviews mit den Betroffenen 
geführt. Des Weiteren ist eine schriftliche Haus-
haltsbefragung geplant, um ein aussagekräftiges 
Gesamtbild über die Bedarfe zu erhalten. 

Die Studie hat zum Ziel, eine Einschätzung zum 
Umgang mit den oben genannten Menschen in 
den Stadtteilen zu liefern, sowie Vorschläge für 
einen skalierbaren Pilotbetrieb zu machen. 

Projektkoordinator

Niels Winkler, SF 34-1
T +49 421 361 2708  
niels.winkler@finanzen.bremen.de

Januar 2017 Projektauftakt 

April 2017 Beginn der Machbar-
keits- und Marktstudie 

September 2017 Abschluss der 
Studie

Oktober/November 2017 
Bewertung und Analyse der 
Studienergebnisse

Dezember 2017 Entscheidung 
zum Übergang in ein weiter-
führendes Projekt
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Weiterer Ausbau der internen Dienstleistungs-
strukturen

Gebündelte, ressortübergreifende Dienstleistungs
strukturen sind ein wichtiges Element der Ver-
waltungsmodernisierung der Freien Hansestadt. 
Die strategischen Ziele sind dabei die Bündelung 
von Fachwissen, die Transparenz der Kosten, die 
Standardisierung von Prozessen, die Nutzung von 
Größenvorteilen und die Professionalisierung der 
Aufgabenerfüllung. Übergeordnet steht die Erhö-
hung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leis-
tungsbereitstellung im Fokus. Dabei werden die 
operativen Prozesse bei gemeinsamen Dienstleis-
tern gebündelt. Die Verwaltung bleibt dezentral.

Die Bündelung von internen Dienstleistungen 
ist in vielen Bereichen bereits weit fortgeschrit-
ten. Mit dem Eigenbetrieb „Performa Nord“ und 
den Anstalten öffentlichen Rechts „Immobili-
en Bremen“ und „Dataport“ bieten drei interne 
Dienstleister der öffentlichen Verwaltung und 
den öffentlichen Gesellschaften standardisierte 
Unterstützungsleistungen an. Gleichzeitig sollen 
Strategien entwickelt werden, um den Bekannt-
heitsgrad und die Akzeptanz der internen Dienst-
leistungen und ihrer Anbieter zu erhöhen und 
den Nutzungsgrad innerhalb der bremischen Ver-
waltung weiter zu steigern. 

Die transparente Darstellung und das Aufzeigen 
der positiven Effekte für die gesamte bremische 
Verwaltung (z. B. Schaffung freier Ressourcen für 
Fachaufgaben und verbesserte Preiseffekte durch 
gebündelte Aufgabenerledigung) sollen als eigen-
ständige Aufgabe im Entwicklungsfeld verstanden 
werden.

Koordination

Dr. Anke Saebetzki 
Die Senatorin für Finanzen 
Abteilungsleiterin Personal- 
und Verwaltungsmanage-
ment

Die Aufgabe

Ziel ist die Schaffung und Er-
weiterung von gemeinsamen 
Strukturen (shared) für inter-
ne Verwaltungsdienstleistun-
gen (services).

Der Ausbau von ressortüber-
greifenden Bündelungspoten-
zialen bei sog. Stützprozessen 
soll weiter vorangetrieben 
werden.  

Die bremischen Dienststellen 
werden dadurch entlastet, 
um zusätzliche Kapazitäten 
für die Erledigung der Fach-
aufgaben zu schaffen. 

ressortübergreifende interne Dienstleistungen ausbauen
Entwicklungsfeld 6: Optimierung der Organisation

Standardisierung von Organisationsaufgaben

Ein weiteres Ziel ist die Standardisierung von Orga-
nisationsaufgaben verbunden mit einer Professi-
onalisierung der Aufgabenerfüllung. Dabei sollen 
u.a. standardisierte Vorgaben für die Umsetzung 
von verwaltungsinternen ressortübergreifen-
den Regelwerken sowie Beispiele für dezentrale 
Dienstanweisungen und Handlungsleitfäden er-
arbeitet werden. Die bisherige Praxis der indivi-
duellen Eigenlösungen, z. B. bei Formularen und 
Controllingbögen, soll durch die Bereitstellung ein-
heitlicher Vorlagen abgelöst werden.

Entlastung der Dienststellen

Die Entlastung der Dienststellen ist das überge-
ordnete Ziel des Entwicklungsfeldes. Dieses Ziel 
soll erreicht werden durch

▪▪ eine Stärkung der Dienstleister und eine Steige-
rung der Angebote vor allem durch den Ausbau 
des Personalservices bei Performa Nord und der 
Einrichtung eines Einkaufs- und Vergabezentrums 
bei der Immobilien Bremen.

▪▪ die Ausschöpfung der Möglichkeiten zur wirt-
schaftlichen Aufgabenwahrnehmung durch ver-
waltungsinterne Angebote. Damit einher geht 
die Bündelung von komplexen (rechtlichen) Ar-
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ressortübergreifende interne Dienstleistungen ausbauen
Entwicklungsfeld 6: Optimierung der Organisation

Aktuelle Schwerpunktvorhaben

▪▪ Aufbau eines Einkaufs- und Vergabezent-
rums bei Immobilien Bremen

▪▪ Einrichtung von Kompetenzcentern 

▪▪ Informationsportal Interne Dienste

▪▪ Einführung einer ressortübergreifenden 
Personalsachbearbeitung

▪▪ Optimierung des Forderungsmanage-
ments und Einrichtung einer Servicestelle 
Buchhaltung in der Landeshauptkasse 

Was soll erreicht werden?

▪▪ Interne Dienstleistungen sind den Dienst-
stellen bekannt und werden von den 
Dienststellen genutzt.

▪▪ Weitere shared services/interne Dienste 
werden entwickelt und implementiert.  

▪▪ Fachkompetenzen werden weiter 
gebündelt und eine Prozessoptimierung 
unterstützt.

beitsprozessen in ressortübergreifenden Einhei-
ten zu verschiedenen Themengebieten, wie z.B. 
Personalrecht, Beteiligungsrecht oder Projekt-
beratungen. Die Vergabe von dauerhaften oder 
temporären Aufgaben und Beratungen an priva-
ten Unternehmen wird damit reduziert.

▪▪ eine Erhöhung des Bekanntheitsgrads und der 
flächendeckenden Nutzung der internen Dienst-
leistungen durch Informationsveranstaltungen 
und einem verbesserten Zugang zu Informatio-
nen über interne Dienstleistungsangebote. 

▪▪ eine Standardisierung der organisatorischen 
Zusammenarbeit und der Arbeitsprozesse zwi-
schen und innerhalb der Ressorts sowie eine 
Optimierung der Strukturen. 

Das Entwicklungsfeld verfolgt somit nicht nur den 
bisherigen Weg der erfolgreichen Bündelung von 
Dienstleistungen weiter, sondern will auch die 
Standardisierung innerhalb der bremischen Ver-
waltung voranbringen. Gleichzeitig soll die Aufga-
benerledigung professionalisiert und vereinheit-
licht werden. 



66

Kompetenz für Einkauf und Vergabe bündeln
Aufbau eines Einkaufs- und Vergabezentrums bei Immobilien Bremen  

Was soll erreicht werden?

▪▪ Das Einkaufs- und Vergabe
zentrums (EVZ) ist bei IB 
eingerichtet und organisa-
torisch verankert.

▪▪ Die Dienststellen sind im 
Beschaffungswesen weiter 
entlastet.

▪▪ Die Rechtssicherheit bei der 
Ausschreibung und Verga-
be öffentlicher Aufträge ist 
erhöht.

▪▪ Durch eine Professionalisie-
rung der Arbeitsprozesse 
in diesem Bereich werden 
höhere Preisnachlässe er-
zielt.

Was wird gemacht?

▪▪ Das EVZ wird als zentraler 
Dienstleister aufgebaut.

▪▪ Es wird ein Ausschreibungs-
dienst etabliert und sukzes-
sive ausgebaut.

▪▪ Es wird eine Kompetenz-
stelle für sozial verantwort-
liche Beschaffung im EVZ 
eingerichtet.

Steigende Herausforderungen für die Dienststellen

Die vergaberechtlichen Vorgaben sind in den letz-
ten Jahren zunehmend komplexer geworden. Das 
Vorhalten des entsprechenden Fachwissens in 
den einzelnen Dienststellen wird damit einherge-
hend zu einer immer größer werdenden Heraus-
forderung. Zudem steigt das Risiko von Schadens-
ersatzforderungen sowie von Preisnachteilen 
aufgrund eines unzureichenden Wettbewerbs. 
Durch eine Bündelung der Kompetenzen im Be-
reich Einkauf und Vergabe können die Dienststel-
len, auch vor dem Hintergrund eines fortschrei-
tenden Personalabbaus, unterstützt werden. 
Gleichzeitig werden die Prozess- und Kostennach-
teile minimiert, und die Rechtssicherheit wird 
erhöht.

Europäische Vorgaben

Der Handlungsdruck wird verstärkt durch die 
EU-Richtlinie 2014/24, die alle öffentlichen Auf-
traggeber seit dem 18.04.2017 verpflichtet, für 
europaweite Vergabeverfahren die elektronische 
Angebotsabgabe und Angebotsöffnung zu ermög-
lichen. 

Kurzprofil
Start April 2016  Ende Dezember 2017 (Übergang in den Regelbetrieb) Dienststelle Immobilien Bre-
men A.ö.R. Verantwortlich Susanne Kirchmann, Geschäftsführung Immobilien Bremen Ressortprojekt 
SF Steuerung Lenkungsgremium, Susanne Kirchmann (IB), Ingeborg Gansemer (IB), Jens Dennhardt 
(IB), Thorsten Schmidt (SF), Beate Schöne (SF), Stephan Korte (SF) Ergebnissicherung Abschlussbericht

Auf diese Entwicklungen muss die Freie Hanse-
stadt Bremen nicht nur konzeptionell reagieren 
können, sondern auch organisatorisch. 

Ressortübergreifende Unterstützung

Mit dem Ausbau und der Etablierung eines Ein-
kaufs- und Vergabezentrums (EVZ) sollen die 
Stützprozesse für ressortübergreifende Bünde-
lungspotenziale weiter ausgebaut werden. Das 
EVZ stellt somit eine Weiterentwicklung und 
Erweiterung des bestehenden Dienstleistungsan-
gebotes der Immobilien Bremen dar. Es dient der 
Entlastung der Dienststellen durch die Durch-
führung bündelungsfähiger Prozesse und schafft 
Freiräume für die Erledigung der jeweiligen Fach-
aufgaben. Durch die Standardisierung von Pro-
zessen, die Nutzung von Größenvorteilen sowie 
die Professionalisierung der Aufgabenerfüllung 
entstehen zudem Einsparungen bei der Durch-
führung der Verfahren sowie bei der Beschaffung 
selbst. 

Projektleitung

Jens Dennhardt, IB GF-4
T +49 421 361 15875
jens.dennhardt@immobilien.bremen.de

Januar 2017  
Aufbau des 
 Ausschreibungsdienstes 

6.1

August 2017  
Kick off-Veranstaltung 
Ausschreibungsdienst 

Dezember 2017 
Abschluss des  
Organisationsaufbaus

August 2016 
Schaffung der Kompetenz-
stelle sozial verantwortliche 
öffentliche Beschaffung
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Querschnittswissen bündeln
Einrichtung von Kompetenzcentern

Ressortübergreifende Kompetenzen

Vor dem Hintergrund des Senatsbeschlusses zur 
Realisierung von Einsparpotentialen durch die 
Reduktion der Vergabe von externen Gutachter- 
und Beratungsverträgen sollen auch die verwal-
tungsinternen Kompetenzen ausgebaut werden. 
Dazu werden Kompetenzcenter für (EU-)Beihilfe-
recht, Vergaberecht, Beteiligungsrecht und Perso-
nalrecht eingerichtet.

Ziel der Kompetenzcenter ist es eine wirtschaft-
liche Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Ver-
waltung. Die damit einhergehende Reduktion der 
Vergabe externer Beratungsaufträge leistet einen 
Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Darüber 
hinaus soll durch die Bündelung von rechtlichem 
Fachwissen der zunehmenden Komplexität recht-
licher Fragestellung begegnet werden.

(EU-) Beihilferecht und Vergaberecht

Beim Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 
werden zum Themenkomplex (EU-)Beihilferecht 
sowie zu vergaberechtlichen Fragen Kompetenz-
center eingerichtet werden. 

Personalrecht 

Das Kompetenzcenter bei der Senatorin für 
Finanzen zu Personalrecht hat seine Arbeit auf-
genommen. Es werden fachliche Beratungen für 
Dienststellenleitungen und Personalstellen ange-
boten sowie die Prozessvertretung für alle perso-
nalrechtlichen Verfahren übernommen.  

Beteiligungsrecht

Das Kompetenzcenter für Beteiligungsrecht ist 
ebenfalls gestartet. Es werden grundsätzliche 
handels- und gesellschaftsrechtlicher Fragestel-
lungen behandelt. Die Mandatsträgerbetreuung 
wird rechtlich begleitet. Zudem findet eine recht-
liche Beratung zu Satzungsfragen u.ä. statt.

Projektleitungen

Personalrecht
Jens Kahle, P 4-2
T +49 421 361 2521
jens.kahle@performanord.bremen.de

Beteiligungsrecht
Anja Frahn, SF 25-6
T +49 421 361 15531
anja.frahn@finanzen.bremen.de

(EU-)Beihilferecht und Vergaberecht
Sven Wiebe, SWAH Z
T +49 421 361 8620  
sven.wiebe@wah.bremen.de

Was soll erreicht werden?

▪▪ Es ist mehr Rechtssicher-
heit durch zentrale und 
spezialisierte Kompetenz-
center geschaffen.

▪▪ Bestehende Doppelstruk-
turen in den Dienststellen 
sind abgebaut. 

▪▪ Verwaltungsinternes Know-
How und vorhandene Kom-
petenzen werden verstärkt 
genutzt und ausgebaut.

▪▪ Die Vergabe von externen 
Gutachter- und Beratungs-
verträgen ist weiter redu-
ziert.

Was wird gemacht?

▪▪ Die Kompetenzcenter für 
(EU-)Beihilferecht und Ver-
gaberecht sollen bei SWAH 
eingerichtet werden.

▪▪ Die Kompetenzcenter Be-
teiligungsrecht und Per-
sonalrecht bei SF werden 
weiter etabliert.

Kurzprofil
Start Fortführung NdAW-Projekt A13 Ende SF Juni 2017 (Übergang in den Regelbetrieb), SWAH Termi-
nierung für 2018 steht noch aus Dienststellen Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen; Die Sena-
torin für Finanzen Verantwortlich Kompetenzcenter Personalrecht und Beteiligungsrecht (SF): Dr. Anke 
Saebetzki, Abteilungsleiterin Personal- und Verwaltungsmanagement; Kompetenzcenter (EU-)Beihilfe-
recht und Vergaberecht (SWAH): Sven Wiebe, Abteilungsleiter Zentrale Dienste Ressortprojekte SF und 
SWAH Ergebnissicherung Projektberichte

6.2

Februar 2015 Einrichtung 
Kompetenzcenter Personal-
recht (SF)

Mai 2016 Einrichtung Kompetenz-
center Beteiligungsrecht (SF)

Juni 2017 Abschluss der wei-
teren Etablierung der Kom-
petenzcenter bei SF
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Voneinander profitieren
Informationsportal interne Dienste

Verbessertes Informationsangebot

Interne Dienste, also standardisierte Unter-
stützungsleistungen, sind seit vielen Jahren ein 
wesentliches Element einer fortschreitenden 
Optimierung der Verwaltung. Dabei stehen in 
der Regel die etablierten internen Dienstleister, 
wie Immobilien Bremen oder Performa Nord, im 
Fokus. Die Dienststellen der bremischen Verwal-
tung bieten jedoch noch mehr Stützprozesse an, 
die ressortübergreifend genutzt werden können. 
Dabei fehlt es derzeit an einer systematischen 
Aufbereitung und Darstellung des Dienstleis-
tungsangebotes. 

Das Vorhaben setzt an dieser Stelle ein. Neben 
der Definition und systematischen Erhebung von 
internen Diensten, sollen die Informationen für 
die gesamte bremische Verwaltung aufbereitet 
werden. Ziel ist die Schaffung einer Plattform, auf 
der sich die Dienststellen und Beschäftigten über 
das interne Dienstleistungsangebot informieren 
können und Kontakte vermittelt werden. Gleich-

zeitig soll den Dienstleistern die Möglichkeit ge-
boten werden, ihr Angebot zu präsentieren und 
ressortübergreifend nutzbar zu machen. Neben 
den internen Diensten soll auf die Produkte der 
bremischen Betriebe und Werkstätten, wie z.B. 
der Werkstatt Bremen oder der Werkstätten der 
Justizvollzugsanstalt, verwiesen werden.

Bedarfsgerecht Interne Dienste

Die Erhebung der internen Dienste bietet darüber 
hinaus die Möglichkeit zu evaluieren, an welchen 
Stellen sich Angebote überschneiden und Koope-
rationen gestärkt werden können. Gleichzeitig 
wird dadurch eine zielgerichtete und nachfrage-
orientierte Erweiterung des Dienstleistungsange-
botes ermöglicht. Im Rahmen des Vorhabens soll 
deshalb ein Szenario entwickelt werden, das Vor-
schläge für einen weiteren Ausbau der internen 
Dienstleistungsinfrastruktur skizziert.

Projektleitung

Niels Winkler, SF 34-1 
T +49 421 361 2708
niels.winkler@finanzen.bremen.de

Kurzprofil
Start Mai 2016 Ende Dezember 2017 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich Dr. Anke 
Saebetzki, Abteilungsleiterin Personal- und Verwaltungsmanagement Ressortprojekt SF Steuerung  
keine explizite Steuerungsinstanz Ergebnissicherung Abschlussbericht

Was soll erreicht werden?

▪▪ Der Bekanntheitsgrad der 
internen Dienste ist erhöht.

▪▪ Die Nutzung der internen 
Dienste ist gestärkt.

▪▪ Informationen über die 
internen Dienste sowie 
weitergehender Informati-
onen zu den Produkten der 
bremischen Betriebe und 
Werkstätten sind bereitge-
stellt. 

▪▪ Vorschläge für einen Aus-
bau der internen Dienstleis-
tungsinfrastruktur wurden 
erarbeitet.

Was wird gemacht?

▪▪ Die vorhandenen internen 
Dienste der bremischen 
Verwaltung werden flä-
chendeckend erhoben.

▪▪ Eine Informationsportal  
wird entwickelt.

▪▪ Der punktuelle Ausbau wei-
terer interner Dienste wird 
konzipiert.

6.4

Sommer 2016
Projektbeginn

Herbst 2016
Gespräche mit Dienst-
leistern

Frühjahr 2017
Erhebung der Dienst-
leistungsangebote

Sommer 2017
Konzepterstellung

Herbst 2017
Konzeptumsetzung

Winter 2017/18
Überführung in den  
Regelbetrieb
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6.5Gemeinsam Personal verwalten
Einführung einer ressortübergreifenden Personalsachbearbeitung

Personalservice aus einer Hand

Die Personalsachbearbeitung beim Dienstleis-
tungsbetrieb Performa Nord soll ressortübergrei-
fend als Dienstleistung „aus einer Hand“ gebün-
delt und mit der Bezügeabrechnung in einem 
integrierten Personalservice zusammengefasst 
werden. Das bereits bestehende Angebot soll ge-
meinsam mit den Kunden standardisiert und um 
Servicelevel ergänzt werden. 

Der integrierte Personalservice eröffnet dabei 
weitere Konsolidierungspotentiale für das Land 
und die Stadtgemeinde Bremen aufgrund von 
Skaleneffekten und einer Effizienzsteigerung 
durch eine weitgehende Standardisierung der 
Prozesse. Die Prozessstandardisierung führt zu-
dem zu rechtssicheren Arbeitsprozessen, da die 
Kompetenzen zentral professionalisiert werden.

Ressortübergreifendes integriertes Personalwesen 

Die fachliche Entscheidungshoheit bei Perso-
nalfragen verbleibt dabei stets bei den dezentra-
len Akteuren. Die Zuständigkeiten werden durch 
Servicelevelvereinbarungen zwischen den Betei-
ligten genau festgelegt.

Ziel ist es, im Rahmen des Projektes durch Per-
forma Nord bis zum 31.12.2017 die bestehende 
Zusammenarbeit mit einzelnen Ressorts wei-
ter zu etablieren und mit den anderen Ressorts 
in Verhandlungen zu treten, um die sukzessive 
Umsetzung des integrierten Personalservice zu 
realisieren.

Projektleitung

Claus Suhling, Geschäftsführer 
T +49 421 361 2843  
claus.suhling@performanord.bremen.de 

Kurzprofil
Start Fortführung NdAW Projekt A3 Ende Juni 2019 Dienststelle Performa Nord Verantwortlich Claus 
Suhling, Geschäftsführer Ressortprojekt SF Steuerung Lenkungsgruppe, Dr. Anke Saebetzki (Vorsitz, 
SF), Joachim Kahnert (SF), Jens-Thorsten Sommer (SF), Thorsten Schmidt (SF), Claus Suhling (Performa 
Nord) Ergebnissicherung anlassbezogene Berichte

Was soll erreicht werden?

▪▪ Ein optimierter, gebündel-
ter und standardisierter 
Personalservice ist einge-
richtet.

▪▪ Die Wirtschaftlichkeit ist 
erhöht.

▪▪ Die Dienstleistung ist 
flächendeckend ausge
weitet.

▪▪ Durch ein erhöhtes Auf-
tragsvolumen ergeben sich 
günstigere Konditionen für 
die Kundinnen und Kunden.

▪▪ Es gibt mehr Rechtssicher-
heit bei der Personalsach-
bearbeitung. 

Was wird gemacht?

▪▪ Die Personalsachbearbei-
tung innerhalb der Freien 
Hansestadt Bremen wird 
gebündelt.

▪▪ Die Personalsachbear-
beitung wird mit der 
bestehenden Bezügeab-
rechnung zusammenge-
fasst. 

▪▪ Das Angebot wird kun-
denspezifisch standardi-
siert.  

Juni 2016
Überführung aus 
NdAW-Projekt A3

Juni 2019  
Abschluss des Bün-
delungsprozesses

April 2017   
Erweiterung des 
Angebotes um 
das Bewerbungs
management
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6.7Gute Organisation - weniger Außenstände 
Optimierung des Forderungsmanagements und Einrichtung einer  
Servicestelle Buchhaltung in der Landeshauptkasse

Finanzielle Schäden verhindern

Die hohen finanziellen Außenstände der Freien 
Hansestadt Bremen (FHB) führen zu monetären 
Schäden durch Zins- und Forderungsausfälle. Sie 
schwächen die Handlungsfähigkeit des Landes in 
finanzieller Sicht. Es bedarf daher einer struktu-
rellen Neuausrichtung der Zuständigkeiten und 
Verfahrensabläufe im Bereich des Forderungsma-
nagements. Dies schließt das derzeit im Einsatz 
befindliche veraltete SAP-System der FHB mit ein.  

Forderungsmanagement optimieren

Ziel ist der Abbau der Einnahme-Außenstände 
durch den Aufbau und Verstetigung eines zent-
ralen Forderungsmanagements mit professiona-
lisierten Abläufen sowie die Reorganisation des 
Kassenwesens zur konsequenten und systema-
tischen Ausschöpfung der Einnahmepotenziale. 
Das Projekt umfasst u.a. folgende Schwerpunkte:

▪▪ Abarbeitung des Altforderungsbestandes, 

▪▪ Einrichtung einer „Servicestelle Buchhaltung“ 
mit zentraler Stammdatenerfassung (SAP),

▪▪ Erarbeitung der Prozessabläufe für eine Zentrali-
sierung der SAP-Buchungsabläufe.

Was soll erreicht werden?

▪▪ Durch ein optimiertes 
Forderungsmanagement 
werden Einnahmen der 
Freien Hansestadt Bremen 
generiert und die finanziel-
len Schäden, die durch For-
derungsausfälle entstehen, 
verringert. 

Was wird gemacht?

▪▪ Der Altforderungsbestand 
wird erhoben, evaluiert 
und kontinuierlich abge-
baut. 

▪▪ Die Abläufe und Struktu-
ren im Forderungsmanage-
ment werden überprüft 
und optimiert. 

▪▪ Eine zentrale „Servicestelle 
Buchhaltung“ wird einge-
richtet.

Folgende Zwischenziele wurden realisiert:

▪▪ Prozessoptimierung in der zentralen Vollstre-
ckungsstelle (LHK), Zusammenführung der Voll-
streckungs- und Kassentätigkeiten des Finanz-
amtes Bremen-Nord und der Gerichtskasse 
einschließlich der Vereinheitlichung einer Voll-
streckungssoftware,

▪▪ Durchführung einer umfangreichen Bestands-
aufnahme in den Ressorts und Erarbeitung von 
Optimierungsvorschlägen.

Projektleitung

Forderungsmanagement
Joachim Zimmermann, SF IR 
T +49 421 361 15505
joachim.zimmermann@finanzen.bremen.de 

Dr. Julia Figura, SF 10 
T +49 421 361 10976
julia.becker@finanzen.bremen.de  

Servicestelle Buchhaltung
Claudia Ehlers, LHK XI 
T +49 421 361 4421  
claudia.ehlers@lhk.bremen.de

Kurzprofil
Start November 2016 Ende Dezember 2018 Dienststelle Die Senatorin für Finanzen Verantwortlich 
Henning Lühr, Staatsrat Querschnittsprojekt SF und Ressorts Steuerung Lenkungsausschuss, Henning 
Lühr (SF), Dietmar Strehl (SF), Dr. Dirk Schwieger (SF), Jan Fries (SJFIS), N.N. (Servicestelle Buchhaltung) 
Ergebnissicherung Abschlussbericht

September 2014 Senatsbeschluss 
zur Optimierung des Forderungs-
managements

März 2015  
Senatsbefassung

Oktober 2016  
Zwischenevaluierung

November 2016  
Senatsbefassung 

Dezember 2016 Einsatz einer  
Task Force Forderungsmanagement

Februar 2017 Projektstart  
„Servicestelle Buchhaltung“

bis Dezember 2017  
Analyse der Prozessabläufe

Dezember 2018 Einführung 
der Servicestelle
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Länderübergreifende Kooperation

Eine Zusammenarbeit verschiedener Bundes-
länder ist zentrales Element, um die Qualität der 
Verwaltungsleistungen zu erhöhen und die Kosten 
möglichst niedrig zu halten. 

Es kann zwischen vier verschiedenen Handlungs-
feldern unterschieden werden: 

▪▪ Behörden- und Verwaltungskooperationen: 
Diese Form der Zusammenarbeit erfolgt ohne 
formalen Zusammenschluss, daher stehen Be-
hörden- und Verwaltungskooperationen in der 
Regel geringe politische und administrative Hür-
den entgegen.

▪▪ Schaffung gemeinsamer Einrichtungen durch 
Staatsverträge: Bei der Schaffung gemeinsamer 
Einrichtungen werden öffentliche Aufgaben in 

Über den Tellerand hinaus
Entwicklungsfeld Länderübergreifende Kooperation

Koordination

Martin Prange 
Senatskanzlei Bremen 
Leiter der Staatsabteilung

Die Aufgabe

Länderübergreifende Koop
erationen tragen wesent-
lich zu einer modernen und 
zukunftsfähigen öffentlichen 
Verwaltung bei. 

Ziel einer verstärkten länder
übergreifenden Zusammen-
arbeit ist es, die Qualität 
der Aufgabenerledigung 
zu erhöhen und die Kosten 
aufgrund von Synergieeffek-
ten zu senken. Die Schaffung 
verbesserter Angebote für 
die Bürgerinnen und Bürger 
sowie eine erhöhte Wett-
bewerbsfähigkeit Bremens 
stehen ebenfalls im Vorder-
grund.

Im Rahmen dieses Entwick-
lungsfeldes werden neue 
Kooperationsmöglichkeiten 
geprüft sowie bestehende 
Kooperationen evaluiert.  

einer Einrichtung gemeinsam mit anderen Län-
dern wahrgenommen. 

▪▪ Regelhafte Prüfung einer gemeinsamen Aufga-
benwahrnehmung beim Aufbau neuer Landes-
aufgaben: Bei dem Aufbau neuer Landesaufga-
ben ist es sinnvoll regelhaft zu prüfen, ob diese 
gemeinsam mit einzelnen Ländern, im Kontext 
der norddeutschen Länder oder gar im Bundes-
verband mit allen 16 Ländern wahrgenommen 
werden können. 

▪▪ Zusammenarbeit mit Kommunen und Land-
kreisen: Auf der kommunalen Ebene kann mit 
Kommunen und Landkreisen im Rahmen von 
Kommunalverbünden oder Metropolregionen 
kooperiert werden. Hier strebt Bremen eine 
intensivere Kooperation im Rahmen des Kom-
munalverbund Niedersachsen/Bremen und der 
Metropolregion Bremen/Oldenburg im Nord-
westen an.



73

Über den Tellerand hinaus
Entwicklungsfeld Länderübergreifende Kooperation

Aktuelle Schwerpunktvorhaben

▪▪ Effiziente Nutzung der Landes-Geoinforma-
tionen durch den Ausbau der länderüber-
greifenden Zusammenarbeit

▪▪ Stärkung der Kooperation zwischen Bremen 
und Niedersachsen

Was soll erreicht werden?

▪▪ Durch die Zusammenarbeit mit anderen 
Bundesländern und Länderverbünden wer-
den Synergieeffekte erzielt und Verwal-
tungshandeln qualitativ verbessert.

▪▪ Die Zusammenarbeit mit dem Land Nieder-
sachsen sowie in der Region ist ausgebaut.

An gute Erfahrungen anknüpfen

Die Freie Hansestadt Bremen arbeitet bereits 
erfolgreich mit anderen Bundesländern, Kommu-
nen und in der Region zusammen. Ein Schwer-
punkt sind IT-Dienstleistungen und Digitalisie-
rung: Die Projekte 3.2 (e-Rechnung) und 3.3 
(e-justice) werden beispielsweise in Länderver-
bünden umgesetzt. Bekannte weitere Beispiele 
sind zudem der Dataport-Länderverbund, durch 
welchen zentrale IT-Dienstleistungen bereitge-
stellt werden sowie die Koordinierungsstelle für 
IT-Standards (KoSIT). Die KoSIT ist in Bremen an-
gesiedelt und hat die Aufgabe, die Entwicklung 
und den Betrieb von IT-Standards für den Daten-
austausch in der öffentlichen Verwaltung bundes-
weit zu koordinieren. 

Neben den Vorhaben im Bereich der Digitalisie-
rung gilt es jedoch, die Verwaltungskooperatio-
nen mit anderen Bundesländern – hier vor allem 
im Nordverbund – auch in anderen Fachgebieten 
zu stärken. 

Im Rahmen der gemeinsamen Kabinettsitzung 
zwischen Niedersachsen und Bremen haben sich 
die beiden Landesregierungen am 06. September 
2016 daher über eine Prozessvereinbarung zur 
Intensivierung der Kooperation verständigt. 

Im Bereich der Landesvermessung / GeoInforma-
tion gibt es bereits eine Reihe von Handlungsan-
sätzen, die zukünftig ausgebaut werden sollen.
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Geodaten in der Verwaltung 

80% aller Verwaltungsentscheidungen haben ei-
nen Raumbezug. Um diese raumbezogenen Daten 
zu erheben, zu verwalten, zu bearbeiten und zu 
präsentieren, werden in der bremischen Verwal-
tung unterschiedliche GIS-Systeme eingesetzt. 
Ziel ist es, die Nutzung dieser Systeme effizienter 
zu gestalten. Hierfür leisten länderübergreifende 
Kooperationen wertvolle Beiträge. 

Länderübergreifende Kooperation 

Auf dem Gebiet der Landesvermessung arbeitet 
Bremen bereits seit vielen Jahren mit anderen 
Bundesländern zusammen. Das Landesamt für 
Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen (LGLN) nimmt auf Basis zweier Verwal-
tungsvereinbarungen aus den Jahren 1998 und 
2010 bereits Aufgaben für Bremen wahr. Die 
Rahmenvereinbarung von 1998 aktualisiert dabei 
eine fachliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Landesvermessung aus dem 
Jahr 1950. 

Was soll erreicht werden?

▪▪ Die Landesvermessung ist 
länderübergreifend verbes-
sert.

▪▪ Kartenwerke sind länder-
übergreifend angepasst und 
standardisiert.

Was wird gemacht?

▪▪ Die bestehende Zusam-
menarbeit mit anderen 
Bundesländern im Bereich 
der Landesvermessung wird 
ausgeweitet.

▪▪ Die IT-Kooperation im Da-
taport-Verbund ist gestärkt.

Landesvermessung grenzüberschreitend
Effiziente Nutzung der Landes-Geoinformationen durch den Ausbau 
der länderübergreifenden Zusammenarbeit 

Zusammenarbeit stärken

Die derzeitige Zusammenarbeit Bremens und 
Niedersachsens erfolgt auf den Gebieten des 
geodätischen Raumbezugs und der Geotopogra-
fie. Die Zusammenarbeit soll auf die Gebiete des 
Liegenschaftskatasters, der Bereitstellung von 
Geodaten, der Grundstückswertermittlung und 
der Aus- und Fortbildung ausgeweitet werden. 
Dafür wurde eine Rahmenvereinbarung über die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des amtlichen 
Vermessungs- und Geoinformationswesens ge-
schlossen, die im Rahmen der gemeinsamen Sit-
zung der Niedersächsischen Landesregierung und 
des Senats der Freien Hansestadt Bremen am 
06.09.2016 verabschiedet wurde. 

Am 09.01.2017 ist eine Verwaltungsvereinbarung 
zwischen den Dataport-Trägerländern Hamburg, 
Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Bremen 
über eine Kooperation im IT-Betrieb von Geover-
fahren in Kraft getreten. Vor dem Hintergrund 
vergleichbarer Fachaufgaben sollen durch die 
Entwicklung und Einführung gemeinsamer IT-Lö-
sungen auch hier Synergien nutzbar gemacht 
werden.

Projektleitung

Ulrich Gellhaus
AL Geoinformation Bremen
T +49 421 361 4646 
ulrich.gellhaus@geo.bremen.de 

Kurzprofil
Start Januar 2016 Ende laufend Dienststelle GeoInformation Bremen Verantwortlich Ulrich Gellhaus, 
Leiter GeoInformation Bremen Ressortprojekt SUBV Steuerung keine explizite Steuerungsinstanz, Be-
richt über ITA Ergebnissicherung Berichte

7.1

Januar 2016 
Abschluss  
Vertrag Esri ELA

Januar 2018 
Freischaltung 
gemeinsames 
Portal Boden-
richtwerte

September 2016 
Abschluss der 
Rahmenverein-
barung

Januar 2017 
Verwaltungsvereinba-
rung zwischen Dataport-
Trägerländern zum IT-Be-
trieb bei Geoverfahren



75

Gute Erfahrungen

Bremen und Niedersachsen arbeiten seit vielen 
Jahren in unterschiedlichen Bereichen erfolgreich 
zusammen. Die Kabinette beider Länder haben 
am 06.09.2016 in ihrer gemeinsamen Kabinetts-
sitzung beschlossen, ihre Zusammenarbeit weiter 
zu vertiefen und auszubauen. 

In einer Prozessvereinbarung ist die konkrete Um-
setzung in 4 Handlungsfeldern geregelt:

▪▪ Kooperationen ohne formalen Zusammen-
schluss (auf Landesebene)

▪▪ Aufgabenwahrnehmung in gemeinsamen Ein-
richtungen (auf Landesebene)

▪▪ Regelhafte Prüfung einer gemeinsamen Aufga-
benwahrnehmung beim Aufbau neuer Landes-
aufgaben

▪▪ Zusammenarbeit mit Kommunen und Landkrei-
sen im Rahmen des Kommunalverbunds Nieder-
sachsen/Bremen e.V. und der Metropolregion 
Bremen-Oldenburg im Nordwesten e.V.

Gemeinsam besser werden
Stärkung der Kooperation zwischen Bremen und Niedersachsen

Was soll erreicht werden?

▪▪ Es werden Kosteneinspa-
rungen durch Synergieef-
fekte erreicht.

▪▪ Die Qualität des Verwal-
tungshandelns wird er-
höht. 

▪▪ Die Angebote für Bürgerin-
nen, Bürger und Unterneh-
men werden verbessert.

▪▪ Die Wettbewerbsfähig-
keit beider Länder wird 
gestärkt.

Was wird gemacht?

▪▪ Eine gemeinsame Be-
standsaufnahme wird 
durchgeführt. 

▪▪ Darauf aufbauend werden 
Maßnahmen zur  Intensi-
vierung und zum Ausbau 
der Kooperationen zwi-
schen Bremen und Nieder-
sachsen sondiert. 

Kooperationen ausbauen

Ausgehend von einer Bestandsaufnahme sollen 
vorhandene Kooperationen gestärkt und neue 
Bereiche der Zusammenarbeit sondiert werden. 
Ziel ist es, konkrete Maßnahmen zur Vertiefung 
der Kooperationen zu entwickeln. 

Zur Umsetzung des Prozesses haben die Nieder-
sächsische Staatskanzlei und die Senatskanzlei 
Bremen die Bildung einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe unter themenbezogenem Einbezug der 
jeweiligen Fachressorts vereinbart.

Projektleitung

Insa Sommer, SK 12
T + 49 421 361 6737
insa.sommer@sk.bremen.de 

Kurzprofil
Start September 2016 Ende September 2019 Dienststelle Senatskanzlei Verantwortlich  
Dr. Olaf Joachim, Staatsrat Querschnittsprojekt SK und Ressorts Steuerung i.R. Staatsräte-Lenkungs-
gruppe ZOV Ergebnissicherung Berichterstattung zur nächsten gemeinsamen Kabinettssitzung

November 2017  
Sicherung der  
Zwischenergebnisse 
Zwischenbericht

September 2016 
Prozessvereinbarung zwischen 
Niedersachsen und Bremen

Januar - Juni 2017  
gemeinsame Bestands-
aufnahme

2017 
Sitzungen der länderüber-
greifenden Arbeitsgruppe, 
Verabredung konkreter 
Vorhaben

2019 
Abschlussbericht an die 
gemeinsame 
Kabinettssitzung

7.2
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Vorhaben Senatsbefassung Status

1 Entwicklungsfeld Integrierte Gesamtsteuerung und öffentliche Unternehmen

1.1 Entwicklung einer Gesamtstrategie „Wachsende 
Städte – Wachsendes Land“

29.09.2015 
97/19 „Aufstellung der Haushalte 2016 und 2017 sowie der Pla-
nung 2018 bis 2020  - Eckwertebeschluss 2016/2017“

13.06.2017 
o. Nr. (Tischvorlage) „Kommission “Zukunft Bremen”: Erarbei-
tung eines Rahmens der mittelfristigen Strukturentwicklung des 
Landes Bremen“

in Umsetzung im 
Rahmen der Kom-
mission „Zukunft 
Bremen“

1.2 Einführung der elektronischen Haushaltsdarstellung 
und -analytik (e-Haushalt)

21.04.2015  
2111/18 „Elektronische Haushaltsdarstellung und Haushaltsana-
lytik (E-Haushalt)“

25.10.2016 
854/19 „Projekt eHaushalt / Leistungsbeschreibung“

in Umsetzung

1.3 Aufnahme der öffentlichen Unternehmen, Eigenge-
sellschaften, -betriebe und Sondervermögen in den 
Produktgruppenhaushalt

08.03.2016 
414/19 „Aufstellung der Haushalte 2016 und 2017 Revisionser-
gebnis (Ressourcen)“

19.04.2016 
511/19  „Haushaltsaufstellung 2016/2017 hier: Beratungsergeb-
nisse der Fachdeputationen/Fachausschüsse sowie Restanten“ 

abgeschlossen

1.4 Wirkungs- und prozessorientierte Steuerung in Vorbereitung

1.5 Einführung einer einheitlichen Bilanzrichtlinie für 
öffentliche Unternehmen

in Umsetzung

1.6 Überarbeitung des Handbuchs Beteiligungsmanage-
ment

16.01.2007  
020/07 „Weiterentwicklung des Beteiligungsmanagements des 
Senates, Neuauflage des Handbuches Beteiligungsmanagement 
der Freien Hansestadt Bremen und Einführung des Public Corpo-
rate Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen“

13.06.2017 
1334/19 „Überarbeitung des Public Corporate Governance Ko-
dex der Freien Hansestadt Bremen (PCGK-FHB)“

in Umsetzung

1.7 Reorganisation der Bremer Toto und Lotto GmbH 25.04.2017 
1232/19 „Bericht der Freien Hansestadt Bremen zur Umsetzung 
des Sanierungsprogramms 2012 / 2016“

ausgesetzt

2 Entwicklungsfeld Personalpolitik und Arbeit 4.0

2.1 Ausbau dualer Studiengänge Einführung Studi-
engang „Soziale 
Arbeit“ abge-
schlossen

2.2 Einrichtung einer ressortübergreifenden betriebli-
chen Sozialberatung

01.11.2016  
884/19 „Umsetzung Programm „Zukunftsorientierte Verwal-
tung“ (ZOV), Von der Konsolidierung zur Gestaltung einer vielfäl-
tigen und digitalen Arbeitswelt – Personal 2025“

16.05.2017 
1281/19 „Einrichtung einer ressortübergreifenden betrieblichen 
Sozialberatung“

in Umsetzung

2.3 Entwicklung einer Arbeitgebermarke  
 

Fortführung als Karriereportal der Freien Hanse-
stadt Bremen

im Personalkon-
zept 2025 inte-
griert

in Vorbereitung

2.4 Umsetzung der Bremer Erklärung zu fairen Beschäf-
tigungsbedingungen

in Umsetzung

Überblick  Vorhaben Senatsbefassungen Status 
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Vorhaben Senatsbefassung Status

2.5 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf

im Personalkon-
zept 2025 inte-
griert

2.6 Aufbau einer Einheit zur mobilen Unterstützung 
(EmU) 

01.11.2016  
884/19 „Umsetzung Programm „Zukunftsorientierte Verwal-
tung“ (ZOV)“ Von der Konsolidierung zur Gestaltung einer viel-
fältigen und digitalen Arbeitswelt – Personal 2025“

16.05.2017 
1279/19 „Einheit zur mobilen Unterstützung (EmU)“

in Umsetzung

2.7 Einführung von Unterstützungskonferenzen Fehlzei-
ten (UKF)

01.11.2016 
884/19 „Umsetzung Programm „Zukunftsorientierte Verwal-
tung“ (ZOV)“ Von der Konsolidierung zur Gestaltung einer viel-
fältigen und digitalen Arbeitswelt – Personal 2025“) 

16.05.2017 
1280/19 „Einführung von Unterstützungskonferenzen Fehlzei-
ten – UKF“

in Umsetzung

3 Entwicklungsfeld Digitale Verwaltung

3.1 Aufbau der Kompetenzstelle für IT-Steuerung und 
IT-Administration

08.11.2016 
919/19 „Umsetzung Programm Zukunftsorientierte Verwaltung 
(ZOV) Verwaltung 4.0 – eine E-Government- und Digitalisie-
rungsstrategie für die Freie Hansestadt Bremen – Konzept zur 
Umsetzung“

in Umsetzung

3.2 Einführung der elektronischen Rechnung (e-Rech-
nung)

03.03.2015  
o. Nr. (Tischvorlage) „Programm „Neuordnung der Aufgaben-
wahrnehmung“ – Zwischenbericht“

10.09.2015 
o. Nr. (Umlaufverfahren) „Projekt E-Rechnung“

in Umsetzung

3.3 Einführung der elektronischen Verfahrensakte in 
der Justiz (e-Justice)

25.03.2014  
o. Nr. (Tischvorlage) „Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung – 
Programm zum Erhalt eines leistungsfähigen öffentlichen Sek-
tors mit geringerem Ressourcenbedarf“

09.12.2014 
1857/18 „Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung 
Projekt E-Justice (B18)“

in Umsetzung

3.4 Überführung der IT-Infrastruktur der Polizei an Da-
taport

24.03.2015  
2079/18 „Ergebnis und Übertragung BASIS.bremen auf die Be-
reiche Bildung und Polizei“

in Umsetzung

3.5 Einführung der elektronischen Akte im Migrations-
amt (Vorprojekt)

in Umsetzung

3.6 Effiziente Nutzung der Landes-Geoinformationen in Umsetzung 
als 7.1

3.7 Überführung der IT-Infrastruktur der Senatorin für 
Kinder und Bildung an Dataport

24.03.2015  
2079/18 „Ergebnis und Übertragung BASIS.bremen auf die Be-
reiche Bildung und Polizei“

in Umsetzung

3.8 Einführung der elektronischen Personalakte (Vor-
projekt)

in Umsetzung

3.9 Entwicklung von Mustergeschäftsgängen 08.11.2016  
919/19 „Umsetzung Programm Zukunftsorientierte Verwaltung 
(ZOV) Verwaltung 4.0 – eine E-Government- und Digitalisie-
rungsstrategie für die Freie Hansestadt Bremen – Konzept zur 
Umsetzung“

in Vorbereitung
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4 Entwicklungsfeld Transparenz und Bürgerservice 

4.1 Einführung eines Online-Terminmanagement- 
Systems

Befassung im Rahmen der Staatsrätekonferenz in Umsetzung

4.2 Verbesserung der Bürgernähe der Verwaltung durch 
Zusammenarbeit zwischen Bürger/innen und Ver-
waltung

in Umsetzung als 
Beirat „Bürger-
freundliche Ver-
waltung“ siehe 
S. 17

4.3 Umsetzungskonzept zum Bremischen Informations-
freiheitsgesetz

27.10.2015  
138/19 „Umsetzung Verpflichtungen aus dem Bremischen Infor-
mationsfreiheitsgesetz“

22.03.2016 
437/19 „Erlass der Verordnung über die Veröffentlichungspflich-
ten und die Berichtspflicht nach dem Bremer Informationsfrei-
heitsgesetz“

28.06.2016 
o. Nr. (Tischvorlage) „Umsetzungskonzept für die Veröffentli-
chungspflicht nach dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz“

in Umsetzung

4.4 Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie 2.0 08.11.2016  
919/19 „Umsetzung Programm Zukunftsorientierte Verwaltung 
(ZOV) Verwaltung 4.0 – eine E-Government- und Digitalisie-
rungsstrategie für die Freie Hansestadt Bremen – Konzept zur 
Umsetzung“

in Vorbereitung

4.5 Einführung eines vereinfachten Verfahrens für die 
Ausstellung von Geburtsurkunden

08.11.2016  
919/19 „Umsetzung Programm Zukunftsorientierte Verwaltung 
(ZOV) Verwaltung 4.0 – eine E-Government- und Digitalisie-
rungsstrategie für die Freie Hansestadt Bremen – Konzept zur 
Umsetzung“

in Vorbereitung

4.6 Amtsleitungskonferenz Bürgerservice Befassung im Rahmen der Staatsrätekonferenz in Umsetzung

5 Entwicklungsfeld Kooperative Verwaltungsentwicklung im Stadtteil

5.1 Weiterentwicklung des Jugendamtes 15.10.2013 
1153/18 „Modellprojekt „Erziehungshilfe, Soziale Prävention 
und Quartiersentwicklung (ESPQ)“ - Zweijahresbericht zum Stand 
und zur Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung am Projekt-
standort Walle“ 

07.10.2014  
1739/18 „Transfer der Ergebnisse aus dem Modellprojekt „Erzie-
hungshilfe, Soziale Prävention und Quartiersentwicklung (ESPQ)“ 
und Weiterentwicklung des Jugendamtes“

08.09.2015 
42/19 „Jugendamt weiterentwickeln!“ JuWe.  
Zwischenbericht zum Stand und Verlauf des JuWe-Prozesses“

15.12.2015 
257/19 „Modellprojekt „Erziehungshilfe, Soziale Prävention und 
Quartiersentwicklung (ESPQ) Abschlussbericht“

19.04.2016 
503/19 „Jugendamt weiterentwickeln!“ JuWe. Stand und Verlauf 
des JuWe-Transferprozesses – Evaluationsbericht zur Sicherstel-
lung der personellen Rahmenbedingungen für den weiteren 
Umsetzungsprozess (Entsperrung 2016/2017)“

06.09.2016 
758/19 „Controllingbericht zum Projekt „Jugendamt weiterent-
wickeln!“ (JuWe)“

13.06.2017 
1350/19 „Stand und Verlauf des JuWe-Transferprozesses  - 
Evaluationsbericht - Sicherstellung der personellen Rahmenbe-
dingungen f. d. weiteren Entwicklungs- und Umsetzungsprozess 
(Verlängerung Entwicklungsauftrag und Projektmanagement)  - 
Controllingbericht“

in Umsetzung
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5.2 Optimierung von Prozessen der Stadtplanung und 
der Bauordnung des Bauamtes Bremen-Nord

in Umsetzung

5.3 Kooperative Verwaltungsentwicklung im Stadtteil 
(Vorprojekt)

Befassung im Rahmen der Staatsrätekonferenz in Umsetzung

5.4 Kooperative Oberschulentwicklung 21.03.2017 
1165/19 „Projekt „Kooperative Oberschulentwicklung“ im Rah-
men des Programms „Zukunftsorientierte Verwaltung“ (ZOV)“ 

in Umsetzung

5.5 BürgerInformationsService in der Stadtbibliothek 
West (Pilotprojekt)

in Umsetzung

5.6 Mobiler Service für ältere Menschen im Stadtteil in Umsetzung

6 Entwicklungsfeld Optimierung der Organisation 

6.1 Aufbau eines Einkaufs- und Vergabezentrums bei 
Immobilien Bremen 

26.04.2016  
528/19 „Bericht Unternehmenskonzept Immobilien Bremen“

in Umsetzung

6.2 Einrichtung von Kompetenzcentern 05.08.2014  
1648/18 „Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung – Programm 
zum Erhalt eines leistungsfähigen öffentlichen Sektors mit gerin-
gerem Ressourcenbedarf“

in Umsetzung

Projekt bei SF ab-
geschlossen

6.3 Kooperation in Kultureinrichtungen abgeschlossen

6.4 Informationsportal Interne Dienste in Umsetzung

6.5 Einführung einer ressortübergreifenden Personal-
sachbearbeitung

25.03.2014 
o. Nr. (Tischvorlage) „Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung 
– Programm zum Erhalt eines leistungsfähigen öffentlichen Sek-
tors mit geringerem Ressourcenbedarf“

in Umsetzung

6.6 Stärkung der dezentralen Verwaltungskompetenz  
in Schulen durch IT-unterstützte zentrale Dienste 
(Vorprojekt)

ausgesetzt

6.7 Optimierung des Forderungsmanagements und 
Einrichtung einer Servicestelle Buchhaltung in der 
Landeshauptkasse

30.09.2014  
1733/18 „„Optimierung des Forderungsmanagements Sach-
standsbericht“ Konzeptionelle Überlegungen und konkrete Um-
setzungsschritte“ 2023/18

03.03.2015  
o. Nr. (Tischvorlage) „Programm „Neuordnung der Aufgaben-
wahrnehmung“ – Zwischenbericht“

08.03.2016  
405/19 „Reorganisation des bremischen Kassenwesens - Zukunft 
des Finanzamts Bremen-Nord“

21.06.2016  
643/19 „Reorganisation des bremischen Kassenwesens  - Über-
tragung vollstreckungsrechtlicher Zuständigkeiten auf die Lan-
deshauptkasse Bremen“

01.11.2016  
892/19 „Umsetzung Programm Zukunftsorientierte Verwaltung 
(ZOV) „Optimierung des bremischen Forderungsmanagements - 
Entwicklung des Forderungsbestands / weitere Vorgehensweise“

in Umsetzung

7 Entwicklungsfeld Länderübergreifende Kooperation 

7.1 Effiziente Nutzung der Landes-Geoinformationen 
durch den Ausbau der länderübergreifenden Zu-
sammenarbeit 

in Umsetzung

7.2 Stärkung der Kooperation zwischen Bremen und 
Niedersachsen

30.08.2016  
763/19 „Gemeinsame Sitzung des Senats der Freien Hansestadt 
Bremen und der Niedersächsischen Landesregierung am 06. 
September 2016 TOP 2: Prozessvereinbarung zur Intensivierung 
der Kooperation zwischen Niedersachsen und Bremen“ 

in Umsetzung
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Hinweise zu weiteren Projekten

7.3 Entwicklung eines Unternehmenskonzeptes  
für Immobilien Bremen

26.04.2016 
528/19 „Bericht Unternehmenskonzept Immobilien Bremen“ 

20.06.2017 
1384/19 „2. Sachstandsbericht über die Umsetzung des Unter-
nehmenskonzept der Immobilien Bremen“

Fortführung au-
ßerhalb des Pro-
gramms

6.8 Forderungsmanagement und -realisierung im  
Bereich SJFIS

16.09.2014  
1704/18 „Einrichtung eines Projekts „Forderungsmanagement 
und -realisierung“ bei der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend 
und Frauen“

07.04.2015  
2093/18 „Weitere Bearbeitung der Kostenerstattungen nach § 
89 d SGB VIII (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, umF) im 
Rahmen des Projekts „Forderungsmanagement und -realisie-
rung“ bei der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen“

07.06.2016 
613/19 „Verlängerung des Projekts „Forderungsmanagement 
und -Realisierung“ bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Frau-
en, Integration und Sport“

Fortführung au-
ßerhalb des Pro-
gramms

8.3 Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft 05.08.2014  
1647/18 „Zukunft der Abfallwirtschaft und Straßenreinigungin 
der Stadtgemeinde Bremen 1. Zwischenbericht“

16.12.2014  
o. Nr. (Tischvorlage) „Zukunft der Abfallwirtschaft und Straßen-
reinigung in der Stadtgemeinde Bremen 2. Zwischenbericht, Ex-
perteneinschätzung Econum, Abfallwirtschaftskonzept“

22.12.2015  
270/19 „Projekt zur Neuorganisation der Abfallentsorgung und 
Straßenreinigung/Winterdienst ab dem Jahr 2018 (NAS2018)“

10.05.2016  
543/19 „Gutachten zur Ausgestaltung einer Anstalt öffentlichen 
Rechts im Rahmen des Projekts zur Neuorganisation der Abfal-
lentsorgung und Straßenreinigung/Winterdienst ab dem Jahr 
2018 (NAS2018)“

12.07.2016  
o. Nr. (Tischvorlage) „Ausgestaltung der kommunalen Beteili-
gung an der Straßenreinigung und der Abfalllogistik ab dem Jahr 
2018 (NAS2018)“

Fortführung au-
ßerhalb des Pro-
gramms

8.5 Aufbau einer Beteiligungsdatenbank Fortführung au-
ßerhalb des Pro-
gramms
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Sieling, Dr. Carsten / Karoline 
Linnert: Eine leistungsfähige 
Verwaltung braucht Gestal-
tungswillen, in: innovative Ver-
waltung Ausgabe 10/2016.

Die Senatorin für Finanzen: 
Personal 2025. Von der Konso-
lidierung zur Gestaltung einer 
vielfältigen und digitalen Ar-
beitswelt, Bremen 2016.

Die Senatorin für Finanzen: Ver-
waltung 4.0, Bremen 2016.

Die Senatorin für Finanzen / 
Gesamtpersonalrat für das Land 
und die Stadtgemeinde Bremen 
(Hrsg.): Dienstvereinbarung. 
Grundsätze und Verfahren der 
Beschäftigtenbeteiligung bei 
Organisationsentwicklungspro-
zessen, Bremen 2010.

Die Senatorin für Finanzen / 
Senatskanzlei: Programm Zu-
kunftsorientierte Verwaltung. 
Masterplan, Bremen 2016.

Lühr, Henning: Verwaltung im 
Aufbruch – E-Akte neu denken, 
in: PDV News Ausgabe 01/2017.

Bremer Dokumente  zur Verwaltungsentwicklung 

Kohl, Sandra: Der öffentliche 
Dienst im Umbruch? Selbstver-
ständnis öffentlich Beschäftig-
ter und Arbeitgeberbild. Das 
Beispiel der Freien Hansestadt 
Bremen, Bremen 2015. 

Praxisinformation

Patricia Grashoff
Marion Hermann

Wie funktioniert Schriftverkehr
in der bremischen Verwaltung?

Verwaltungsschule der 
Freien Hansestadt Bremen

Verwaltungsschule der Freien 
Hansestadt Bremen (Hg.), Gras-
hoff, Patricia; Marion Hermann: 
Wie funktioniert Schriftverkehr 
in der bremischen Verwaltung?, 
Bremen 2017. 

Schröder, Christine: Wenn 
Welten aufeinander prallen, 
entsteht Chaos!?, in: Innovative 
Verwaltung Ausgabe 04/2017.

27www.innovative-verwaltung.de  4 | 2017 innovative Verwaltung

Young Administration | Generation Y 

Wenn Welten aufeinander­
prallen, entsteht Chaos!?
Keine Generation scheint so gut erforscht und analysiert zu sein wie die sogenannte 
„Generation Y“. Wie denkt und agiert die Generation von heute, was beschäftigt sie, 
was motiviert sie – wie tickt sie denn eigentlich? Und wie können sich Verwaltungen 
darauf einstellen, um weiterhin qualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen? Eine 
Annäherung. 

Demografischer Wandel, Digitalisierung, 
Globalisierung – diese drei Schlagwörter 
prägen die aktuelle Diskussion, wenn es 
um die Zukunft von Organisation und 
Arbeit geht. Wie wir in den kommenden 
Jahren arbeiten werden, betrifft auch die 
öffentliche Verwaltung. Insbesondere 
Personalverantwortliche und Organisati-
onsentwickler müssen sich diese Frage 
stellen. Die demografische Entwicklung 
im öffentlichen Dienst und der Fachkräf-
temangel verstärken den Handlungs-
druck. Hinzu kommt eine neue Genera-
tion mit veränderten Sichtweisen auf 
Leistungsanreize, anderen Motivations-
faktoren und allgemein einem anderen 
Verständnis von Arbeit. Diese Entwick-
lungen zwingen zu einer Auseinanderset-
zung mit der Frage, womit heutige Füh-
rungskräfte die neue (Arbeits-)Generation 
erreichen können.

Auch ich bin Teil dieser neuen Gene-
ration. Für das Personalmanagement 
sind wir ein Alptraum: die Freizeitopti-
mierer und Realitätsfernen, die, anstatt 
die Karriere voranzutreiben, lieber 
pünktlich Feierabend machen. Kategori-
siert werden wir als „Generation Y“, kurz 
„GenY“ oder auch „Generation Why?“ 
(in Anlehnung an die englische Ausspra-
che des Y, da uns nachgesagt wird, alles 
zu hinterfragen). Geboren zwischen 1980 
und 2000, sind wir mit den Veränderun-
gen, die aktuell auf die Arbeitswelt wir-

ken, aufgewachsen. Das Internet und der 
Umgang damit gehören für uns zum Le-
bensalltag. Wir sind die ersten Digital 
Natives – diejenigen, die in der Kindheit 
durch die technologischen Medien sozi-
alisiert wurden.

Herausforderungen an den 
Arbeitgeber
„Wir wollen arbeiten. Nur anders. Mehr 
im Einklang mit unseren Bedürfnissen. 
Wir suchen Sinn und fordern mehr Zeit 
für Familie und Freunde.“ Diese Aussage 
aus dem Buch „Generation Y: Was wir 
wirklich wollen“ von Kerstin Bund (2014) 
beschreibt die Kernbedürfnisse meiner 
Generation. Alte Insignien der Macht, 
wie ein Einzelbüro mit besonderem Aus-
blick, brauchen jüngere Beschäftigte in 
der Verwaltung nicht. Selbstbestimmung 
und Selbstverwirklichung sind die neuen 
Statussymbole. Erfolg ist zwar wichtig, 
dabei rücken aber die subjektiven As-
pekte der Arbeit immer mehr in den Vor-
dergrund: Arbeit wird nicht mehr als iso-
lierter Prozess abseits des Privatlebens 
verstanden, sondern ist integraler Be-
standteil eines erfüllten Lebens. Wir wer-
den angetrieben von der Aussicht auf eine 
Arbeit, die Freude macht und Sinn stiftet. 
Auf den ersten Blick kontrovers scheint 
der Wunsch der jüngeren Generation 
nach Sicherheit. Sie wünscht sich in beruf-
licher Hinsicht zwar eine klare, langfris-

Autorin

Christine Schröder  
gehört selbst zur sogenannten „Ge-
neration Y“ und nahm von 2015 – 
2016 am KGSt-Innovationszirkel 
„Junge Verwaltungskräfte“ teil. Sie 
arbeitet als Referentin im Bereich der 
Verwaltungsmodernisierung bei der 
Senatorin für Finanzen Bremen.

Die Senatorin für Finanzen Bre-
men (Hg.): Finanzplan 2015 / 
2020 mit maßnahmenbezoge-
ner Investitionsplanung, Bre-
men 2017.
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Das Programm  Zukunftsorientierte Verwaltung 

Staatsräte-Lenkungsgruppe des Programms Zukunftsorientierte Verwaltung

Staatsrat Hans-Henning Lühr, Die Senatorin für Finanzen (Vorsitz) 
Staatsrat Dr. Olaf Joachim, Senatskanzlei Bremen 
Staatsrätin Gabriele Friderich, Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (bis Juli 2017) 
Staatsrat Jan Fries, Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport 
Martin Prange, Senatskanzlei Bremen 
Dr. Anke Saebetzki, Die Senatorin für Finanzen

Geschäftsführung des Programms Zukunftsorientierte Verwaltung

Thorsten Schmidt  
Referatsleiter für Verwaltungsmanagement, -modernisierung und -organisation  
Senatorin für Finanzen 
T +49 421 361 96849 
thorsten.schmidt@finanzen.bremen.de

Insa Sommer 
Referatsleiterin für Verwaltungskooperation und –modernisierung im Land Bremen und den norddeutschen Ländern 
Senatskanzlei Bremen 
T +49 421 361 6737 
insa.sommer@sk.bremen.de
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